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und Expertinnen entwickelt wurden. Diese umfassen die Themen 
Klimawandel und Schnee, Naturgefahr Lawinen, Biodiversität und 
ökologische Infrastruktur, Landwirtschaft und Tourismus, Res-
source Wasser sowie die Siedlungsentwicklung und Kulturland-
schaft. Nach Ausführungen zum methodischen Vorgehen werden 
die spezifischen Fragestellungen und Ergebnisse der einzelnen 
Teilanalysen dargestellt, diskutiert und Schlussfolgerungen ge-
zogen. Die jeweils betroffenen Stakeholder und Stakeholderin-
nen werden in den Kapiteln zu den Teilanalysen erwähnt und am 
Ende des Berichts zusammenfassend dargestellt. Da sich Teile 
der rechtlichen Grundlagen der Teilanalysen überschneiden, wur-
den die gesetzlichen Bestimmungen in einem separaten Kapitel 
zusammengefasst.

Die Gemeinde Luzein liegt im Prättigau im Kanton Graubünden. Im 
Osten bildet der Gebirgszug des Rätikons mit der Madrisa (2 826 
m ü. M.) die Grenze zu Österreich (siehe Abbildung 1.1). Die Land-
quart und der Schanielabach sind die zwei wichtigsten Fliessge-
wässer in der Gemeinde. Auf einer Gemeindefläche von 8 385 ha 
wohnen in Luzein 1 609 Einwohner und Einwohnerinnen. 3 947 ha 
werden für Land- und Alpwirtschaft genutzt, wo etwa ein Drittel 
der Luzeiner und Luzeinerinnen tätig sind. 44% der Einwohner 
und Einwohnerinnen sind im Dienstleistungssektor tätig, davon 
viele in einer wachsenden Tourismusbranche. Die Gemeinde Lu-
zein ist charakterisiert durch ein zerstreutes Siedlungsgebiet und 
den traditionellen Walsersiedlungen in St. Antönien. 2016 fusio-
nierte die Gemeinde Luzein mit St. Antönien, welches besonders 
von Lawinen gefährdet ist und in den Achtzigern auch wegen der 
schweizweit grössten Lawinenverbauung am Chüenihorn bekannt 
wurde (vgl. Gemeinde Luzein, 2020d, 2020a).

Die Gemeinde Luzein steht heutzutage vor verschiedenen Heraus-
forderungen: Der Tourismussektor erlebte in den letzten Jahr-
zehnten einen Aufschwung, gerät jedoch zunehmend in Konflikt 
mit bestehenden Interessen, etwa aus der Landwirtschaft. In den 
letzten Jahrzehnten lag die Abwanderungsrate in der Gemeinde 
Luzein bei etwa 4% (BFS, 2016). Sowohl Lawinenschutz als auch 
die Zersiedelung und der Schutz historischer Gebäude schränken 
Grund- und Hausbesitzer und -besitzerinnen ein und erschweren 
die Weiterentwicklung der Gemeinde. Hinzu kommen die vielsei-
tigen Auswirkungen des Klimawandels auf den lokalen Wasser-
kreislauf und die sensiblen alpinen Ökosysteme. Es stellt sich 
somit die Frage, wie ein nachhaltiger Umgang mit der Natur in der 
Gemeinde Luzein in Anbetracht des Klimawandels aussehen kann.
Die Studierenden haben sich dieser Frage anhand von sechs 
Teilanalysen genähert, welche von der Begleitgruppe der Lehr-
veranstaltung in Zusammenarbeit mit den Teilanalyse-Experten 

1 Einleitung

Abbildung 1.1
Räumliche Systemgrenze, die Gemeinde Luzein (Arnet u. a., 2020 basierend auf 
Swisstopo, 2020).
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fische Literatur finden, sodass regionale und nationale Quellen, 
wie Berichte kantonaler Ämter und des Bundes, Zeitungen, Web-
sites, Medienmitteilungen und Entwicklungspläne, als Referenz 
verwendet wurden.

Acht Studierende aus der Teilanalyse Klimawandel und Schnee 
modellierten für das Fallgebiet eine kurz-, mittel- und langfristige 
Vorhersage der Temperaturentwicklung im Vergleich zur Refe-
renzperiode 1981-2010. Diese wurde für die Klimaszenarien RCP 
2.6 und RCP 8.5 in Zusammenarbeit mit Reto Hefti (ehemaliger 
Leiter Amt für Wald und Naturgefahren GR) berechnet. Basierend 
auf Messdaten der Meteo Swiss in Davos wurde die dazugehörige 
Änderung der Schneefallgrenze in Luzein ermittelt. Dabei wurde 
angenommen, dass die Schneefallgrenze 100 m tiefer als die Null-
gradgrenze liegt.

Die Recherche der Teilanalysegruppen stützte sich hauptsäch-
lich auf Online-Suchmaschinen für wissenschaftliche Artikel (z.B. 
ETH Bibliothek, NEBIS, Web of Science, Google Scholar) und der 
in der Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellten Ausgangslite-
ratur. Die Schneeballmethode und systematische Suche wurden 
angewendet (vgl. Krämer, 1995). Eine weitere wichtige Informa-
tionsquelle waren lokale Experten und Expertinnen, welche bei 
Einleitungsvorträgen, Fragestunden und der virtuellen Exkursion 
im November 2020 von den Studierenden befragt werden konnten. 
Jede Teilanalysegruppe führte basierend auf dem Konzept von 
Ackermann & Eden (2011) eine Stakeholderanalyse durch, um die 
relevanten Interessensgruppen zu identifizieren.

Als zentrale Herausforderung gilt der Umgang mit widersprüch-
lichen Aussagen von Stakeholdern und Stakeholderinnen und der 
Literatur. Ebenso liess sich selten für die Gemeinde Luzein spezi-

2 Vorgehensweise
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3.1 Einleitung 

Der Klimawandel wirkt auf Mensch und Umwelt. Dessen Aus-
wirkungen stellt die Schweiz vor regional differenzierte Heraus-
forderungen, welche einen spezifischen Umgang fordern (Me-
teo Schweiz, 2018). Die Basis für die Anpassungsstrategie der 
Schweiz an den Klimawandel bilden die Klimaszenarien CH2018 
(NCCS, 2018b). Darin enthaltene Ergebnisse können dann auf die 
Gemeinde Luzein übertragen werden. Dies ist relevant, da sich 
das Relief der Gemeinde Luzein von 680 m.ü.M. bis zu 2826 m.ü.M. 
erstreckt und sich alleine durch den Höhenunterschied unter-
schiedliche Herausforderungen innerhalb der Gemeinde ergeben 
können (Gemeinde Luzein, 2020c).

Mithilfe der Klimaszenarien CH2018 soll die Frage nach der Be-
deutung des Klimawandels für die Gemeinde Luzein und deren 
Herausforderungen beantwortet werden. Zunächst werden die 
Ausgangslage und die Zukunftsprognosen der nächsten 50 Jahre 
vorgestellt. Danach liegt der Fokus auf der durch den Klimawan-
del hervorgerufenen Verschiebung der Schneegrenze. Des Wei-
teren werden im Zusammenhang stehende Herausforderungen 
wie Trockenheit, Murgänge und der saisonale Tourismus im Bezug 
zur Gemeinde Luzein besprochen. Zuletzt werden die Klimastra-
tegien des Kantons Graubünden aufgeführt. In der Diskussion 
werden die Resultate besprochen und in der Schlussfolgerung 
zusammengefasst.

3.2 Resultate

3.2.1 Klimawandel und Klimaszenarien CH2018
Um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gemeinde Luzein 
zu verstehen, muss die heutige Ausgangslage bekannt sein. Denn 
die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits jetzt spürbar 
und ihr Wirken ist in ökonomischen Sektoren wie dem Tourismus, 
der Landwirtschaft aber auch Infrastrukturen wie Wasserver-
sorgungssystemen in der gesamten Schweiz sichtbar. Messungen 
der letzten 150 Jahre zeigen einen Anstieg der Bodentemperatur 
um ca. 2.0 °C. Auch in der Form und Verteilung des Niederschlags 
sind Unterschiede erkennbar, welche aber nicht ausschliesslich 
auf den Klimawandel zurückzuführen sind, sondern auch einer 
natürlichen Variabilität zugeschrieben werden können. Dazu ge-
hört der Anstieg des Winterniederschlags um 20-30%. Deutlich 
dem Klimawandel zuzuschreiben ist jedoch die zunehmende 
Intensität (+12%) und Häufigkeit (+30%) des Niederschlags seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts. Für die Gemeinde Luzein beson-
ders relevant sind Auswirkungen wie der allgemeine Anstieg der 

Nullgradgrenze im Winter um 300-400 m und der seit den 1970er 
Jahren beobachtete Rückgang der Anzahl Schneetage. Die Anzahl 
Schneetage auf 2000 m hat um 20% und unterhalb 800 m um 50% 
abgenommen. Daraus folgt auch eine Zunahme der Vegetations-
zeit um zwei bis vier Wochen (NCCS, 2018a).

Im Auftrag des Bundes wurde der Klimabericht 2018 (NCCS, 
2018a) erstellt. Darin enthalten sind aktuelle Klimadaten und pro-
gnostizierte zukünftige Szenarien bis 2035, 2060 und 2085. Sie 
dienen zur Beurteilung der Auswirkungen des Klimawandels in 
der Schweiz und liefern eine wichtige Grundlage für Entscheidun-
gen zu Anpassungs- und Minderungsstrategien (vgl. NCCS, 2018a). 
Im Bericht werden die Auswirkungen des Klimawandels als drei 
Representative Concentration Pathways (RCPs) dargestellt. Die 
Szenarien RCP 2.6, 4.5 und 8.5 unterscheiden sich hinsichtlich 
ihres Masses der angestrebten Emissionsminderung und haben 
dadurch variierende Charakteristika und Entwicklungspfade. In 
der Tabelle 3.1 werden die Referenzszenarien (RCPs) erklärt.

Klimadiagramme der nächsten 50 Jahre
Um Aussagen über die lokalen Auswirkungen auf die Gemeinde 
Luzein zu machen, werden im Folgenden die RCPs der Ostalpen 
und Davos bis 2085 als Referenzwerte für Zukunftsprognosen 
betrachtet. Vereinfachend sind bei den Temperatur- und Nieder-
schlagsprognosen nur die RCPs bis 2085 aufgeführt.

Wie in Abbildung 3.1 zu sehen ist, zeigen alle RCPs einen Anstieg 
der Temperatur, welcher vor allem in den Monaten Mai bis Oktober 
am stärksten von der Normalperiode abweicht. Die Klimadaten 
des RCP 8.5 übersteigen mit einer Erwärmung von bis zu 6 °C 
sogar die in der Tabelle 3.1 aufgeführte Erwärmung von 4–5 °C. 
Trifft der Anstieg der Temperatur auf eine niederschlagsarme 
Periode, welche Wochen bis Monate dauert, ist die Folge Trocken-
heit (Köllner et al., 2017).

Die Niederschlagswerte in Abbildung 3.2 hingegen sind weniger 
deutlich. Zu erkennen ist jedoch ein Trend der abnehmenden Nie-
derschlagsmenge im Sommer.

Die Häufigkeit und Intensität der Regentage werden mit den Da-
ten der Ostalpen dargestellt. Dabei sind für alle RCP-Szenarien 
sämtliche Zeitperioden aufgeführt. In Abbildung 3.3 ist zu sehen, 
dass sämtliche Prognosen von der Normalperiode abweichen. 
Die Abweichung der Mittelwerte innerhalb der Saison des RCP 
2.6 bleiben bis 2085 gering. Vergleicht man sie mit dem RCP 8.5 
sind deutlich stärkere negative Abweichungen von Frühling bis 

3 Klimawandel und Schnee
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Szenario RCP-
Szenario

Charakteristika Entwicklungspfad entsprechende SRES-Sze-
narien

Szenario ohne 
explizite Mass-
nahmen zum 
Klimaschutz 
(kurz: Referenz-
szenario)

RCP8.5 • keine expliziten Klimaschutz-
massnahmen

• Verbesserung der Energie-
effizienz und Zunahme von 
CO

2
-freier Energieerzeugung 

soweit wirtschaftlich renta-
bel.

steigend
• Erwärmung im Jahr 2100: 

4–5°C relativ zum vorindust-
riellen Niveau

• Strahlungsantrieb: 8.5 W/m2 
im Jahr 2100

• CO
2
-Äquivalent: 1370 ppm

• SRES-A1F1
• SRES-A1B und SRES-A2: 

auch Szenarien mit hohem 
CO

2
-Ausstoss, dieser ist 

jedoch etwas geringer als 
beim Szenario SRES-A1F1 
und RCP8.5, aber weit unter 
dem Ausstoss in Stabilisie-
rungsszenarien.

Szenario mit 
schwacher 
Emissionsmin-
derung (kurz: 
Stabilisierungs-
szenario)

RCP4.5 • Senkung der Treibhausgas-
emissionen im Laufe des 21. 
Jahrhunderts, aber unzu-
reichend, um den globalen 
Temperaturanstieg vor dem 
Jahr 2100 zu stabilisieren.

steigend
• Erwärmung im Jahr 2100: 

~2.5°C relativ zum vorindust-
riellen Niveau

• Strahlungsantrieb: 4.5 W/m2 
im Jahr 2100

• CO
2
-Äquivalent: 650 ppm

• SRES-B1 ist sehr ähnlich, 
wenn man den verlauf der 
Erwärmung bis 2100 be-
trachtet.

Szenario mit 
starker Emis-
sionsminderung 
(kurz: Verminde-
rungsszenario)

RCP2.6 
(oder 
RCP3PD)

• Starke Senkung der Treib-
hausgasemissionen im Laufe 
des 21. Jahrhunderts

• Erhöhte Verbesserung 
der Energieeffizienz und 
Zunahme von CO

2
-freier 

Energieerzeugung, ohne das 
wirtschaftliche Wachstum zu 
gefährden.

Peak und Rückgang
• Erwärmung im Jahr 2100: 

~1.5°C relativ zum vorindust-
riellen Niveau

• Strahlungsantrieb: 3 W/m2 
vor dem Jahr 2100, danach 
sinkend auf 2.6 W/m2 bis im 
Jahr 2100

• CO
2
-Äquivalent: 490 ppm

• Kein vergleichbares SRES-
Szenario verfügbar.

Tabelle 3.1
Übersicht der Referenzszenarien (RCPs) (Akademien der Wissenschaften Schweiz, 2016 S. 39).

Herbst im Vergleich zur Normalperiode sichtbar. Für das RCP 8.5 
ist die Abweichung zur Normalperiode bis 2085 im Sommer und 
Herbst am deutlichsten.

Die Intensität der Regentage ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Die 
Mittelwerte allen RCPs zeigen einen bis 2085 zunehmenden posi-
tiven Trend. In RCP 8.5 ist die Veränderung deutlich. Von Herbst 
bis Frühling ist somit mi einer deutlichen Zunahme der Intensität 
zu rechnen, wohingegen für den Sommer kaum eine Abweichung 

im Vergleich zur Intensität der Normalperiode zu erkennen ist. 
In Abbildung 3.5 werden die RCPs bis 2085 der Neuschneetage in 
den Alpen mit der Normalperiode verglichen. Eine Abnahme der 
Anzahl Neuschneetage ist deutlich zu erkennen. Sie variiert je 
nach RCP und Höhenlage. Die Abnahmen der RCP 8.5 ist stärker 
als die der anderen Szenarien. Auf 800m kann schlimmstenfalls 
mit einem Rückgang von 50% und auf 2000m von bis zu 30% Neu-
schneetagen gerechnet werden.
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Abbildung 3.1
Temperaturprognosen für Davos (NCCS, 2018).
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Abbildung 3.2
Jahresniederschlagsprognosen für Davos (NCCS, 2018).
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Abbildung 3.3
Prognose für die Häufigkeit von Regentagen der Ostalpenregion  (NCCS, 2018).
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Abbildung 3.4
Prognose für die Intensität von Regentagen der Ostalpenregion.
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Abbildung 3.5
Neuschneeprognosen der Alpen.
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3.2.2 Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Gemeinde Luzein
Verschiebung der Schneegrenze
Wie bereits erwähnt, reicht die Gemeinde 
Luzein von 680 m ü. M. bis zu 2826 m ü. M. 
Das beträchtliche Relief zeigt, dass innerhalb 
der Gemeinde dazugehörige Dörfer wie Pany 
(1250 m ü. M.), Luzein (958 m ü. M) und St. 
Antönien (1450 m ü. M.) mit mindestens 200 
m Höhenunterschied zueinander liegen (Ge-
meinde Luzein, 2020c). Es kommt somit auf-
grund der Höhenlage zu einer unterschiedli-
chen Ausprägung des Klimawandels. Deutlich 
wird das in Prognosen zur Nullgradgrenze, 
Neuschneetagen und der Schneegrenze. Um 
die durch den Klimawandel verursachte Ver-
schiebung der Schneegrenze und deren Be-
deutung für Luzein zu verstehen, haben acht 
Studierende der Modellierungsgruppe mit 
Temperaturprognosen für die Messstation Da-
vos (Meteo Schweiz, 2020) die Schneegrenze 
modelliert. Mit den folgenden Angaben von 
Reto Hefti (Fachexperte der Teilanalyse Kli-
mawandel und Schnee) wurde gerechnet:

1. Die Messstation Davos liegt auf  
1 596 m ü. M.

2. Der Temperaturgradient beträgt  
175 m pro °C.

3. Die Schneegrenze liegt 100 m  
unter der Nullgradgrenze.

Daraus ergibt sich die verwendete Formel für 
die Schneegrenze (Cheda et al., 2020):

Schneegrenze = 1 596 m ü. M. + 175 * T −100 m

Die Berechnungen wurden jeweils für die RCP 
2.6 und 8.5 durchgeführt, beziehen sich auf 
Veränderungen bis 2085 und werden der Nor-
malperiode (Referenz 1981–2010) gegenüber-
gestellt. Die Modellierung der Schneegrenze 
in Abbildung 3.6 verdeutlicht den ganzjähr-
lichen Anstieg der Schneegrenze, sowohl im 
Verminderungs- als auch im Referenzszena-
rio.

Das Verminderungsszenario (RCP 2.6) zeigt 
einen durchschnittlichen Anstieg von 200 m. 
Überträgt man diese Verschiebung auf die 
Dörfer Pany, Luzein und St. Antönien wird die 
Veränderung innerhalb der Gemeinde deut-
lich. Beispielsweise liegt im November die 
Schneegrenze auf über 1 200 m und im Janu-
ar auf über 800 m. Das bedeutet Luzein wird 
im Winter potentiell schneefrei sein und der 
Schneefall in Pany wird später einsetzen als 
in der Normalperiode. Im RCP 8.5 ist die Ver-
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schiebung extremer. Die durchschnittliche Schneegrenze soll sich 
um 600–700 m verschieben. So wäre nicht nur Luzein komplett 
schneefrei, sondern auch Pany. Das auf 1 450 m liegende Dorf St. 
Antönien bleibt zwar verschont, aber es muss mit einer verkürz-
ten Schneefallperiode gerechnet werden, da die Schneegrenze 
unterhalb 1 500 m erst im Dezember erreicht wird.

In Abbildung 3.7 ist die Verschiebung der Schneegrenze des RCP 
8.5 eingezeichnet. Die rote Linie entspricht der Gemeindegrenze 

und die blauen den drei Zeitperioden. Die dunkelblaue Linie ent-
spricht den 1995 erhobenen Messdaten und deckt sich mit der 
Gemeindegrenze.

Die bereits in den letzten 150 Jahren gestiegene Schneegrenze 
bedeutet auch einen Rückgang der Schneetage. Abbildung 3.8 
zeigt, dass seit den 1960ern ein Rückgang der Anzahl Schneetage 

Abbildung 3.6
Modellierung Schneegrenze in Luzein bis 2085 (Cheda et al., 2020).

Abbildung 3.7
Zukünftige Schneegrenze in Luzein mit RCP 8.5 (AWN, 2020b).

Abbildung 3.8
100 Tage Regel für Küblis 1960-2020 (Pfalzgraf, 2020b mit Daten von SLF, 
2020a).
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mit mehr als 30 cm Schnee zu verzeichnen ist. Zwar liegt Küblis 
auf 814 m und entspricht nur einem Teilgebiet der Gemeinde Lu-
zein, dennoch kann der statistisch signifikante Rückgang auch auf 
die höher liegenden Regionen sinnbildlich übernommen werden

Herausforderungen
Mit den Zukunftsprognosen können bevorstehende Herausfor-
derungen erkannt und Handlungsbedarf festgestellt werden. So 
beeinflusst die steigende Anzahl Extremwetterereignisse die 
Schneegrenze. Deren Erhöhung wiederum bewirkt ein zuneh-
mendes Risiko durch Naturgefahren. Diese können in Form von 
Hangrutschungen, Steinschlägen, Lawinen, Hochwasser und Mur-
gängen die Infrastruktur und andere ökonomische Sektoren wie 
den Tourismus und die Landwirtschaft beeinflussen (ALG, 2021a; 
AWN, 2009; BAFU, 2020a). Im Folgenden werden zunächst die 
Naturgefahren besprochen, danach deren Auswirkungen auf die 
Gemeinde Luzein.

Hangrutschungen und Steinschläge
Hangrutschungen und Steinschlägen kommen im alpinen Raum 
wiederholt vor und auch die Gemeinde Luzein war dieser Gefahr 
bereits ausgesetzt (ALG, 2021a). Das Auslösen von Hangrutschun-
gen und Steinschlägen kann über Jahre oder Jahrzehnte oder in 
spontanen Ausbrüchen geschehen. Ein vorantreibender Faktor 
stellt die steigende Temperatur dar, da sie die Beschaffenheit von 
Wasser und Eis beeinflusst, welches in Böden und Gestein ge-

speichert ist. Es folgen Kriechbewegungen, welche zusätzlich für 
eine zunehmende Verschlechterung der Hang- und Felsstabilität 
sorgen (vgl. Marty, Phillips, Lehning, Wilhelm, & Bauder, 2009). 
Somit steigt mit der zunehmenden Temperatur auch das Risiko 
von Hangrutschungen und Steinschlägen in der Gemeinde Luzein 
(ALG, 2021b).

Die Gefährdung durch Rutschungen innerhalb der Gemeinde Lu-
zein ist in Abbildung 3.9 eingezeichnet. Für grosse Gebiete ist die 
Gefährdung gering (gelbe Bereiche). In St. Antönien sind einige 
mittel (violett) bis stark (rote) gefährdete Bereiche eingezeichnet. 
Jedoch sieht man anhand der braunen Färbung, dass im Grossteil 
der Gemeinde keine Daten vorhanden sind (ALG, 2021a).

Lawinen
Die Täler der Gemeinde Luzein sind bekannt als Lawinentäler und 
laut Flütsch (2020b) wurde bereits in Lawinenverbauungen in-
vestiert um die Dörfer zu schützen. Im darauffolgenden Kapitel 
«Naturgefahr Lawinen» wird die Problematik ausführlich behan-
delt. Zu den wichtigen Parametern spontaner Lawinen gehören 
die Schneefallintensität und -dauer, die Schneebeschaffenheit, 
sowie Windstärke, Temperatur und Regen (Marty et al., 2009). 
Sämtliche dieser Faktoren werden durch den Klimawandel ver-
ändert. Durch die steigende Schneegrenze steigt die Gefahr von 
Nassschneelawinen. Sie werden meist spontan und bei starker 
Erwärmung ausgelöst. Nach Hardegger (2020c) sind diese be-

Abbildung 3.9
Gefahrenkarte für Rutschungen in Luzein; Massstab: 1:50 000 (ALG, 2021a).
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sonders gefährlich, da sie aufgrund ihres nicht linearen Verlaufs 
in Geländeknicks abbrechen und die umliegende Infrastruktur ge-
fährden können. Grosslawinen können Gebiete der Streusiedlung 
von der Aussenwelt abschneiden. Laut Hardegger (2020c) kommt 
es trotz verbesserten Verkehrswegen und Lawinenverbauungen 
bei Starkschneefällen zu Strassensperrungen.

Hochwasser und Murgänge
Bisher blieb die Gemeinde Luzein von grösseren Schäden durch 
Hochwasser oder Murgänge verschont (Hardegger, 2020a). In Zu-
kunft wird jedoch eine Häufung an extremen Niederschlagsereig-
nissen (Meteo Schweiz, 2018) prognostiziert, welche zusammen 
mit der auftretenden Schneeschmelze im Frühling zu Hochwasser 
führen. Diese wiederum erhöhen die Erosionen und begünstigen 
die Bildung von Murgängen (vgl. Marty et al., 2009). Die steigende 
Schneegrenze beeinflusst den Niederschlag im Winter. Das ver-
mehrte Auftreten von Niederschlag in Form von Regen anstatt 
Schnee erhöht das Hochwasserrisiko im Winter (Köllner et al., 
2017). Dieser Effekt könnte auch die Hochwassersaison im Früh-
ling und Herbst verlängern (ANU, 2015d). Auch Starkniederschlä-
ge erhöhen das Hochwasserrisiko (Akademien der Wissenschaf-
ten Schweiz, 2016; Meteo Schweiz, 2019). Hochwasser, welche von 
Murgängen begleitet werden, könnten laut Hardegger (2020a) für 
Pany und St. Antönien eine Gefahr darstellen (ALG, 2021b).

Tourismus
In Luzein ist der Tourismus eine der Haupteinnahmequellen (ANU, 
2015d). In Artikel 84 Absatz 1 und 2 der Kantonsverfassung Grau-
bündens ist der Erhalt und die Förderung von Arbeitsplätzen ver-
pflichtend und sowohl der Kanton als auch die Gemeinde sind so-
mit daran interessiert den Tourismussektor trotz Klimawandel in 
Zukunft zu erhalten. Im Winter sind Pany und St. Antönien für Ski-
touren und Schneesportarten bekannt, im Sommer dagegen als 
Wander- und Kletterreiseziele beliebt (Gemeinde Luzein, 2020c; 
UPL ETH Zürich, 2020b).

Für den Wintertourismus ist der Schnee der wichtigste Entschei-
dungsfaktor (Steiger, Posch, Tappeiner, & Walde, 2020). Die beiden 
Skigebiete der Gemeinde Luzein liegen auf 1330 m.ü.M. bis 1656 
m.ü.M (Skilift Junker AG, 2021). Nach Elsasser and Bürki (2002) 
ist für die Erhaltung des Wintertourismus die Schneesicherheit 
entscheidend, welche erreicht wird, wenn eine Schneedecke von 
mindestens 30 – 50 cm für mindestens 100 Tage liegen bleibt. 
Cheda et al. (2020) zeigen, dass die Anzahl der Tage mit mehr als 
30 cm Schnee in den letzten 60 Jahren zwar eingehalten wurden, 
aber signifikant zurückgegangen sind und die Schwankungen der 
Anzahl Schneetage pro Jahr immer grösser werden. Es ist somit 
mit einer bis 2085 anhaltenden Abnahme der Schneebedeckung 
in Luzein zu rechnen. 

Im Vergleich zu höher gelegenen Skigebieten wird die Gemeinde 
Luzein aufgrund der ansteigenden Schneegrenze an Attraktivität 
verlieren. Kurz- bis mittelfristig kann dies mit dem Einsatz von 
Schneekanonen kompensiert werden (Fischlin & Haeberli, 2008) 
wie dies heute bereits in Pany geschieht (Kasper, 2020c). Seit 2012 
sind einige wenige Beschneiungsanlagen in Betrieb. Längerfristig 
ist die Wirtschaftlichkeit des Skigebietes bedroht (Köllner et al., 
2017), da in kleinen Skigebieten die Kosten für die Beschneiungs-
anlagen enorm hoch sind (Elsasser & Bürki, 2002) und aufgrund 

dessen nicht rentabel. Folglich sieht Hardegger (UPL ETH Zürich, 
2020h) neue Möglichkeiten für Einnahmequellen in anderen Tou-
rismusbereichen. Im Fokus steht die Förderung des Sommer-
tourismus mit zusätzlichen Angeboten wie das Klettern (Fromm, 
2020) Abschn. 7:30min). Gelingt es der Gemeinde, die Trockenpe-
riode im Sommer touristisch zu nutzen, bieten sich durchaus auch 
Chancen für die Gemeinde (ANU, 2015c; Ernst Flütsch, 2020c).

Biodiversität und Landwirtschaft
Im Aktionsplan 2020–2025 (BAFU, 2020a) steht, dass durch die 
steigende Schneefallgrenze zahlreiche Lebensräume verändert 
werden. Je nach Höhenlage und lokalen Bedingungen kann dies 
positiv oder negativ auf die Zusammensetzung und Vielfalt der 
Arten wirken. Mit einem Anstieg der Temperatur leiden gewisse 
Artbestände, welche auf feuchte und kühle Lebensräume ange-
wiesen sind (Stöckli & Ammann, 2015 S.38). Davon betroffen ist 
die Moorlandschaft Tratza-Pany (BAFU, 2019b). Die Sommertro-
ckenheit kann in Hochmooren zur Bedrohung von Organismen 
führen, die auf eine Tarnung oder den Kälteschutz der Schnee-
decke angewiesen sind (vgl. Stöckli, Ammann, & Stal, 2015 S.32-
38). Der Verlust von Hochmooren bedeutet auch die Freisetzung 
von CO

2
 aufgrund der fehlenden Torfbildung, die als natürlicher 

CO
2
-Speicher dienen (Niedermair et al., 2011).

In Skigebieten mit Kunstschnee ist eine spätere Schneeschmelze 
zu beobachten, die den natürlichen Pflanzenzyklus verzögert und 
einschränkt. Ausserdem sind Veränderungen der Pflanzenzu-
sammensetzung aufgrund des für die Beschneiung verwendeten 
Wassers aus Flüssen und Seen möglich (vgl. Rixen, Stoeckli, & 
Ammann, 2003).

Die steigende Anzahl Naturgefahren können sowohl die Biodiver-
sität als auch die Landwirtschaft beeinträchtigen (AWN, 2009). 
Die Auswirkungen auf die Landwirtschaft aufgrund einer länge-
ren Sommerperiode und der ausbleibenden Schneemenge sind 
eine verlängerte Vegetationsperiode für Pflanzen und Weidezeit 
für Tiere auf Alpweiden. Durch den Temperaturanstieg nehmen 
auch die Schadstofforganismen zu (Stöckli & Ammann, 2015 S.25 
u. S.38). Weitere Probleme können die im Frühjahr geringere 
Schneeschmelze sein, welche durch Bewässerung aus anderen 
Quellen ergänzt werden muss (vgl. Qin et al., 2020).

3.2.3 Klimastrategien
Die künftige Veränderung ist abhängig von den globalen Treib-
hausgasemissionen und wie schnell und umfassend es diese zu 
senken gelingt. Das CO

2
-Gesetz beauftragt in Artikel 8 den Bund 

die Anpassungsmassnahmen zu koordinieren und für die Bereit-
stellung der dafür nötigen Grundlagen zu sorgen. Der Klimawan-
del wirkt sich direkt und indirekte auf unsere Umweltsysteme 
aus und dementsprechend werden Massnahmen zur Anpassung 
gefordert. 

Die Massnahmen zur Anpassung werden im Aktionsplan «An-
passung an den Klimawandel in der Schweiz» aufgeführt. Darin 
enthaltene Anpassungsmassnahmen werden in dreizehn Sektor-
politiken unterteilt. Darunter fallen der Tourismus, der Umgang 
mit Naturgefahren sowie die Landwirtschaft (vgl. BAFU, 2018a, 
2020a). Die jeweiligen Anpassungsstrategien sind vielseitig. Für 
den Tourismus wäre beispielsweise die Diversifizierung des tou-
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ristischen Angebots vorgesehen. Unterstützt werden betroffene 
Gebiete durch spezifische Förderprogramme. Ein weiteres Bei-
spiel wäre die Entwicklung und Verbesserung von Früherken-
nungs- und Monitoring-Systemen (vgl. BAFU, 2020a).

Die Schweiz betreibt integrales Risikomanagement. Gearbeitet 
wird dabei mit Gefahrenzonenplänen, technischen Schutzmass-
nahmen, Aufforstung und Waldpflege (AWN, 2009). Der Bund 
kümmert sich um die Koordination der Anpassungsmassnah-
men, stellt notwendige Grundlagen, führt Datenerhebungen aus 
und beteiligt sich massgebend an der Finanzierung der Schutz-
massnahmen (BAFU, 2017b). Auf kantonaler Ebene müssen die 
Massnahmen an die lokalen Verhältnisse angepasst werden. 
Dafür erstellt das BAFU Online-Tools, die als Hilfestellung für 
Gemeinden zur Erstellung lokaler Anpassungspläne dienen (vgl. 
BAFU, 2020a). Beispielsweise fordert die Zunahme von Lawinen 
Schutzvorkehrungen wie Schutzwälder und Lawinenverbauun-
gen. In Luzein schützen Lawinenbauten aus Beton, die laufend 
durch Stahlkonstruktionen ersetzt werden, die Gemeinde. Bei 
Murgängen ist die wirksamste Massnahme der Schutzwald und 
die Verhinderung von Verklausung in Bächen (vgl. AWN, 2009). 
Hochwasserschutzkonzepte hingegen lassen sich mit Renatu-
rierungen eindämmen, da Moore als Überschwemmungsflächen 
Wasser zurückhalten (Stiftung Wirtschaft und Ökologie SWO, n.d.). 
Der Hochwasserschutz von Luzein liegt gemäss Art. 2 und 3 WBG 
in der Verantwortung des Kantons Graubünden und wird vom 
Bund gefördert. Die Erstellung von Schutzbauten gegen Hoch-
wasser und Murgänge wird vom Amt für Wald und Naturgefahren 
Graubünden koordiniert (AWN, 2021b).

3.2.4 Rechtliche Grundlagen
Der in der Bundesverfassung (BV) verankerte Art. 73 BV ver-
pflichtet den Bund und die Kantone ein auf Dauer ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Natur und Mensch anzustreben. In Art. 74 BV 
ist verankert, dass der Bund für die Erlassung von Vorschriften 
zum Schutz des Menschen und der natürlichen Umwelt vor schäd-
lichem Einwirken verantwortlich ist und solche Einwirkungen ver-
hindert werden sollen. Darin ist ebenfalls geregelt, dass es die 
Aufgabe der Kantone ist die Vorschriften einzuhalten.

Für das Klima ist das CO
2
 Gesetz relevant. Es wurde basierend auf 

Art. 74 erlassen und ist 2013 in Kraft getreten (CO
2
-Gesetz, 2011).

Die kantonale Gesetzgebung verpflichtet den Kanton und seine 
Gemeinden in Art. 80 KRG eine nachhaltige Entwicklung des Kan-
tonsgebiets anzustreben. In Art. 82 Abs. 2 KRG werden Kanton 
und Gemeinde zum umweltschonenden Umgang mit erneuer-
baren Energien verpflichtet.

3.2.5 Stakeholder und Stakeholderinnen
Zum Tourismussektor in Luzein gehören die lokalen Skigebiete, 
Gastronomie und Hotellerie sowie die Tourismusverbände. Alle 
sind auf die Erhaltung des Tourismus angewiesen. Mit einem er-
warteten Rückgang des Wintertourismus ist der Erhalt der Ski-
gebiete erschwert. Betreiber und Betreiberinnen der lokalen 
Skigebiete können zwar wenig Einfluss auf den Erhalt des Win-
tertourismus nehmen, sind aber interessiert die Auswirkungen 
des Klimawandels möglichst gering zu halten. Als Anpassungs-
strategie ist eine Aufwertung des Sommertourismus geplant. So 
sollen künftige Defizite der Wintersaison ausgleichen werden. Die 
Umgestaltung geschieht durch die Tourismusverbände, welche 

Bundesamt für Umwelt (BAFU) Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) Pro Natura Prättigau Tourismus GmbH

Amt für Natur und Umwelt 
 Graubünden (ANU)

Amt für Wald und Naturgefahren 
Graubünden (AWN)

Skilift Junker AG & Skilift Pany AG Gemeinde Luzein
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den Ort vermarkten. Ihr Gelingen wirkt sich positiv auf Gastro-
nomie und Hotellerie aus.

Das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) ist die kantonale 
Fachstelle für Wald und dem Schutz vor Naturgefahren. Es unter-
stützt die Gemeinde bei Schutz vor Naturgefahren und hat ange-
sichts des zunehmenden Risikos eine zunehmende Bedeutung. 
Um die Attraktivität der Gemeinde als Wohnort und Reiseziel zu 
erhalten, sind Sicherheit und Schutz von zentraler Bedeutung. 
Somit teilen Einwohner und Einwohnerinnen und das AWN das-
selbe Interesse. Der Bund beteiligt sich dabei massgebend an 
der Finanzierung der Schutzmassnahmen. Dazu gehören sowohl 
Frühwarnsysteme als auch bauliche Massnahmen.

Auswirkungen des Klimawandels gefährden die Biodiversität. 
Besonders Naturschutzverbände wie Pro Natura sind daran 
interessiert die Artenvielfalt zu fördern und Habitate zu schüt-
zen. Trockenheit bewirkt einen ansteigenden Wasserverbrauch 
im Sommer, um die Landwirtschaft zu erhalten. Auch kommt es 
infolge von Hitzewellen zu Ertragsschwankungen. Starknieder-
schläge im Winter verursachen Bodenerosion und verstärken das 
Hochwasserrisiko und die Landwirtschaft als auch Anwohner und 
Anwohnerinnen sind gefährdet. Vom Bund unterstützte Beobach-
tungen der klimatischen Bedingungen und Topographie sind von 
grosser Bedeutung, um Schäden zu verhindern.

3.3 Diskussion

Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits heute spürbar 
und werden weiter zunehmen. Die Temperaturprognosen zeigen, 
dass mit einem Anstieg der Temperatur vor allem in den Som-
mermonaten zu rechnen ist. Dadurch steigt das Risiko längerer 
Trockenperioden (Kasper, 2020). Das Ausmass der Erwärmung 
ist von Szenario zu Szenario anders, aber bereits ein Anstieg der 
Sommertemperatur um wenige °C hat Folgen. Durch die steigen-
den Temperaturen wird der Niederschlag beeinflusst. Zwar las-
sen sich keine genauen Prognosen treffen, jedoch wird es häufiger 
zu Extremniederschlagsereignissen kommen. Diese begünstigen 
Naturgefahren und stellen die Gemeinde zunehmend vor Her-
ausforderungen. Ausserdem beeinflusst der Temperaturanstieg 
eine Verschiebung der Nullgradgrenze und damit steigt auch die 
Schneefallgrenze. Zur Folge kommt es je nach RCP Szenario zu 
einer Verschiebung der Schneegrenze um bis zu 700 m. Dies be-
deutet, dass in Zukunft einige Dörfer der bislang unterhalb der 
Schneegrenze liegenden Gemeinde oberhalb der Schneegrenze 
liegen werden. Dadurch verzögert sich auch der Schneefall, wel-
cher mit dem Temperaturanstieg zusätzlich weniger lange liegen 
bleibt. So nehmen auch die Anzahl Schneetage mit über 30 cm 
Schnee fortlaufend ab. Dies hat vor allem für den Wintertouris-
mus negative Konsequenzen. Zwar können kurzfristig ausblei-
bende Schneemengen durch Kunstschnee mittels Beschneiung 
ersetzt werden, jedoch erweist sich dies längerfristig nicht als 
wirtschaftlich rentabel. Der zusätzliche Wasserbedarf für die 

Kunstschneeproduktion würde zudem den Wasserverbrauch er-
höhen (Rixen et al., 2011). Da der Wintertourismus eine wichtige 
Einnahmequelle der Gemeinde darstellt, ist der Umgang mit dem 
Klimawandel besonders wichtig, da beispielsweise mit dem RCP 
2.6 der Wintertourismus erhalten bleiben könnte.

Die steigende Schneefallgrenze beeinflusst auch die Vegetati-
onsperiode. Eine Verlängerung um zwei bis vier Wochen könnte 
Chancen für die Landwirtschaft und Biodiversität bedeuten. Es 
kann aber auch zu negativen Veränderungen wie Habitats- und 
Artenverlust führen.

Mit der Veränderung der Häufigkeit und Intensität von Regen-
fall werden Naturereignisse wie Nassschneelawinen, Murgänge, 
Hochwasser und Hangrutschungen zunehmen. Dies gefährdet 
Anwohner und Anwohnerinnen und die Infrastruktur. Steigt das 
Risiko, verringert sich die Attraktivität der Gemeinde Luzein als 
Erholungs- und Freizeitraum. Zudem fallen Kosten für das Erstel-
len von Schutzbauten und Frühwarnsystemen an. Da viele Natur-
gefahren durch ihre spontanen Ausbrüche schwer vorauszusagen 
sind, ist die Verwendung von Gefahrenkarten umso wichtiger. So 
wären beispielsweise Monitoring und Datenerhebungen hilfreich 
um bestehende Gefahrenkarten zu vervollständigen.

Der Umgang mit dem Klimawandel ist auf nationaler Ebene durch 
den Klimabericht und den Aktionsplan 2020–2025 geregelt. Die 
Datengrundlage wird somit mit dem Klimabericht zur Verfügung 
gestellt und muss auf die Herausforderungen des jeweiligen 
Kantons und dessen Gemeinden heruntergebrochen werden. Das 
Ausarbeiten von Lösungsansätzen und Massnahmen ist Sache 
der Gemeinden, diese werden durch den Kanton unterstützt und 
mitfinanziert.

3.4 Schlussfolgerung

Die RCP Szenarien zeichnen unterschiedlich starke Verände-
rungen der kommenden Jahrzehnte ab. Durch den Tempera-
turanstieg werden andere Faktoren, wie die Nullgrad- und die 
Schneefallgrenze nach oben verschoben und beeinflussen die 
Anzahl Schneetage im Jahr. Diese Auswirkungen sind inner-
halb der Gemeinde aufgrund ihres beträchtlichen Reliefs zwar 
unterschiedlich stark spürbar, aber durch die Abhängigkeit des 
Wintertourismus für alle relevant. Mit Anpassungsstrategien, 
wie die Förderung des Sommertourismus, erfährt Luzein eine 
Umstrukturierung, deren Ziel der Erhalt des Tourismus ist. Das 
Risiko durch Naturgefahren wird künftig zunehmen. Durch Ex-
tremwetterereignisse werden Hochwasser, Rutschungen und 
Nassschneelawinen vor allem im Winter zunehmend problema-
tisch. Sie gefährden nicht nur Einwohner und Einwohnerinnen und 
Infrastrukturen, sondern auch die Attraktivität der Gemeinde als 
Erholungsort. Anpassungen wie Frühwarnsysteme und bauliche 
Massnahmen werden vom Bund unterstützt und von den kanto-
nalen Ämtern umgesetzt.
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4.1 Einleitung

Das Leben im alpinen Raum birgt verschiedene Tücken, darunter 
auch Naturgefahren wie Lawinen. Während Lawinen heute vor 
allem als Risikofaktor in der Freizeitbetätigung eine zunehmende 
Rolle spielen, sind sie in Berggebieten bereits seit Jahrhunderten 
gefürchtet. Grosse Tallawinen können neben Infrastruktur auch 
Tier- und Menschenleben gefährden. In betroffenen Regionen ist 
man deshalb bemüht, das Risiko durch geeignetes Management 
zu minimieren. St. Antönien ist ein solches Risikogebiet und weist 
eine aussergewöhnliche und lange Geschichte im Umgang mit 
Lawinen auf. 

Die Studierenden der Teilanalyse Naturgefahren Lawinen be-
schäftigten sich mit folgender Fragestellung: Welche Bedeutung 
hatte und hat die Naturgefahr Lawinen für die Entwicklung der Ge-
meinde Luzein (St. Antönien) und welche Herausforderungen erge-
ben sich daraus? Die Studierenden haben sich auf das Gebiet St. 
Antönien beschränkt, da dieses am stärksten von der Lawinen-
gefahr betroffen ist. Sie untersuchten unter anderem wie sich der 
Umgang mit Lawinenereignissen im Laufe der Zeit veränderte 
und welchen Einfluss die Lawinenereignisse auf die Entwicklung 
der Raumnutzung hatten. Die Sondernutzungsregelung St. Antö-
niens und das integrale Risikomanagement wurden ebenso be-
handelt (vgl. UPL ETH Zürich, 2020a).

4.2 Resultate

4.2.1 Historischer Lawinenschutz
Nicht nur der technologische Fortschritt, sondern auch neue or-
ganisatorische Konzepte revolutionierten den Lawinenschutz in 
der Vergangenheit. Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, wie sich 
die Strategien im Umgang mit Lawinenereignissen, welche in St. 
Antönien Anwendung fanden, im Laufe der Zeit veränderten.

Im 13. Jahrhundert besiedelten die Walser das Prättigau und ro-
deten so viel Wald, wie sie Land zum Leben brauchten (Brembilla 
& Enzler, 2010). Mit der Zeit erkannten die Einwohner und Einwoh-
nerinnen die Gefahr, die das Roden eines Schutzwaldes mit sich 
bringt (Kapitel 4.2.2) und verfassten im 17. Jahrhundert die «Rohr-
waldbannbriefe», welche das Abholzen reglementieren sollten 
(Finze-Michaelsen, 1988). Wegen mangelnder Einhaltung zeigte 
diese Massnahme jedoch kaum Wirkung (Schneebeli, Laternser, 
Föhn, & Ammann, 1998).

Im gesamten Alpenraum wurden unterschiedliche Lawinen-
schutzmassnahmen entwickelt. Anfangs waren Stein- oder Erd-
haufen direkt hinter dem Gebäude der einzige Schutz vor Lawinen. 
Ablenkkeile aus Stein sollten die Lawinen um das Gebäude herum 
lenken. Ebenhöchs ermöglichten es, dass Lawinen über das Ge-
bäude hinwegrutschen, indem das Dach nahtlos an das Terrain 
oder an eine Anschüttung anschliesst. In Luzein wurde 1797 das 
erste Ebenhöch erbaut (Flütsch, 1976). Später wurden Gebäude 
mit derselben Absicht direkt in den Hang hineingebaut (vgl. Ru-
dolf-Miklau, 2011) (siehe Abbildung 4.5). Während bis anhin ver-
sucht wurde, die Lawinen unmittelbar vor dem Aufprall auf das 
Gebäude zu bremsen, setzte man ab dem 18. Jahrhundert auch 
auf die Prävention im Anrissgebiet. Die Wiederaufforstung der 
Schutzwälder und die Errichtung von Gräben standen dabei im 
Fokus (vgl. Rudolf-Miklau, 2011).

Die St. Antönier Lawinenchronik, die seit 1668 geführt wird, zeigt, 
dass St. Antönien trotz der Massnahmen immer wieder von La-
winenereignissen heimgesucht wurde, bei denen Menschen und 
Tiere ums Leben kamen und Gebäude komplett zerstört wurden 
(siehe Abbildung 4.1) (Flütsch, 1976; Schneebeli et al., 1998). So 
starben im Lawinenwinter 1951 ein Mensch und 50 Tiere; 42 Ge-
bäude wurden gänzlich zerstört. Dieses Unglück machte den Ein-
wohnern und Einwohnerinnen klar, dass weitere präventive Mass-
nahmen nötig waren, und gab den Anstoss für das Vorantreiben 
der Erbauung der Lawinenschutzbauten am Chüenihorn. In St. 
Antönien wurde eine starke Talflucht befürchtet, wie es bereits 
1689 geschah (Brembilla & Enzler, 2010; Thalmann, 2015). 1953 
wurde die grösste Lawinenverbauung der Schweiz bewilligt. Die 
Betonverbauungen wurden 1978 auf einer Länge von 12 280 m 
fertiggestellt und 1964 mit einem Maschendraht erweitert, um 
den Schutz zu optimieren.

Zeitgleich wurden 50 Hektare mit rund 450 000 Setzlingen aufge-
forstet, um den Schutzwald direkt unter den Lawinenverbauungen 
zu erweitern (Abbildung 12) (vgl. Thalmann, 2015).

Wie in Abbildung 4.2 ersichtlich, zeigten die baulichen und forst-
lichen Lawinenschutzmassnahmen in den letzten Jahrzehnten 
ihre Wirkung. Dies ist jedoch auch der Kombination verschiedener 
raumplanerischer und organisatorischer Mittel zu verdanken, die 
in den letzten Jahrzehnten vermehrt eingesetzt wurden und ein 
wichtiger Bestandteil des heute angewandten integralen Risiko-
managements (IRM) sind (vgl. Marty et al., 2009).

4 Naturgefahren Lawinen
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4.4), in welcher erhebliche Lawinengefahr herrscht und in einem 
Zeitraum von 30 Jahren auch grosse Lawinen zu erwarten sind 
(Margreth, 2015). St. Antönien gehörte zudem auch zu den unter-
stützenden Gemeinden, als die UNESCO 2018 den Umgang mit 
der Lawinengefahr in die Repräsentative Liste des immateriellen 
Kulturerbes aufnahm (SLF, 2021).

4.2.2 Integrales Risikomanagement
Das IRM ist ein Standardverfahren, welches zur Risikominimie-
rung von Naturgefahren angewendet wird. Das Zusammenspiel 
von verschiedenen Ämtern des Bundes und der Kantone, der 
Bevölkerung, Einsatzkräften und Versicherungen spielt dabei 
eine zentrale Rolle (vgl. BABS, 2013). Das IRM ist ein zirkulärer 
Prozess, der in die Komponenten Vorbeugung, Bewältigung und 
Regeneration eingeteilt wird. Ziel ist dabei, mittels Ereignis-Doku-
mentation und Datenerhebung zur Verbesserung der präventiven 
Massnahmen beizutragen (Abbildung 4.3) und das Restrisiko auf 
ein vertretbares Mass zu reduzieren. Nachfolgend werden die 
verschiedenen Komponenten, insbesondere die Vorbeugungs-
massnahmen (Prävention), vorgestellt.

Abbildung 4.1
Todesfälle aufgrund von Lawinenereignissen in St. Antönien (Marty et al., 2009, 
p. 203; basierend auf Wilhelm, 1999).

Abbildung 4.2
Chüenihorn 1950 (links) (Finze-Michaelsen, 1988, p. 8) und Chüenihorn 2020 (rechts) (M. Flütsch, 2020).

Die Aufbereitung der historischen Lawinenereignisse zeigt, dass 
die Naturgefahren Lawinen in St. Antönien eine besondere Rol-
le spielen (Brembilla & Enzler, 2010). Grosse Teile der heutigen 
Streusiedlung befinden sich in der roten Zone (siehe Abbildung 
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Prävention: Raumplanung
Das Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden (AWN) legt Ge-
fahrenzonen fest, welche von der Gemeinde bei der Erstellung 
des kommunalen Nutzungsplans übernommen werden müssen 
(Art. 38 KRG; Art. 14 RPG). Dieser wird vom Amt für Raumentwick-
lung GR (ARE), dem AWN, der Gebäudeversicherung Graubünden 
(GVG) und dem Stimmvolk der Gemeinde Luzein abgesegnet und 
findet bei der Bewilligung von Neubauten Anwendung (vgl. Lunz, 
Peng, Stockmann, & Wilhelm, 2017). Es werden rote, blaue und 
gelbe Zonen unterschieden. In roten Zonen herrscht erhebliche 
Gefahr und es gilt ein absolutes Bauverbot (Art.38 Abs.2 KRG). In 
den blauen Zonen herrscht mittlere Gefahr und es darf nur unter 
besonderen Auflagen (z.B. Objektschutz) gebaut werden (Art.38 
Abs.3 KRG). Dagegen besteht in gelben Zonen eine geringe Gefahr.

Bis im Jahr 2015 war das St. Antönier Gefahrenzonenmodell in 
Kraft, nach dem sich alle Gebäude in der blauen Zone befanden, 
obwohl sie nach der Gefahrenlage der roten Zone zugehört hätten 
(AWN, 2012). Dadurch erschienen die Gebäude in der Gefahren-
karte als blaue Inseln mitten in der roten Zone und wurden auch 
«blaue Eier» genannt. Diese Gebäude konnten durch die GVG ver-

Abbildung 4.3
Integrales Risikomanagement (BABS, 2020).

Abbildung 4.4
Ausschnitt der Gefahrenkarte für St. Antönien (AWN, 2021a).
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sichert werden und unter Erfüllung bestimmter Auflagen um-
gebaut oder erneuert werden. Nach der Einführung der neuen 
Gefahrenkarte für St. Antönien 2015 verschwanden die «blauen 
Eier»  und für die dortigen Gebäude gelten seither die Regelungen 
wie für die rote Zone. Folglich wurde eine kommunale Sondernut-
zungsregelung für den Ortsteil St. Antönien erlassen, die ermög-
licht, dass Gebäude in der roten Zone durch die GVG versichert 
werden können (Art. 38 Baugesetz Luzein). Die GVG entschädigt 
jedoch im Falle einer Zerstörung (z.B. auch durch Feuer) nur den 
Abriss und den Wert des Gebäudes, nicht die Kosten für den Wie-
deraufbau. Ausserdem darf das Gebäude wegen des Bauverbots 
in der roten Zone nicht mehr an demselben Standort aufgebaut 

werden (vgl. Federspiel, 2015). Die in der Abbildung 4.4 sicht-
baren blaue Flecken sind nicht zu verwechseln mit den ehema-
ligen «blauen Eiern»: Diese sind Geländeerhebungen, an denen 
nur mässige Lawinengefährdung vorherrscht (Hardegger, 2021).

Prävention: Bauliche Massnahmen
Die baulichen Lawinenschutzmassnahmen können in Objekt-
schutz und Lawinenverbauungen unterteilt werden. Beim Objekt-
schutz soll die Lawine umgeleitet und ihre Kraft abgeschwächt 
werden (Suda, Sauermoser, Skolaut, & Rudolf-Miklau, 2012). Ab-
bildung 4.5 zeigt vier Objektschutz-Massnahmen, die in St. Antö-
nien eingesetzt werden.

Abbildung 4.5
Objektschutzmassnahmen in St. Antönien (Eigene Abbildung basierend auf Arnet et al., 2020).

Ein Ebenhöch ist ein Gebäude, dessen Dach an das Terrain anschliesst, damit die 
Lawine über das Gebäude hinwegfliessen kann (Weidmann, 2020). Abbildung: 
(Weidmann, 2020).

Der Spaltkeil teilt die Lawine entzwei und leitet sie um das Gebäude herum (AWN, 
2012). Abbildung: (AWN, 2012, p. 17).

Ähnlich wie das Ebenhöch funktioniert auch das Einbauen des Gebäudes in den 
Hang (AWN, 2012). Abbildung: (AWN, 2012, p. 16).

Die zur Lawine exponierten Wände können verstärkt werden, um das Gebäude zu 
stabilisieren (AWN, 2012). Abbildung: (AWN, 2012, p. 14).
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Durch Lawinenverbauungen soll der Anriss der Lawine verhin-
dert werden, indem Lawinenanbruchverbauungen die kriechen-
de Schneedecke bremsen und Verwehungsverbauungen die An-
sammlung von Triebschnee vermindern (Margreth, 2007). Bei den 
Verwehungsverbauungen können entweder Triebschneezäune 
die Ablagerung von Triebschnee fördern, oder Kolktafeln (Ab-
bildung 4.6) den Weitertransport von Triebschnee begünstigen 
(Schilcher et al., 2012). Lawinenanbruchverbauungen werden in 
potentiellen Anrissgebieten angebracht und bestehen aus Holz, 
Beton oder Stahl (Abbildung 4.7). Betonwerke weisen eine kürzere 
Lebensdauer auf und werden in St. Antönien deshalb seit 1993 
laufend ersetzt. Zudem werden seit 2018 die Lawinenverbauun-
gen erweitert, da Lawinenschutzdefizite festgestellt wurden (vgl. 
Maïkoff & Pitsch, 2018). Die Gesamtkosten für das Erneuerungs-
projekt belaufen sich auf ca. 800 000 – 1 000 000 CHF jährlich, von 
denen die Gemeinde 20%, Bund und Kanton 80% übernehmen 
(UPL ETH Zürich, 2020h). Zusätzlich zu den laufenden Erweite-
rungen bräuchte es laut Martin Hardegger (2020b), Koordinator 
der Lawinenschutz Organisation in St. Antönien, einen weiteren 
Ausbau der Lawinenschutzbauten, da sich zwischen Verbauun-
gen im Anrissgebiet und dem Schutzwald Lawinen lösen könnten. 
Ein Restrisiko bleibt auch bei vollständiger Verbauung, falls die 
Lawinenschutzbauten bei Extremniederschlägen vollständig mit 
Schnee gefüllt sind (Pitsch, 2011).

Für den nachhaltigen Umgang mit Lawinen ist es von zentraler 
Bedeutung, dass der Nutzen, insbesondere einer präventiven 
Massnahme, die Kosten der Massnahme übertrifft. Es gilt zu er-
wähnen, dass von Bund und Kanton nur Projekte finanziell unter-
stützt werden, die ein genügend hohes Kosten-Nutzen-Verhältnis 
aufweisen (vgl. Maïkoff & Pitsch, 2018). Ausserdem gilt es zu be-
achten, dass der «Nutzen» einer Schutzmassnahme nur schwer 
zu quantifizieren ist, da die potentiellen Schäden auch Menschen-
leben betreffen können.

Prävention: Schutzwald
Der Wald bietet über verschiedene Mechanismen Schutz gegen 
Lawinen (siehe Abbildung 4.8):

• Im Wald entstehen durch Interzeption weniger dicke Schnee-
decken.

• Die Windverfrachtung ist im Wald reduziert.
• Die Heterogenität des Bodens verhindert die Bildung von 

durchgehenden instabilen Schichten.
• Der Schnee rutscht im Wald wegen der höheren Oberflächen-

rauhigkeit weniger gut.

Abbildung 4.6
Kolktafeln in St. Antönien (L. Flütsch, 2020).

Abbildung 4.7
Lawinenanbruch-Verbauungen aus Beton (vorne) und Stahl (hinten) (Maïkoff & 
Pitsch, 2018, p. 12).

Abbildung 4.8
Schutzwald in St. Antönien (Pitsch, 2011, p. 26).
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• Wenn er dicht genug bepflanzt ist, kann der Wald auch Lawi-
nen bis zu einem gewissen Masse bremsen, jedoch ist dieses 
Auffangvermögen bald erreicht. Dies macht den Schutzwald 
anfällig für Lawinen aus höher gelegenen Anrissgebieten. 
Letzteres gilt auch für den Schutzwald in St. Antönien (Pitsch, 
2011; vgl. Fachstelle für Gebirgswaldpflege, 2020; WSL, 2021a).

Bewältigung
Bei der Bewältigung einer Notsituation ist die enge Zusammenar-
beit zwischen Warndiensten auf Bundesebene (Institut für Schnee- 
und Lawinenforschung SLF), Sicherheitsbeauftragten vor Ort, Ein-
satzkräften und Bevölkerung wichtig (Bründl et al., 2004). Durch 
das Interkantonale Frühwarn- und Kriseninformationssystem 
(IFKIS) des SLF werden Behörden und Öffentlichkeit rechtzeitig 
über eine Notlage informiert (SLF, 2020b). Die Sicherheitsbeauf-
tragten vor Ort können Strassensperrungen verordnen und die 
Bevölkerung in St. Antönien per SMS informieren (UPL ETH Zürich, 
2020h). Zusätzlich werden vermehrt Einsatzkräfte im Lawinen-
center in St. Antönien für den Ernstfall geschult (Michel, 2020).

Regeneration
Kommt es bei einem Lawinenniedergang zu Schäden an der Infra-
struktur, werden diese durch die GVG, bei welcher alle Gebäude 
versichert sein müssen, entschädigt. Befinden sich die betroffe-
nen Gebäude jedoch in der roten Zone (ehemalige «blaue Eier»), 
bezahlt die GVG lediglich den Abbruch und Wert des Gebäudes. 
Zusätzlich darf dieses nicht am selben Ort wiederaufgebaut wer-
den. Die Eigentümer und Eigentümerinnen besitzen jedoch oft 
nicht genügend Mittel, um die Kosten für den Wiederaufbau an 
einem neuen Ort zu finanzieren (vgl. UPL ETH Zürich, 2020h).

In diesem Zusammenhang ist es wichtig festzustellen, dass zum 
nachhaltigen Umgang mit Lawinen die Einbindung der Bevölke-
rung in Form eines Risikodialogs dazu gehört. Besonders die Fle-
xibilität der Bevölkerung ist von zentraler Bedeutung (vgl. Jenni, 
2011).

Lawinenereignisse werden kartiert und analysiert, um Lehren für 
künftige Massnahmen im Umgang mit Naturgefahren zu ziehen. 
«Gefahrenkarten und Nutzungspläne werden angepasst, planeri-
sche und technische Massnahmen erneuert und die Rettungskette 
verbessert» (Aeschimann et al., 2020, p. 14; basierend auf BABS, 
2020). Dadurch schliesst sich der Kreislauf des IRM (Abbildung 
4.3) (vgl. BABS, 2020).

4.2.3 Klimawandel
Wie in Kapitel 3 Klimawandel und Schnee ausführlich beschrie-
ben, haben die steigenden Temperaturen in den Alpen einen An-
stieg der Schneefallgrenze zur Folge. Dies fördert die Entstehung 
von Nassschneelawinen, weil der Schneedecke mehr Wärme 
zugeführt wird (SLF, 2020a). Da durch den Klimawandel mehr 
Starkniederschläge erwartet werden, wird die Bewältigung von 
Lawinenereignissen erschwert, falls diese nicht rechtzeitig vor-
hergesagt werden (UPL ETH Zürich, 2020h). Zusätzlich könnten 
Murgänge künftig öfter die Lawinenschutzbauten beschädigen 
(Hardegger, 2020c).

Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Schutzwald sind 
vielseitig: Durch die erhöhten Temperaturen nehmen das Wald-
wachstum und die Walddichte zu. Ebenso nehmen Trockenheits-
perioden zu. Beides schwächt den Wald in seiner Schutzfunktion, 
da dieser u.a. anfälliger für Schädlinge (z.B. Borkenkäfer), Wald-
brände, Windwürfe oder Schneebrüche wird und die Verjüngung 
erschwert wird (vgl. WSL, 2021b). Die Fichte, die häufigste Baum-
art im Schutzwald in St. Antönien, ist besonders empfindlich ge-
genüber Wärme (oder Hitzeperioden) und Trockenheit (vgl. WSL, 
2017). Sowohl Windwürfe als auch Schneebrüche könnten sich 
durch die Zunahme von Stürmen bzw. der steigenden Tempera-
turen häufen (Bebi et al., 2012). Durch steigende Temperaturen 
könnte einerseits die Ausbreitung des Schutzwaldes in höheren 
Lagen gefördert werden, andererseits aber auch bestehende Öko-
systeme destabilisiert werden (Akademien der Wissenschaften 
Schweiz, 2016).

Im Hinblick auf den nachhaltigen Umgang mit Lawinen sollten laut 
Hardegger (2020b) alle Schutzmassnahmen auf künftige Umwelt-
bedingungen mit extremeren Wetterverhältnissen angepasst sein 
(Hardegger, 2020c).

4.2.4 Stakeholder und Stakeholderinnen

Das AWN definiert Gefahrenzonen, erstellt die Gefahrenkarten 
und ist verantwortlich für das Erstellen von Schutzbauten (AWN, 
2020a). Der Gemeindevorstand implementiert die Gefahrenzonen 
im kommunalen Nutzungsplan und ist massgeblich an der Bewäl-
tigung von Lawinenereignissen beteiligt. Die Bevölkerung der Ge-
meinde Luzein möchte einen ausreichenden Schutz vor Lawinen. 
Der HEV vertritt hingegen die Interessen der Hauseigentümer und 

-eigentümerinnen und will die Kosten für die privaten Besitzer 
und Besitzerinnen möglichst geringhalten. Das ARE und die GVG 
müssen den kommunalen Nutzungsplan absegnen, welcher die 
eigentümerverbindlichen Gefahrenzonen beinhaltet. Ausserdem 
entschädigt die GVG die Schäden nach einem Lawinenereignis (vgl. 
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Lunz et al., 2017). Die Abteilung Gefahrenprävention des BAFU 
unterstützt die Kantone finanziell und fachlich beim Erstellen von 
Gefahrengrundlagen sowie bei der Planung und Realisierung von 
Schutzmassnahmen (BAFU, 2020b). Das SLF stellt für Behörden 
und Bevölkerung Vorhersagen, Informationen und Warnungen 
bezüglich Lawinenereignissen zur Verfügung (SLF, 2020b). 

4.3 Diskussion

4.3.1 Bedeutung der Lawinen im Laufe der Zeit
Die Naturgefahr Lawinen ist für die Gemeinde Luzein und insbe-
sondere für das Dorf St. Antönien prägend. Nachdem die Walser 
das Gebiet besiedelten und grosse Flächen entwaldeten, störten 
sie den Schutzwald in seiner Funktion und die Vulnerabilität der 
Bevölkerung gegenüber Lawinenereignissen stieg stark an. Ver-
schiedene Lawinenunglücke warfen die Problematik auf und seit 
anhin investieren die St. Antönier und St. Antönierinnen viel Zeit 
und Geld im Aufbau von Objektschutzbauten wie Ebenhöchs und 
Spaltkeile. Bewusst mieden die Menschen gefährdete Gebiete 
und forsteten Wälder mit Schutzfunktionen wieder auf. Ab dem 
20. Jahrhundert wurde vermehrt auf bauliche Prävention im An-
rissgebiet und raumplanerische Prävention gesetzt. Die gröss-
ten Lawinenschutzbauten der Schweiz entstanden 1978 auf dem 
Chüenihorn und werden laufend erneuert und erweitert.

Heutzutage kann wegen des effizient umgesetzten integralen Ri-
sikomanagements von einem niedrigen Restrisiko ausgegangen 
werden. Durch den neuen Nutzungsplan 2015 kommen einige Ge-
bäude in der roten Zone zu liegen und werden im Schadensfall 
nicht komplett entschädigt. Ebenso dürfen diese Gebäude nicht 
erweitert oder erneuert werden, was eine grosse Einschränkung 
für die Besitzer und Besitzerinnen darstellt. Diese raumplaneri-
schen Einschränkungen wirken sich somit auch auf den Schutz 
der historischen Walser-Siedlung aus. Die Landschaftsentwick-
lung ist stark vom Lawinenschutz geprägt: Die Lawinenschutz-
bauten am Chüenihorn können als Symbol St. Antöniens angese-
hen werden. Da die Instandhaltung der Lawinenschutzbauten zu 
20% von der Gemeinde getragen wird, stellt der Lawinenschutz 
auch eine finanzielle Einschränkung für die Gemeinde Luzein und 
ihrer Einwohner und Einwohnerinnen dar. All das zeigt welch zen-
trale Bedeutung Lawinen heute noch für St. Antönien haben.

In Zukunft könnte die Relevanz der Lawinen ansteigen, wenn etwa 
der Schutzwald geschwächt oder die Häufigkeit und Intensität 
von Starkniederschlägen erhöht wird. Während der Effekt des 
Klimawandels auf die Anzahl und Häufigkeit von Lawinen im All-
gemeinen eher ungewiss ist, muss man mit einer Zunahme der 
Nassschneelawinen rechnen.

Bundesamt für Umwelt (BAFU) Amt für Wald und Naturgefahren 
Graubünden (AWN)

Amt für Raumentwicklung 
 Graubünden (ARE)

Gemeinde Luzein

Hauseigentümerverband (HEV) Gebäudeversicherung Graubünden 
(GVG)

Institut für Schnee- und 
 Lawinenforschung (SLF)
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4.3.2 Herausforderungen
Von der betroffenen Bevölkerung ist Flexibilität gefragt. Sei es 
durch die raumplanerischen Einschränkungen als auch durch 
die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit in Notsituationen. 
Dadurch können sich zwischen Bevölkerung und öffentlicher 
Verwaltung Konfliktsituationen ergeben. Risikodialog kann den 
Austausch zwischen Stakeholdern und Stakeholderinnen fördern 
und ist somit für den nachhaltigen Umgang mit Lawinen zentral.
Baulicher Lawinenschutz ist durch finanzielle Mittel limitiert. Ob-
wohl Gemeinde und Bund in die Erweiterung der Lawinenschutz-
bauten investieren, bleiben Schutzdefizite erhalten. Der weitere 
Ausbau der Lawinenschutzbauten ist kostenintensiv und kann 
nur mit der finanziellen Unterstützung des Bundes umgesetzt 
werden. Ein genügend tiefes Kosten-Nutzen-Verhältnis wird dafür 
vorausgesetzt.

Der Klimawandel fordert Anpassungsfähigkeit. Wie in Kapitel 
4.2.3 beschriebenen, sind die Auswirkungen der Klimaerwärmung 
komplex. Der Lawinenschutz wird durch häufigere Nassschnee-
rutschungen, vermehrte Starkniederschläge und der Destabili-
sierung des Schutzwaldes vor neuen Herausforderungen stehen. 
Die Berücksichtigung dieser klimatologischen Veränderungen im 
nachhaltigen Umgang mit Naturgefahren ist deshalb unabdinglich.

4.4 Schlussfolgerungen

Die Teilanalyse Naturgefahren Lawinen zeigt auf, welch zentrale 
Rolle Lawinen für die Entwicklung der Gemeinde Luzein hatten 
und immer noch haben. Wenngleich dieser Einfluss nicht quanti-
fiziert wurde und auf das Gebiet St. Antönien beschränkt wurde, 
kann ausgesagt werden, dass die Lawinengefahr die soziale und 
landschaftliche Entwicklung stark mitgeprägt hat. Die charak-
teristischen Ebenhöchs und die eindrücklichen Lawinenschutz-
bauten sind Symbole für diese historische Rolle der Lawinen in 
St. Antönien.

Das IRM konnte den Schutz erweitern, schafft jedoch auch neue 
Konflikte im Umgang mit Lawinen. Die baulichen Einschränkun-
gen in den roten Zonen und die Beschränkungen in Notsituationen 
zeigen die Komplexität des Lawinenschutzes auf und erfordern 
von der Bevölkerung und der öffentlichen Hand neue partizipa-
tive Ansätze wie den Risikodialog. Die Folgen des Klimawandels 
stellen den Lawinenschutz vor zusätzlichen Herausforderungen. 
Aber auch neue und innovative Ideen, wie der Bau eines Solar-
kraftwerks an den Lawinenverbauungen am Chüenihorn stehen 
am Start und könnten einen Beitrag zu Lösungsfindungen leisten.
Abschliessend kann gesagt werden, dass für den nachhaltigen 
Umgang mit Lawinen in Luzein sowohl Soziales, Finanzielles als 
auch Ökologisches berücksichtigt werden muss, um die neuen 
Herausforderungen zu meistern.
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5.1 Einleitung

Rund 60% der 24 weltweit evaluierten Ökosysteme sind degra-
diert (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). In der Schweiz 
wird geschätzt, dass ein Drittel der Tier-, Pflanzen- und Pilzarten 
sowie die Hälfte der Lebensräume gefährdet sind. Dabei besteht 
die Gefahr, dass sowohl die Arten als auch die genetische Viel-
falt einen grossen Verlust erfahren. Die Biodiversität bildet mit 
ihren Ökosystemleistungen die Grundlage unseres Lebens, wobei 
deren Erhalt und Förderung für uns lebensnotwendig ist. In den 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, Soziales, Ökonomisches 
und Ökologisches, nimmt sie einen wichtigen Stellenwert ein (vgl. 
BAFU, 2012; Hooper et al., 2005).

Die Studierenden der Teilanalyse Biodiversität und ökologische 
Infrastruktur haben sich mit folgender Hauptfragestellung aus-
einandergesetzt: Welche Bedeutung hat eine ökologische Infra-
struktur für die Gemeinde Luzein und welche Herausforderungen 
ergeben sich für die Biodiversität? Zusätzlich wurden Teilaspekte 
speziell zu Stakeholder und Stakeholderinnen, der massgebenden 
gesetzlichen Grundlagen und Konzepte, den Auswirkungen des 
Klimawandels, den grundlegenden Definitionen von Biodiversität, 
Ökologische Infrastruktur und Resilienz, der Flächennutzung in 
der Gemeinde, dem Natur-, Landschafts- und Artenschutz sowie 
dem Vorkommen von Neobiota einbezogen. Eine ausführliche Er-
örterung der Lage in der Gemeinde Luzein wurde basierend auf 
einer Literaturrecherche und durch das Befragen von Experten 
und Expertinnen durchgeführt (vgl. UPL ETH Zürich, 2020a).

5.2 Resultate

5.2.1 Lage in Luzein und Begrifflichkeiten
Die Gemeinde Luzein umfasst knapp 84 km2 mit einem Höhenpro-
fil von 690 bis 2826 m.ü.M. auf dem Madrisahorn. Rund die Hälfte 
der Gesamtfläche wird durch die Land- und Alpwirtschaft genutzt. 
Es wird hauptsächlich Viehwirtschaft und kaum Ackerbau betrie-
ben. Die für den Ackerbau benötigte intensive Bewässerung und 
der Pestizideinsatz sind problematisch für die Biodiversität. Ein 
Pestizideinsatz und eine intensive Bewässerung sind in der Ge-
meinde daher weniger problematisch als in anderen Regionen der 
Schweiz (vgl. Martin, Jöhl, & Senn, 2017; UPL ETH Zürich, 2020g).
Nachfolgend werden drei wichtige Begriffe eingeführt, die grund-
legend für das Verständnis der Biodiversität sind:

Biodiversität: Biodiversität beschreibt die Vielfalt der biologischen 
Spezies, die genetische Variabilität der Individuen innerhalb einer 
Spezies und die Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume in einem 
bestimmten Gebiet (vgl. Hooper et al., 2005).

Ökologische Infrastruktur: Die ökologische Infrastruktur beinhal-
tet die gesamten gebauten oder natürlichen physischen Rahmen-
bedingungen, die für den Erhalt der Biodiversität oder das Ge-
deihen bestimmter Arten in einem Gebiet notwendig sind. Dies 
umfasst auch gut vernetzte Schutzzonen, die den genetischen 
Austausch sicherstellen sowie den langfristigen Erhalt und Wie-
deraufbau gefährdeter Lebensräume (vgl. Seidl et al., 2012).

Resilienz: Die Resilienz eines Ökosystems beschreibt die Menge 
externer Einflüsse, die das System verarbeiten kann, ohne sich 
längerfristig (drastisch) zu verändern. Sie beinhaltet auch die 
Fähigkeit eines Systems, seinen Grundzustand trotz störender 
Faktoren aufrecht zu erhalten (vgl. Brand & Jax, 2007).

5.2.2 Rechtliche Grundlagen
Der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen wird durch die Art. 
2 Abs. 4 und Art.74 BV dem Bund und Kanton zugeschrieben. Sie 
müssen diese vor schädlichen Einwirkungen schützen und auf 
deren nachhaltige Nutzung achten, um sie für künftige Genera-
tionen zu bewahren. Zudem bestimmt die BV (Bundesverfassung) 
auch den Erlass des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG), 
welches die Förderung der biologischen Vielfalt und die nach-
haltige Nutzung deren Bestandteile in Art. 1 Abs.1 lit dbis NHG als 
verbindliches Ziel erklärt. Weiterführend spannt sich die recht-
liche Grundlage von der BV und Bundesstrategien über kantonale 
Gesetze und Verordnungen bis hin zu Vernetzungskonzepten in 
den Gemeinden. In der Trockenwiesen-, Flachmoor- und Hoch-
moorverordnung sind sehr genaue Anweisungen festgehalten, 
wie diese Biotope geschützt werden müssen. Diese werden mit 
Vollzugshilfen des BAFU’s unterstützt, um die Möglichkeiten auf 
regionaler Ebene möglichst effektiv auszunutzen. Anhand der 
Verordnungen werden weiterführend die Konzepte in Strategien 
und Aktionsplänen festgehalten. Diese definieren und themati-
sieren unter anderem die Erweiterung der landesweiten ökolo-
gischen Infrastruktur, die Rückzonungen zur Förderung der Bio-
diversität und die Förderung von Vernetzungsprojekten wie auch 
die Aufklärung der Bevölkerung als Ziel. Die Umsetzung liegt hier 
vor allem auf kantonaler und kommunaler Ebene (vgl. Aktionsplan 
des Bundesrates, 2017).

5.2.3 Lebensräume und Artenvielfalt
Verschiedene Lebensräume definieren miteinander das Erschei-
nungsbild der Biodiversität und bilden dabei die Grundlage der 
Artenvielfalt (Hooper et al., 2005). Die Alpen nehmen rund zwei 
Drittel der schweizerischen Landesfläche ein und bieten Platz für 
den grössten Teil der Biotope von nationaler Bedeutung (Lauber et 
al., 2014). Aufgrund der unterschiedlichsten Umweltbedingungen 
ist der alpine Lebensraum sehr artenreich (Priewasser, Burga, & 

5 Biodiversität und ökologische   
 Infrastruktur
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Abbildung 5.1
Biotop- und Landschaftsinventar der Gemeinde Luzein (ANU, 2021a).

Schmidt, 2008). Er wird durch den Menschen genutzt und kann in 
drei Ebenen aufgeteilt werden: Wiesen/Weiden, Moore und Wald. 
Dabei nimmt die Produktivität aller Flächen mit zunehmender 
Höhe ab (Boesch, 1992). In Abbildung 5.1 sind die Moore und Tro-
ckenwiesen/-weiden, welche ein Teil der wichtigsten terrestri-
schen Lebensräume in der Gemeinde Luzein sind, dargestellt.

Für die Landwirtschaft befinden sich zuunterst die Dauersied-
lungen, gefolgt von den Maiensässen und zuoberst der Alp. Unter 
der Waldgrenze liegen Wiesen, welche zum Futterbau genutzt 
werden, oberhalb der Waldgrenze befinden sich die Alpweiden, 
wo die Tiere im Sömmerungsbetrieb grasen. Diese ursprüngliche 
Stufenbewirtschaftung ist nur noch teilweise in der heutigen Be-
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wirtschaftungsform vorhanden (siehe auch 7.2.3 Landwirtschaft 
und 8.2.1 Frühe Entstehungsgeschichte der Siedlungsstruktur 
und Kulturlandschaft Luzeins). Die Fläche der Alp wurde in der 
Vergangenheit durch Abholzung künstlich vergrössert, sodass die 
Waldgrenze oft tiefer liegt, als es ohne anthropogenen Einfluss 
der Fall wäre (vgl. Bätzing, 1997).

Wiesen und Weiden
Die Wiesen und Weiden lassen sich in Mager-, Fett- und Trocken-
wiesen/-weiden einteilen. Trockenwiesen sind ähnlich den Mager-
wiesen, wobei sie sich nur durch ein vorherrschend trockeneres 
Klima unterscheiden. Fettwiesen sind grundlegend verschieden, 
meist nährstoffreicher durch die teilweise Düngung. Sie würden 
sich zu einem anderen Ökosystem entwickeln, wenn man sie nicht 
nutzt. Sie sind in Tabelle 5.1 in einem Vergleich den Trockenwie-
sen gegenübergestellt (vgl. Gubser et al., 2010).

Moore
In der Gemeinde Luzein machen die Moorlandschaften einen 
grossen Teil der Biodiversität aus. Dies zeigt sich in der Moor-
landschaft Tratza/Pany, welche als national bedeutende Moor-
landschaft ausgewiesen ist. Moorfreie Flächen werden ebenfalls 
geschützt, sofern sie im direkten Austausch mit dem Moor stehen. 

Im Falle der Moorlandschaft von Tratza/Pany beläuft sich das 
Schutzgebiet auf 258.94 Hektaren (vgl. BAFU, 2017a).

Der Moorschutz basiert auf der eidgenössischen Volksinitiative, 
der Rothenthurm-Initiative, die 1987 verlangte, Moore von aus-
gesprochener Schönheit und nationaler Bedeutung durch die 
Bundesverfassung zu schützen. In Art. 78 Abs. 2 BV und Art. 23b 
Abs. 2 NHG sind die Grundlagen zum Schutz der Moore festgelegt. 
Die Moorlandschafts-, Hochmoor- und Flachmoorverordnungen 
geben die genaueren Richtlinien vor (vgl. BUWAL, 2002).

Charakteristisch für Moore ist der wassergesättigte, nähr- und 
sauerstoffarme Boden. Diese Bedingungen bieten die Grundlage 
für spezialisierte Pflanzenarten, welche dort gedeihen können. 
Die Zersetzung von organischen Resten wird beschränkt und 
lagert sich in Form von Torf an. Torf wird auf natürliche Weise 
nicht abgebaut und dient dem Moor und der Atmosphäre als CO

2
-

Speicher. Es wird zwischen den zwei Arten der Moore, Hoch- und 
Flachmoor, unterschieden, wobei der Unterschied in der Wasser-
versorgung des Moors liegt (vgl. Fischer et al., 2015). In Tabelle 5.2 
sind die beiden Moorarten, welche man auch in Luzein vorfindet, 
gegenübergestellt.

Fettwiesen/-weiden Trockenwiesen/-weiden

Situation in Luzein In den unteren Regionen der Gemeinde 
angesiedelt, und machen einen grossen 
Teil der bewirtschafteten Flächen aus.

Befinden sich oft an schwer zu bewirtschaftenden Süd-
hängen.

Artenvielfalt Meistens weniger Pflanzenarten, eine 
oder wenige Arten dominieren (Yang, Van 
Ruijven, & Du, 2011).

Eines der artenreichsten Biotope Europas, aus vielen 
verschieden, den Umständen angepassten Arten zu-
sammengesetzt.

Bewirtschaftung/ Nutzung Intensiv genutzt, gedüngt, mehrmals im 
Jahr geschnitten.

Extensiv genutzt, nicht gedüngt, nur einmal im Jahr 
geschnitten.

Nährstoffe Hoher Stickstoff- und Phosphorgehalt Niedriger Stickstoff- und Phosphorgehalt 

Gefährdung Nicht gefährdet. Stark gefährdet; erfordert extensive Bewirtschaftung 
zum Erhalt (Gubser et al., 2010).

Schutz Nicht geschützt. Biotope werden durch das Inventar des Bundes ver-
zeichnet (19 von nationaler Bedeutung (Art. 2 Abs. 1 
TwwV, Stand 2017)) und müssen geschützt werden. Die 
Umsetzung (Schutz vor Überwucherung und gleich-
mässiges Verteilen des Weideviehs bei erosionsgefähr-
deten Flächen) liegt bei den Kantonen.

Einfluss durch den 
 Klimawandel

Ist unklar, hängt von der dominierenden 
Pflanzenart ab.

Da viele vorkommende Arten (bereits) gut an Trocken-
heit angepasst sind, verkraften sie einen Temperatur-
anstieg besser als andere Biotope.

Tabelle 5.1
Vergleich der Fettwiesen/-weiden mit den Trockenwiesen/-weiden (basierend auf Martin et al., 2017).
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Wald
Ein weiterer wichtiger Lebensraum ist der Wald. Auf Bundesebe-
ne wird durch die Waldpolitik 2020 die Stossrichtung zur Entwick-
lung des Waldes vorgegeben. Dabei will er die Grundlagen für eine 
nachhaltige, effiziente und innovative Waldbewirtschaftung legen 
sowie eine strategische Ausrichtung und Rahmenbedingungen 
durch elf Ziele festsetzen. Als Grundlage gilt dabei das Waldge-
setz (WaG) und die Verordnung über den Wald (WaV). Er gilt als 
eines der artenreichsten Biotope und beherbergt mehr als die 
Hälfte der national prioritären Arten, welche als bedroht gelten 
und für deren Erhalt dringender Handlungsbedarf besteht. Der 
Biodiversitätsverlust ist im bestehenden Wald jedoch nicht so 
gross wie in anderen Bereichen, da sich der Lebensraum nicht 
zurückentwickelte. Im Gegenteil hat sich in den letzten 50 Jahren 
der Wald in Luzein aufgrund der mangelnden Bewirtschaftung 
von vielen halboffenen Wäldern vergrössert, was sich auf wär-
me- und lichtliebende Arten stark negativ auswirkt (vgl. Imesch, 
Stadler, Bolliger, & Schneider, 2015; Martin et al., 2017).

Artenvielfalt
Neben den vorhandenen Lebensräumen zählt auch die Arten-
vielfalt zur Biodiversität. Eine ausgeprägte Artenvielfalt indiziert 
dabei eine hohe Biodiversität (BAFU, 2012). Die Gefährdung einzel-
ner Arten oder Lebensräume ist auf der Roten Liste ersichtlich. 
Darin werden sie in neun Gefährdungskategorien eingeteilt (siehe 
Abbildung 5.2). Die Rote Liste wird international, national und re-
gional geführt und dient dem Gesetzgeber als Grundlage für das 
Handeln im Arten- und Naturschutz. In der Schweiz geschieht 
das durch Fachpersonen des BAFU’s basierend auf den Kriterien 
der International Union For Conservation of Nature (IUCN). Ge-
mäss Art. 14 Abs. 3 lit. d NHV bestimmen die Arten auf der Roten 
Liste ob ein Biotop schützenswert ist oder nicht (vgl. Cordillot & 
Klaus, 2011).

Hochmoore Flachmoore

Wassereintrag Speisung über Niederschlag, vom Grund-
wasser abgeschnitten.

Speisung über Oberflächenzuflüsse oder Grundwasser.

Nährstoffgehalt Nur sehr geringer Eintrag über den 
Niederschlag, zusätzlich hoher Austrag, 
extrem nährstoffarm und sauer.

Geringer Eintrag über das Grundwasser oder den 
Oberflächenzufluss, nährstoffarm.

Vegetation Viele Torfmoose aufgrund des niedrigen 
PHs.

Sind sehr divers bewachsen mit Schilfröhricht, Gross-
seggenriede und Moorwiesen.

Nutzen für die Biodiversität Beinhaltet zahlreiche Kleinlebensräume 
und einige bedrohte Arten.

Beinhaltet wichtige Brutgebiete für Vögel, Nahrungs-
grundlage für Insekten und viele bedrohte Arten.

Risiken • Trockenlegung
• Torfabbau
• Erhöhter Nährstoffeintrag durch Land-

wirtschaft

• Trockenlegung
• Verhinderung des Wasserzuflusses
• Erhöhter Nährstoffeintrag durch Landwirtschaft

Massnahmen zum Erhalt Schutzmassnahmen: Schutz vor Bewei-
dung, Nährstoffeintrag, Verbuschung, 
Entwässerung und Umzäunung zum 
Schutz vor Trittschäden

Extensive Bewirtschaftung: angepasste Nutzung, Aus-
scheidung von Pufferzonen und Schutzmassnahmen: 
Schutz vor Verbuschung, Entwässerung und Düngung

Einfluss durch den 
 Klimawandel

Schweizweit grosse Schwierigkeiten durch vermehrte Trockenperioden, die den Wasserhaushalt 
stören können (Bergamini et al., 2019).

Tabelle 5.2
Vergleich der Hochmoore und Flachmoore (basierend auf BUWAL, 2002; Jöhl, Martin, & Senn, 2016).
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Innerhalb eines Biotops werden Ziel- und Leitarten definiert, 
welche als Indikatoren verwendet werden. Zielarten sind meist 
Arten auf der Roten Liste. Für den Erhalt dieser Biotope trägt die 
Bevölkerung eine wichtige Verantwortung. Ziel ist es, diese zu 
fördern und zu erhalten. Bei den Leitarten befinden sich Pflanzen- 
oder Tierarten, welche eng an den Biotoptyp gebunden und für ihn 
charakteristisch sind. Leitarten kommen häufig und regelmässig 
im Biotop vor, sind meist auffällig, leicht zu erkennen und man 
weiss, wie man sie fördern oder schützen kann. Durch die Evalu-
ierung der Leitarten kann ein qualitativ hochwertiger Lebensraum 
angezeigt werden, wo auch gute Bedingungen für andere Arten 
herrschen (vgl. Pfiffner & Graf, 2010).

Der alpine Raum ist allgemein bekannt als Biodiversitätshotspot. 
Die darin lebenden Arten sind meist darauf spezialisiert und da-
durch auf ihren Lebensraum stark limitiert. Dies erhöht ihr Aus-
sterberisiko bei der Störung ihres Lebensraums. Luzein bietet 
entsprechend diverse Lebensräume für viele gefährdete Arten, 
darunter einigen Leit- und Zielarten (vgl. Fischer et al., 2015; Mar-

tin et al., 2017). Für die Artenvielfalt sind äussere Einwirkungen 
durch die Landwirtschaft und den Klimawandel bedrohlich. Durch 
die Landwirtschaft sind bodenbrütende Vögel wie das Braunkehl-
chen betroffen, da hochgelegene Fettwiesen ein wichtiges Habitat 
für sie darstellen. Mit vorgegeben Schnittterminen der Grünflä-
chen kann dem entgegengewirkt werden. Spätere Schnitttermine 
sind in der Gemeinde Luzein vertraglich festgelegt und die Bauern 
und Bäuerinnen werden mit Direktzahlungen entschädigt. Auch 
der Wiedehopf, eine sehr selten gewordene, bedrohte Zielart, ist 
unter anderem noch in Luzein zu finden (vgl. Martin et al., 2017; 
Sartori & Müller, 2020; Schweizerische Vogelwarte, 2020).

Insekten übernehmen eine essenzielle Rolle, denn sie dienen der 
Bestäubung von Wild- und Nutzpflanzen, kontrollieren Schäd-
linge und sind eine wichtige Nahrungsquelle für andere Tiere. In 
den letzten Jahren konnte man einen grossflächigen Rückgang 
beobachten. Die Gefahr entsteht hier auch durch den Verlust der 
Lebensräume und die intensive Nutzung der Flächen. Da sich 
in Luzein wichtige Zielarten befinden, wie das Braunkehlchen, 
der Wiedehopf, der Schmetterlingshaft oder auch Paradieslilien, 
werden sie im Rahmen von Vernetzungsprojekten (siehe 5.2.4 
Projekte und deren Umsetzung) gefördert (vgl. Akademien der 
Wissenschaften Schweiz, 2019; Martin et al., 2017).

Neobiota
Zusätzlich zu den einheimischen Arten finden sich auch immer 
wieder nichtheimische oder gebietsfremde Arten in einer Region. 
Diese wurden eingeführt oder unabsichtlich eingeschleppt. Man 
bezeichnet solche Arten als Neobiota. Neobiota, welche sich auf-
grund von fehlenden natürlichen Feinden oder Krankheiten stark 
ausbreiten und gar einheimische Arten verdrängen, bezeichnet 
man als invasiv. Die biologische Vielfalt kann durch diese inva-
siven Arten gefährdet werden (vgl. Kowarik & Rabitsch, 2010; 
Schwarz et al., 2016).

Gebietsfremde Pflanzen oder auch Neophyten werden durch 
Info Flora, eine Stiftung, welche ein nationales Informations- und 
Datenzentrum zur Schweizer Flora im Namen des BAFU’s betreibt, 
im Neopyten-Feldbuch gesammelt (Info Flora, 2020). Das drüsige 
Springkraut oder auch der japanische Staudenknöterich sind in 
Luzein verbreitet. Diese verdrängen heimische Pflanzen durch 
ihre schnelle Ausbreitung und sterben im Herbst grossflächig ab, 
was zu erosionsgefährdeten Böschungen führen kann (Eichenber-
ger Revital SA, 2018). Invasive Tiere und Lupinen, die vielerorts 
problematisch sind, stellen in Luzein zurzeit kein Problem dar, 
könnten aber mit dem Klimawandel stärker in den Vordergrund 
rücken (UPL ETH Zürich, 2020g).

Abbildung 5.2
Die neun Gefährdungskategorien der IUCN (Wikipedia.org, 2020).
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5.2.4 Projekte und deren Umsetzung
In Luzein werden die gesetzlichen Vorgaben in den nachfolgen-
den Vernetzungsprojekten umgesetzt: Das Vernetzungsprojekt 
Schiers/Luzein, das Vernetzungsprojekt St. Antönien, das Land-
schaftsqualitätsprojekt Prättigau und das Beweidunskonzept 
Alp Valpun und Allmenden Pany. Bei den Projekten wird auf den 
Schutz der Artenvielfalt und den Erhalt der wertvollen Biotope ge-
achtet (Martin, Senn, Jöhl, Müller, & Sartor, 2016). Gemäss Art. 14 
DZV sind zum Beispiel alle Landwirtschaftsbetriebe verpflichtet, 
3.5% ihrer Fläche den Biodiversitätsförderflächen (BFF) und ins-
gesamt 7% weiterem ökologischen Ausgleich zu widmen. Die BFF 
dienen als ökologisch nachhaltige Flächen, welche auf spezifische 
Ziel- und Leitarten ausgerichtet sind (ANU, 2016).

5.2.5 Auswirkung des Klimawandels und Herausforderungen
Die grösste Gefahr liegt im Anstieg der mittleren Temperatur und 
der zunehmenden Trockenheit, welche einen grossen Einfluss auf 
Organismen in nassen und feuchten Lebensräumen birgt. Weitere 
Bedingungen, die durch den Klimawandel verändert werden, sind 
Fröste, die Änderung des Niederschlagsregimes, die Reduktion 

der Schneedecke, das Auftauen des Permafrosts, sowie Hoch-
wasser und Waldbrand (vgl. ANU, 2015c).

Ob sich der Klimawandel positiv oder negativ auf einen Organis-
mus auswirkt, hängt von verschiedenen Eigenschaften aufseiten 
des Organismus und der Geschwindigkeit der Veränderung ab. 
Für die einzelnen Organismen kann dies sowohl eine Chance als 
auch ein Risiko darstellen. Zwei Beispiele hierzu sind in der Ta-
belle 5.3 vermerkt.

Mit dem Klimawandel gehen gleichzeitig der Verlust von ökologi-
schen Nischen und Lebensräumen aber auch die Bildung neuer 
Lebensräume für andere Organismen einher (ANU, 2015c). Die 
genetische Vielfalt nimmt durch das Verschwinden der Lebens-
räume, der Arten und Populationen ab (Rixen et al., 2013). Der 
Klimawandel wirkt sich auf Luzein negativ aus, da insbesondere 
die alpinen Lebensräume verloren gehen und die hochspeziali-
sierten Lebewesen durch ihren abnehmenden Konkurrenzvorteil 
stark bedroht werden (Hartmann, 2020a).

Veränderung Risiko Chance

Erwärmung und 
Rückgang des 
Frosts

Die Erwärmung und der Rückgang des Frosts sind 
ein Risiko für Organismen, welche sich auf die Alpen 
spezialisiert haben und bis jetzt einen Konkurrenz-
vorteil hatten.

Die Erwärmung und der Rückgang des Frosts sind 
eine Chance für wärmeliebende Organismen, welche 
sich dann auch in anderen und für sie neuen Gebieten 
weiterverbreiten können.Die Erwärmung und der Rückgang des Frosts sind 

ein Risiko für die Wälder, da Schädlinge von milden 
Wintern profitieren.

Rückgang der 
Schneedecke

Der Rückgang der Schneedecke ist ein Risiko für 
Pflanzen, für welche ein isolierender Kälteschutz im 
Winter überlebenswichtig ist.

Der Rückgang der Schneedecke ist eine Chance für die 
Bäume, welche unter der Schneelast zusammengebro-
chen wären.

Der Rückgang der Schneedecke ist eine Chance für 
grosse Säugetiere, für welche die Fortbewegung im 
tiefen Schnee viel Energie kostete.

Tabelle 5.3
Beispiele für Chancen und Risiken anhand der Erwärmung und Schneedecke (basierend auf ANU, 2015c).



28 Nachhaltiger Umgang mit der Natur in der Gemeinde Luzein

5.2.1 Stakeholder und Stakeholderinnen
Die Stakeholder und Stakeholderinnen sind auf verschiedenen 
Ebenen involviert. Sie sind Teil des Bundes, Kantons und der Ge-
meinde. Es schliesst auch Verbände mit ein, welche verschiede-
ne Gruppen und Interessen vertreten. Auf Bundesebene sind die 
stark involvierten Ämter namentlich die Bundesämter für Umwelt 
(BAFU) und für Landwirtschaft (BLW). Im Bereich der Biodiversität 
verfolgen beide eine ähnliche Agenda. Ziel sind die Kommuni-
kation und Mitgestaltung der politischen Rahmenbedingungen 
zum Erhalt und zur Förderung der Biodiversität. Das BAFU ist 
dabei federführend beim Vollzug und der Beratung der Kantone 
in Umweltfragen. Das BLW fördert auf der Basis des Landwirt-
schaftsgesetzes (LwG) eine nachhaltige, umweltfreundlichere und 
innovative Landwirtschaft und gilt die gemeinwirtschaftlichen und 
ökologischen Leistungen der Landwirtschaft mit Direktzahlungen 
ab (vgl. BAFU, 2021b; BLW, 2021).

Der Vollzug, die Umsetzung der Massnahmen und die Einhaltung 
der gesetzlichen Richtlinien liegt hauptsächlich bei den kanto-
nalen Ämtern. Das Amt für Natur und Umwelt (ANU) fördert im 
Rahmen von Vernetzungs- und Artenschutzprojekten den Erhalt 
der einheimischen Biodiversität. Das Amt für Wald und Natur-
gefahren (AWN) setzt sich explizit für den Biotoptyp Wald ein und 

strebt den Erhalt des Waldes in Quantität und Qualität sowie die 
Gewährleistung aller verschiedener Waldfunktionen an. Auch die 
Gemeinde Luzein hat ein Interesse am Erhalt der Biodiversität, 
denn sie möchte die Attraktivität der Wohngemeinde und Touris-
tendestination im Einklang mit der Natur erhalten und fördern (vgl. 
ANU, 2021b; AWN, 2021c; Gemeinde Luzein, 2021c).

Auch Verbände und übergeordnete strukturelle Organisationen 
vertreten die jeweiligen Interessen von Gruppen. Pro Natura ist 
einer von vielen Verbänden, der sich für den Naturschutz ein-
setzt und so die wehr- und stimmlose Natur als ihre Anwältin 
vertritt. Sie möchte die Biodiversität und ökologische Infrastruktur 
im Kanton Graubünden erhalten und fördern. Auf der Ebene des 
politischen, praktischen Naturschutzes, der Umweltbildung und 
Kommunikation kämpft sie gegen den Rückgang und die Übernut-
zung der Natur. Die Prättigau Tourismus GmbH ist die Vertretung 
der Tourismusdienstleistenden und fördert den Tourismus in der 
Region insbesondere durch die Vermarktung der regionalen An-
gebote. In Bereich der Landwirtschaft wirkt der Bündner Bauern-
verband (BBV), welcher die Interessen der Landwirte und Land-
wirtinnen auch auf politischer Ebene vertritt und eine nachhaltige, 
innovative und moderne Landwirtschaft fördert (vgl. BBV, 2021b; 
Prättigau-Tourismus, 2021; Pro Natura Graubünden, 2021a).

Bundesamt für Umwelt (BAFU) Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Pro Natura Prättigau Tourismus GmbH

Amt für Natur und Umwelt 
 Graubünden (ANU)

Amt für Wald und Naturgefahren 
 Graubünden (AWN)

Bündner Bauernverband (BBV)Gemeindevorstand  Luzein
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5.3 Diskussion

5.3.1 Bedeutung der ökologischen Infrastruktur
Die rechtlichen Bedingungen und Strategien werden im grössten 
Teil vom Bund zum Schutz der Umwelt aufgestellt. Das Vorgehen 
wird durch kantonale und kommunale Richtlinien und Vernet-
zungsprojekte konkretisiert. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei 
die Aufklärung der Bevölkerung zum nachhaltigen Umgang. Dies 
geschieht scheinbar kaum, denn die Eigenverantwortung und das 
Wissen in der Bevölkerung sind nur begrenzt vorhanden. In der 
Landwirtschaft wird die Förderung mit Direktzahlungen gelöst 
und so für Landwirte und Landwirtinnen ein Anreiz geschaffen. 
Diese möchten jedoch eine grössere Freiheit bei der Umsetzung, 
was einem oft nur durch Direktzahlung gewährleisteten Antrieb 
gegenübersteht. Die direkte Verbesserung der Biodiversität wird 
kaum gefördert, oft behandeln die Projekte nur die Verlangsa-
mung des Biodiversitätsverlusts und werden spärlich kontrolliert. 
Zusätzlich kann sich durch unspezifische Ziele eine Umsetzung 
als problematisch herausstellen, da diese den eigenen Vorstel-
lungen und Präferenzen angepasst werden kann. Die Förderung 
der Biodiversität läuft in diesen Fällen sehr langsam ab.

Die Projekte, die Luzein betreffen, sind mehrheitlich aufgrund der 
Bestimmungen zu den Direktzahlungen entstanden. Der Fokus 
liegt hier auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen, bei privat-
wirtschaftlichen Flächen ist man auf eine Kooperation der Land-
besitzer und -besitzerinnen angewiesen, was als problematisch 
eingestuft wird. Zusätzlich ist eine Koordination zwischen den 
Projekten schwierig, da sie nur in Teilen der Gemeinde greifen, 
wie die unabhängige Umsetzung von zwei Vernetzungsprojekten 
direkt in der Gemeinde und einem Landschaftsqualitätsprojekt für 
das gesamte Prättigau zeigen. Herausforderungen stellen auch 
die von den Projekten umgesetzte Melioration dar. In Luzein ist 
man bemüht die Biodiversität und ökologische Infrastruktur zu 
fördern, geht jedoch nicht über nationale und kantonale Mindest-
anforderungen hinaus.

5.3.2 Herausforderungen
Die Landwirtschaft in Luzein ist aufgrund ihrer Lage verhältnis-
mässig ökologisch, da das Gebiet nicht für eine intensive Nutzung 
geeignet ist. Die Landwirte und Landwirtinnen sind auf die Di-
rektzahlungen angewiesen, welche durch ökologische und nach-
haltige Bewirtschaftung vergütet werden. Dies ist wichtig, um 
die Lebensräume für viele Arten auf der Roten Liste zu erhalten 
und zu fördern. Ein Beispiel solcher Massnahmen sind geregelte 
Schnitttermine, um Bodenbrüter zu schützen. Die vorhandene 
ökologische Infrastruktur Luzeins hat das Potential, viele Zielar-
ten in ihrem Gebiet zu erhalten und zu fördern. Invasive Neobiota 
können in Zukunft verstärkt problematisch werden, wenn diese 
einheimische Pflanzen verdrängen.

Der Verlust von Lebensräumen gefährdet die Vernetzung von 
einzelnen Gebieten und wird durch die Vernetzungsprojekte ge-
fördert, was durch die Auswirkungen des Klimawandels immer 
wichtiger wird. Wie sich der Klimawandel auf die Gemeinde kon-
kret auswirkt, ist unklar und durch die Literatur nicht eindeutig. 
Man geht davon aus, dass das Gebiet von anderen Arten (auch 
invasiven) mitbesiedelt wird, ehemals konkurrenzfähige Arten 
verschwinden und eine Veränderung der Waldgrenze stattfindet. 
Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass ein Biodiversi-
tätsverlust stattfinden wird.
Von biodiversitätsfördernden Massnahmen profitieren sehr viele 
Stakeholder und Stakeholderinnen, denn die meisten sind von den 
Ökosystemleistungen abhängig. Viele finden es eine «gute Sache», 
aber wenige fühlen sich dafür verantwortlich. Die Dringlichkeit 
einer ausgedehnten Zusammenarbeit zwischen Politik, Privat-
personen und NGO’s wird nicht erkannt. Oft stellt sich die Frage 
wer für die Massnahmen die Kosten tragen sollte. Zurzeit wird das 
meiste durch die gesamte Bevölkerung mittels Bundesbeiträge 
finanziert. Im Falle der Landwirtschaft werden Direktzahlungen 
vergütet, um die Biodiversität zu fördern. Dies kommt ihnen dop-
pelt zugute, da sie finanziell unterstützt werden und ihr Ertrag 
durch die hohe Biodiversität positiv beeinflusst werden kann.

5.4 Schluss folgerungen

Die Ungewissheit, wie der Klimawandel die Biodiversität in Luzein 
genau beeinflusst, ist eine grosse Problematik. Man kann nur an-
nehmen, was in Zukunft geschehen wird. Man kann aber gewisse 
Szenarien, welche schon in anderen Regionen der Schweiz zu 
beobachten sind, als Grundlage nutzen, um die Biodiversität zu 
stärken und für die Zukunft zu sorgen. Wichtig dabei ist einer-
seits die Aufklärung und Förderung der öffentlichen Arbeit für 
die Bevölkerung, denn jeder kann etwas für den Erhalt der Biodi-
versität tun. Anderseits sind auch die Vernetzung und der Schutz 
von Biotopen von Bedeutung. Die bestehenden Konzepte sind 
mit Bestimmtheit weiterzuführen und in gewissen Bereichen zu 
präzisieren und vermehrt zu kontrollieren, um eine bessere Ziel-
erreichung zu gewährleisten.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Landwirten und Land-
wirtinnen, der Bevölkerung, den Privatlandbesitzern und -besit-
zerinnen und der Politik sind unablässig, um den Erhalt der Bio-
diversität sowie der bedrohten und heimischen Ziel- und Leitarten 
zu gewährleisten. Die Ökosystemleistungen sind die Basis der Le-
bensgrundlage der Menschen. Sie decken unsere Bedürfnisse in 
verschiedenen Aspekten. Der Verlust der Ökosysteme durch den 
Klimawandel oder das direkte menschliche Einwirken auf spezi-
fische Gebiete betrifft uns somit alle. Der Schutz und Erhalt dieser 
Ökosysteme mit ihren Leistungen sind für uns lebensnotwendig.
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6.1 Einleitung 

Ein nachhaltiger Umgang mit der Ressource Wasser ist von zu-
nehmender Wichtigkeit (BAFU, 2021c). Die von den Studierenden 
der Teilanalyse Ressource Wasser bearbeitete Fragestellung 
lautet: Welche Bedeutung haben die Wasserressourcen und -infra-
strukturen in der Gemeinde Luzein und welche Herausforderungen 
ergeben sich daraus?

Die Wasserressourcen ergeben sich aus den Gewässern und 
Grundwasservorkommnissen der Region. Sie werden durch den 
Niederschlag gespiesen. Gewässer werden sowohl gesellschaft-
lich als auch wirtschaftlich genutzt. Infrastrukturen wie Wasser-
kraftwerke, Trinkwasserversorgungs- und Abwasserreinigungs-
anlagen dienen den Menschen, aber beeinflussen gleichzeitig die 
Quantität und Qualität der Ressource. Mit dem Klimawandel ist 
eine Veränderung dieser Ressource anzunehmen. Im Folgenden 
werden die Wasserressourcen und ihre Nutzungen aufgeführt, 
deren Qualität betrachtet und zukünftige Herausforderungen auf-
grund des Klimawandels besprochen.

6.2 Resultate

6.2.1 Wasserressourcen
Die Wasserführung und das Abflussregime der Schweiz sind von 
natürlichen Faktoren wie der Witterung oder Vergletscherung 
abhängig (BAFU, 2018b). Die Wasserressource einer Region be-
schreibt das Vorkommen, die Verfügbarkeit und Verteilung von 
Wasser innerhalb des Gebiets. Es umfasst Angaben zu Fliess-
gewässern und Seen, Niederschlag sowie Grundwasser und 
Quellgebieten. Im Folgenden werden die Wasserressourcen der 
Gemeinde Luzein aufgeführt und besprochen.

Fliessgewässer und Seen
In der Gemeinde Luzein prägen die Gesellschaft und die Wirt-
schaft die Ressource Wasser und dessen Nutzung. Gewässer 
dienen zur Erholung, als Nahrungs- oder Energiequelle und als 
Lebensraum (Hettich, 2010). Zu den Fliessgewässern der Gemein-
de gehören die Landquart und der Schanielabach. Der Schanie-
labach hat einen durchschnittlichen Abfluss von 2.5 bis 5 m³/s 
und mündet in die Landquart (Swisstopo, 2020a). Die Landquart 
besitzt einen Abfluss von 10 bis 25 m³/s. Die Schwankungen wer-
den durch den Schneefall im Winter und die Schneeschmelze im 
Frühjahr ausgelöst.

6 Ressource Wasser

Abbildung 6.1
Zustand der grösseren Fliessgewässer in Luzein (Luther, Meyer, Lebender, Kora-
di, & Seeholzer, 2020, S. 15).

Den ökomorphologischen Zustand der Fliessgewässer beurteilt 
das Amt für Natur und Umwelt (ANU) (siehe Abbildung 6.1) gröss-
tenteils als naturnah oder wenig beeinträchtigt. Nach Hartmann 
(UPL ETH Zürich, 2020g) sei der ökomorphologischen Zustand 
des Schanielabachs jedoch zu bemängeln. Gründe sind starke 
Verbauungen, wie das Wasserkraftwerk des Schanielabachs bei 
St. Antönien und seine Mündung in die Landquart. Im Moment sind 
keine Revitalisierungen geplant (ANU, 2020).

Die drei grössten Bergseen der Region sind der Stelsersee, Part-
nunsee und der Carschinasee (siehe Abbildung 6.2) (Swisstopo, 
2020a). Alle werden von der Gemeinde als touristische Sehens-
würdigkeiten vermarktet und genutzt (Gemeinde Luzein, 2021d). 
Zu den ökomorphologischen Zuständen der Seen konnten auf-
grund fehlender Angaben keine Aussagen gemacht werden, aber 
Lebensräume können durch eine übermässige Nutzung gefähr-
det werden. So stehen Bergseen wie der Stelsersee (Pro Natura, 
2020) unter Schutz.
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Niederschlag
Der Vergletscherungsgrad ist für die Gemeinde Luzein nicht 
relevant, da kein Zufluss durch Gletscher besteht. Somit ist der 
Niederschlag ausschlaggebend und der Zufluss wird durch die 
Witterung bestimmt. Zwar ist der Kanton Graubünden nieder-
schlagsärmer als das Mittelland (Göpfert, 2007), jedoch ist das 
Prättigau mit 1 500 mm Niederschlag im Jahr eine vergleichs-
weise eher feuchte Landschaft in Graubünden (UPL ETH Zürich 
2020a). Für Luzein wird das Regenfalldiagramm der Gemeinde 
Landquart in Abbildung 6.3 betrachtet. Die Niederschlagsmengen 
unterliegen monatlichen Schwankungen zwischen 109 und 174 
mm. Von Juni bis August fällt der meiste Regen. Im April, Okto-
ber und November sind die Niederschläge am geringsten (vgl. 
Meteoblue, 2021).

Grundwasser und Quellen
Schlüsselelement der Wasserversorgung Luzeins sind Quellen, 
welche in der Gemeinde für die Trink- und Brauchwasserversor-
gung sorgen. Quellgebiete befinden sich in St. Antönien, Pany und 
Buchen. Täglich werden durch sie 1 500 m³ Trink- und Brauchwas-
ser gewonnen (UPL ETH Zürich, 2020a). Das schwer zugängliche 
tiefliegende Grundwasser ist nicht relevant, da es abgesehen von 
einem kleinen Bereich um den Fluss Landquart kaum ergiebig ist 
(Sinreich et al., 2012).

Unabhängig der Nutzungsintensität müssen Grundwasser und 
Quellen geschützt werden. Dafür wurden Grundwasserschutz-
zonen zwischen St. Antönien und dem Chüenihorn festgelegt, wel-
che das Grundwasser vor Stoffeinträgen schützen (ANU, 2020). 
Ebenfalls wurden Gewässerschutzbereiche festgelegt, welche ge-
fasste und ungefasste Quellen schützen (siehe Abbildung 6.4). In 
diesen Zonen wird die landwirtschaftliche Nutzung eingeschränkt 
(vgl. Rizzi, 2020; UPL ETH Zürich, 2020c).

Abbildung 6.2
Die Bergseen Luzeins (nach Luther, Meyer, Lebender, Koradi, & Seeholzer, 2020, 
S. 16 von Google Maps, 2020).

Abbildung 6.3
Klimadiagramm der Gemeinde Landquart (Meteoblue, 2021).
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6.2.2 Wassernutzung und Infrastruktur
Wasserversorgung
Für die Trink- und Brauchwasserversorgung werden Wasserres-
sourcen ausschliesslich durch Quellschüttungen in den Gebieten 
St. Antönien, Pany und Buchen gewonnen. Das Trinkwasserver-
sorgungsnetz besteht aus drei voneinander unabhängigen Ver-
sorgungsnetzen (siehe Abbildung 6.5). Die Netzwerke unterteilen 
sich in drei Gebiete: Luzein – Pany – Putz (hellblau), Buchen – Lun-
den (mittelblau) und das durch eine Fusion mit der Gemeinde St. 
Antönien entstandene Versorgungnetz St. Antönien – Ascharina 
(dunkelblau) (UPL ETH Zürich, 2020g). Gebäude abseits der Sied-
lungsgebiete, z.B. Alpbetriebe, sind nicht an eines der drei Netze 
angeschlossen und beziehen aus eigenen Quellfassungen Wasser 
für ihre Versorgung (vgl. ANU, 2020). Im Gebiet Partnun soll sich 
dies durch den Anschluss an das Versorgungsnetz von St- Antö-
nien (pink) ändern (Ingenieurbüro A. Rizzi, 2020).

Ein Grossteil der gefassten Quellen liefert den Anforderungen 
entsprechendes Trinkwasser und muss nicht weiter aufberei-
tet werden (Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 
Graubünden, 2020). Punktuell werden UV-Anlagen zur Desinfek-
tion verwendet, welche aber nicht zur Entfernung von stofflicher 
Verunreinigung dienen (Schweizerischer Verein des Gas- und 
Wasserfaches, 2018).

Abbildung 6.4
Quellen und Quellschutzzonen (Luther, Meyer, Lebender, Koradi, & Seeholzer, 
2020, S. 14).

Abbildung 6.5
Übersichtsplan der Trinkwasserversorgung in Luzein (Luther, Meyer, Lebender, Koradi, & Seeholzer, 2020 S. 22).
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Luzein ist eine Streusiedlung und dadurch erstrecken sich die 
Verteilleitungen der drei Netze insgesamt über 100 km. Die Ge-
samtkapazität der elf Reservoire liegt bei 1 675 m3 und wird für 
Trink-, Brauch- und Löschwasser aufgeteilt (vgl. Rizzi, 2020). Die 
drei Netzwerke unterscheiden sich in Grösse, Organisation und 
Gebühren voneinander. Die Kosten werde mit der Verbrauchs-
menge abgeglichen (Gemeinde Luzein, 2021b).

Zwischen 2021 und 2022 werden die Trinkwassernetze zusam-
mengeschlossen. Dadurch sollen das Überschusswasser ausge-
glichen und Netzunterbrüche vermieden werden. Auch die Land-
wirtschaftsbetriebe sollen angeschlossen, statt durch eigene 
Quellen versorgt werden. Die Kosten dieses Projektes teilen sich 
die Bundesämter für Umwelt und Landwirtschaft, die Kantonale 
Gebäudeversicherung sowie die Gemeinde und belaufen sich auf 
CHF 4.7 Mio. (vgl. Rizzi, 2020).

Den Quellenfassungen werden täglich ca. 1 500 m³ Wasser ent-
nommen (UPL ETH Zürich, 2020c). Im jährlichen Minimum werden 
somit ca. 547 500 m³ Wasser mit Quellschüttungen entnommen. 
Die täglichen Höchstwerte des Trinkwasserverbrauchs der Ge-
meinde betragen ca. 1 100 m³, was einem jährlichen Verbrauch 
von ca. 401 500 m³ durch die ständige Bevölkerung, die Zweitwoh-
nungsbesitzenden und die Touristen und Touristinnen entspricht 
(UPL ETH Zürich, 2020h). Aufgrund der saisonal schwankenden 

Bevölkerungszahlen ist der tatsächliche Wasserverbrauch jedoch 
tiefer. Nach Rizzi (2020) setzt sich der jährliche Wasserverbrauch 
der Gemeinde aus 80 000 m³ für die Bevölkerung, 30 000 m³ für 
die Landwirtschaft und 20 000 m³ Wasser für das Gewerbe zu-
sammen und ergibt insgesamt 130000 m³ Wasser, wie in Abbil-
dung 6.6 dargestellt.

Abwasserreinigungsanlagen
Ein von der Gemeinde erstellter Entwässerungsplan legt fest, wie 
verschmutztes Abwasser korrekt in die Kanalisation eingelei-
tet und den zwei Abwasserreinigungsanlagen (ARA) Dalvazza 
und Seewis zugeführt wird (Abwassergesetz Gemeinde Luzein). 
Das Abwasser aus St. Antönien und Pany fliesst nach Dalvazza 
(Hanselmann, 2017) und das Abwasser aus Buchen und Putz ins 
Vordere Prättigau nach Seewis (UPL ETH Zürich, 2020h). Die Ent-
sorgung von 1 m3 Abwasser kostet 1.50 CHF (Kasper 2020a). Das 
gereinigte Abwasser wird in die Landquart geleitet und dort ver-
dünnt (UPL ETH Zürich, 2020c). Laut Rizzi (2020) sind dadurch die 
Umweltbelastungen, welche durch Abwasser entstehen, eher ge-
ring. Problematisch wird es, wenn die Kapazität der Reinigungs-
analgen überschritten wird und ungereinigtes Abwasser direkt in 
die Umwelt gelangt und somit das Ökosystem belastet. Stoffein-
träge durch Phosphor und Stickstoff müssen minimal gehalten 
werden, um die Gewässerqualität zu gewährleisten (Gruber, 2020).
Sämtliche Anlagen der Gemeinde eliminieren Phosphor. Die Stick-

Abbildung 6.6
Wasserbilanz Luzein ( Luther, Meyer, Lebender, Koradi, & Seeholzer, 2020, S. 19).
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stoffelimination hingegen ist nicht vollständig ausgebaut. Die po-
tentielle Belastung von Gewässern durch Nitrate und andere Mi-
kroverunreinigungen können in Abwasserreinigungsanlagen mit 
Ozon-, Aktivkohlenfiltern oder Denitrifikation verringert werden 
(BAFU, 2016). Ein solcher Ausbau ist jedoch in der Gemeinde nicht 
vorgesehen, da die Anlagen nicht der für den Ausbau notwendigen 
Grösse entsprechen (vgl. BAFU, 2017c, 2019a).

Gebäude, die ausserhalb der Bauzone liegen, befinden sich in un-
zumutbaren Anschlussbereichen und sind nicht an die zentrale 
Abwasserentsorgung angeschlossen. Sammelleitungen, welche 
an die zentrale Entsorgung angeschlossen werden können oder 
biologische Anlagen, die regelmässig gewartet werden müssen, 
sind alternative Lösungen, welche von der Gemeinde in Erwägung 
gezogen werden (Rizzi, 2020).

Wasserkraftwerke und Stromproduktion
Das Wasserkraftwerk Schanielabach wird seit 2019 für die Strom-
produktion gebraucht und produziert im Schnitt 7.6 GWh Strom. 
Dies entspricht dem Jahresstrombedarf von 1 500 Durchschnitts-
haushalten (vgl. Verband Schweizerischer Elektrizitätsunterneh-
men, 2019).

Das Kraftwerk ist ein Ausleitkraftwerk. Das bedeutet, ein Teil 
des Flusswassers wird zur Stromproduktion entnommen und 
der Rest gemäss der gesetzlich vorgeschriebenen Restwasser-
menge bleibt im Fluss. Die Abtrennung des Nutzwassers erfolgt 
mit einem Rechen. Dieser fängt 90% des angeschwemmten Ge-
schiebes und Schwemmguts und verhindert dabei, dass feines 
Geschiebe und Lebewesen in die Kraftwerkturbinen gelangen. 
Jedoch wird der natürlichen Geschiebehaushalt dadurch gestört. 
Die Fischdurchlässigkeit wird mittels Fischtreppen gewährleitet 
(vgl. Pointinger, 2020).

Zusammen mit den Photovoltaikanlagen wird der jährlichen 
Strombedarf in der Gemeinde Luzein mit erneuerbarer Energie 
gedeckt (Kasper, 2020a).

6.2.3 Auswirkungen des Klimawandels
Prognostiziert wird ein weiterer Temperaturanstieg der jährli-
chen Mitteltemperatur. Durch häufigere Hitze- und Trockenphasen 
steigt die Schneegrenze. Die jährliche Gesamtniederschlagsmen-
ge bleibt konstant, aber ändert sich in ihrer Form und Verteilung. 
Im Sommer wird mit einer Niederschlagabnahme von 25% ge-
rechnet, die sich auf den Winter verschiebt und als Zunahme in 
Form von Regen statt Schnee fallen wird (vgl. ANU, 2015a, vgl. 
2015b).

Niederschläge versickern und speisen Grundwasserquellen mit 
einer Verzögerung von vier bis fünf Monaten nach dem Ereignis. 
Niederschlagsrückgänge im Sommer wirken sich somit auf die 
Wasserversorgung im Winter aus und eine Zunahme im Winter 
auf den Sommer (vgl. Rizzi, 2020). Beeinträchtigungen der Quel-
len aufgrund eines Temperaturanstiegs sind nicht zu erwarten, 
aber nicht auszuschliessen (Hoffmann, Hunkeler, & Maurer, 2014; 
Rizzi, 2020).

Weiterhin sorgen Niederschläge für Auswaschung von Dün-
ger und Kot in Fliessgewässern. Eine geringe Verdünnung der 
Schadstoffeinträge zusammen mit einem Temperaturanstieg 
sind Stressfaktoren, welche eine Verschiebung der Habitate der 
aquatischen Flora und Fauna sowie Erkrankungen herbeiführen 
(vgl. Hoffmann et al., 2014). Durch die Zunahme von Starknieder-
schlägen häufen sich Hochwasserereignisse und Murgänge. So 
entstehen Herausforderungen im Bereich des Schutzes von In-
frastruktur, Gebäuden und Verkehrswegen (ANU, 2015d, 2015a). 
Derzeit besteht kaum Bedrohung durch Hochwasser. Nach Hefti 
(2020a) ist mit der Zunahme der Starkniederschläge aufgrund des 
Klimawandels auch ein Anstieg des Hochwasserrisikos anzuneh-
men. Dies bedeutet für die Gemeinde Anpassungen an den Gefah-
renzonenplan und das Ausarbeiten entsprechender Massnahmen. 
An der Landquart wurden bereits Hochwasserprojekte realisiert. 
Solche Projekte gibt es am Schanielabach nicht, da keine Bauten 
in der Nähe sind, welche einen Eingriff erzwingen (Rizzi, 2020). 
Eine Zunahme der Starkniederschläge, welche laut Hardegger 
(2020c) bereits zu beobachten ist, fördert auch das Risiko von 
Murgängen (Hefti, 2020b). Murgänge verursachen Schäden in 
Millionenhöhe. Um das Schadenspotential möglichst niedrig zu 
halten, arbeitet die Gemeinde mit Frühwarnungssystemen und 
dem Einsatzplan für Lawinen (Hefti, 2020a).

Derzeit genügen die Quellen, um die Gemeinde zu versorgen. Soll-
ten in Zukunft Quellwassermengen zu knapp werden, kann auf 
Grundwasser zurückgegriffen werden. Dies ist aber aufgrund der 
grossen Höhendifferenz, aus der das Grundwasser hochgepumpt 
werden muss, zu vermeiden. Mit diesem Bewusstsein möchte die 
Gemeinde keine neuen Betriebe in der Gewerbezone Dalvazza 
aufnehmen, welche einen hohen Wasserverbrauch haben (Hoff-
mann et al., 2014; vgl. Rizzi, 2020).

Durch das Zusammenfügen der Versorgungsnetze St. Antönien, 
Luzein–Pany–Putz–Dalvazza und Buchen–Lunden erhofft sich die 
Gemeinde besser mit Überschusswasser umgehen zu können. So 
könnte beispielsweise häufig vorhandenes Überschusswasser in 
St. Antönien in Trockenperioden auf die Gemeinde verteilt werden 
(vgl. Rizzi, 2020).

Beim Bau des Wasserkraftwerks wurden Vorkehrungen getroffen, 
wie das Einbauen von Mursteinen und Beton im Fundamentbe-
reich. Diese dienen als Massnahmen bei Murgängen und Hoch-
wasser (Rizzi, 2020). Trotzdem kann eine Zunahme der Ereignisse 
zu steigenden Kosten des Betriebs führen. Die zunehmende Tro-
ckenheit verschlechtert die Stromproduktion, die Niederschlags-
zunahme im Winter begünstigt die Stromproduktion hingegen 
(vgl. ANU, 2015d).

6.2.4 Gesetzliche Grundlagen
In Art. 76 BV werden die gesetzlichen Grundlagen für die Ressour-
ce Wasser festgelegt. Weiterhin wurde gestützt auf die Art. 76 Abs. 
2 und 3 BV das Gewässerschutzgesetz (GschG) erstellt. Der Bund 
ist zuständig für die Erlassung von Grundsätzen und Vorschriften 
zur Nutzung und Schutz der Wasservorkommen (Art. 76 BV), be-
aufsichtigt den Vollzug der Gewässerschutzgesetze und koordi-
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niert Kantone und Bundesstellen (Art. 46 GSchG) in der Schweiz. 
Die Kantone bestimmen die Gestaltung und Bewirtschaftung (Art. 
36 GSchG) für die Gewässer innerhalb der Kantonsgrenze. Sowohl 
Stoffeinträge (Art. 6 GSchG) als auch Wasserentnahmen (Art. 31 
GSchG) sind gesetzlich geregelt.

Die Trink- und Abwasserinfrastruktur ist in der Gemeinde Lu-
zein unterschiedlich geregelt. Trinkwasserinfrastrukturen wer-
den gesetzlich in Gemeinde- und private Anlagen unterteilt. Von 
der Gemeinde werden auch die notwendigen Massnahmen zum 
Schutz und zur Sicherung des Trinkwassers erstellt. Sind private 
Anlagen an das öffentliche Netz angeschlossen, werden diese 
ebenfalls von der Gemeinde überprüft (vgl. Wasserversorgungs-
gesetz der Gemeinde Luzein). Abwasseranlagen sind ebenfalls 
in Gemeinde- und private Anlagen zu unterteilen. Zur Abwasser-
infrastruktur der Gemeinde Luzein gehören die Anlagen der Ab-
wasserverbände Mittelprättigau und vorderes Prättigau. Die Ge-
meinde ist zuständig für den Bau, die Aufsicht und den Betrieb der 
Anlagen (KGSchG) und erstellt einen Entwässerungsplan, in dem 
festgelegt wird, wie verschmutztes Abwasser in die Kanalisation 
geleitet wird und in die Anlagen gelangt (vgl. Abwassergesetz der 
Gemeinde Luzein).

6.2.5 Stakeholder und Stakeholderinnen
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) ist zuständig für die Sicher-
stellung einer nachhaltigen Wassernutzung und unterstützt stell-
vertretend Projekte zur Nachhaltigkeit (BAFU, 2021a). Die Nutzung 
und der Schutz der Ressource Wasser unterliegt dem Gewässer-
schutzgesetz (GSchG). Forschungsinstitute wie die WSL helfen der 
Gemeindeverwaltung Entscheidungen bezüglich Naturgefahren 
zu treffen. Werden bauliche Massnahmen der Wasserinfrastruk-
tur ergriffen, werden die Projekte vom Tiefbauamt Graubünden 
koordiniert. Ebenso daran beteiligt ist das Ingenieurbüro Angelo 
Rizzi. Das Amt für Natur und Umwelt GR ist zuständig für Umwelt 
und Naturschutzthemen. Werden Projekte bewilligt, welche auch 
das Tiefbauamt betreffen, wird zusammengearbeitet.

Der Gemeindevorstand vertritt die Bewohner und Bewohnerinnen 
der Gemeinde Luzein. Er ist Ansprechpartner für Naturschutz-
verbände, arbeitet mit Betreibern von Infrastrukturen wie der 
Kläranlage zusammen und trifft Entscheidungen bezüglich bauli-
cher Massnahmen innerhalb der Gemeinde. Das Wasserkraftwerk 
dient der nachhaltigen Stromproduktion und wird sowohl von der 
Schanielabach AG und der Gemeinde zu gleichen Teilen verwaltet.

Bundesamt für Umwelt (BAFU)

Prättigau Tourismus GmbH Schanielabach AG

Amt für Natur und Umwelt 
 Graubünden (ANU)

Abwasserverband Vorderes Prättigau 
(AVVP)

Gemeindevorstand  Luzein

Pro Natura
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6.3 Diskussion

Die Seen und Fliessgewässer der Gemeinde werden vielseitig 
genutzt. Gerade die Bergseen dienen als touristische Attraktionen 
und ihr Erhalt ist sowohl aus ökologischer als auch ökonomischer 
Perspektive relevant. Naturschutzorganisationen warnen vor ei-
ner Übernutzung, da es so zu Trittbelastungen und einer erhöhten 
Schadstoffbelastung kommt. Über den derzeitigen ökologischen 
Zustand der Bergseen konnte keine Aussage getroffen werden, 
da keine Daten dazu gefunden wurden. Die Fliessgewässer hin-
gegen dienen nicht nur der Schönheit der Region, sondern auch 
der Stromproduktion. Der Zustand der Fliessgewässer wird durch 
das Amt für Natur und Umwelt als naturnah oder wenig beein-
trächtigt eingestuft, hingegen auf lokaler Ebene von Rizzi und 
Hartmann als teilweise ungenügend betrachtet. Ihrer Meinung 
nach besteht sowohl aus technischer als auch ökologischer Sicht 
Verbesserungsbedarf.

Vor allem die Fliessgewässer können bei zunehmenden Starknie-
derschlagsereignissen für Überschwemmungen und Murgänge 
sorgen. Anders als die Landquart, ist diesbezüglich der Schanie-
labach kaum problematisch, da er nicht in unmittelbarer Nähe von 
Infrastrukturen fliesst. Doch die zunehmenden Tendenzen fordern 
die Gemeinde auf ihren Gefahrenzonenplan zu überarbeiten und 
anzupassen.

Die Quellen sind ein wichtiger Teil des Wasserkreislaufs und ein 
nachhaltiger Umgang sichert die Trink- und Brauchwasserver-
sorgung der Gemeinde. Auslöser der schädlichen Stoffeinträge im 
Grundwasser ist der anthropogene Nutzungsdruck in Landwirt-
schafts- und Siedlungsgebieten. In den Abwasserreinigungsanla-
gen können die meisten Nährstoffe mit Ausnahme von Mikrover-
unreinigungen aufbereitet und abgebaut werden. Bei Starkregen 
kann es zur Überlastung kommen, infolgedessen ungereinigtes 
Abwasser direkt in die Umwelt geleitet wird. Direkte Auswa-
schungen von Feldern, Siedlungen und Böden sowie Unfälle in 
der Landwirtschaft und Industrie können die Gewässer ebenfalls 
beeinträchtigen. Ihre negative kumulative Wirkung beeinflusst 
Wachstum und Fortpflanzung von Wasserlebewesen. Schädliche 
Stoffeinträge bedrohen jedoch durch fehlende Verdünnung vor 
allem kleine Flüsse (Hartmann, 2020b). Im Allgemeinen kann die 
Wasserqualität der Gemeinde als gut eingestuft werden (Rizzi, 
2020).

Die Wassernutzung durch Kraftwerke zur Stromproduktion ist 
ein Eingriff in das Ökosystem. Das kleine Kraftwerk Schaniela-
bach ist davon trotz neuester technologischer Standards nicht 
auszuschliessen (Pointinger, 2020) Der Klimawandel könnte die 
Infrastruktur gefährden. Einerseits können die Schwankungen 
der Wassermengen eine Zu- oder Abnahme der Stromproduktion 
bewirken. Andererseits gefährden zunehmende Hochwasser-
ereignisse und Murgänge die Infrastruktur und können zu hohen 
Kosten für die Gemeinde führen.

Die Trinkwasserversorgung der Gemeinde kann in drei Netzwerke 
unterteilt werden, welche in einem aktuellen Projekt zusammen-
geschlossen werden. So kann Überschusswasser, welches sich 
oftmals in St. Antönien sammelt, besser verteilt werden. Zukünf-
tig sollen auch Landwirtschaftsbetriebe an die Trinkwasserver-
sorgung angeschlossen werden. Mit dieser Änderung könnten 
potentielle Engpässe, die durch lange Trockenperioden entstehen, 
vermieden werden.

6.4 Schluss folgerungen

Die Wassernutzung in Luzein kann allgemein durch ihre eigene 
Energieproduktion und Nutzung lokaler Wasserquellen als nach-
haltig eingestuft werden. Der deutliche Wasserüberschuss sollte 
auch die Gemeinde in Zukunft vor einem Wassermangel absichern, 
welcher mit dem Klimawandel vermehrt ein Thema sein wird.
Die Trinkwasserinfrastruktur ist in gutem Zustand und wird durch 
den Zusammenschluss des Versorgungsnetzes einen positiven 
Effekt auf die Wasserverteilung haben. Der ökologische Zustand 
der Gewässer wird zwar grösstenteils als naturnah oder wenig 
beeinträchtigt eingestuft, jedoch stören Verbauungen und ein 
Wasserkraftwerk den natürlichen Zustand. Durch den Klima-
wandel ist mit einer Veränderung und Umverteilung der Nieder-
schläge zu rechnen. Die zunehmenden Starkniederschläge er-
höhen das Risiko von Murgängen und Hochwasserereignissen. 
Ebenfalls kommt es bei Starkniederschlägen zu hohen Wasser-
mengen, welche in den Abwasserreinigungsanlagen nicht gefasst 
werden können und so Stoffeinträge in die Umwelt gelangen. Für 
das Wasserkraftwerke hingegen bedeutet eine Zunahme der Was-
sermenge eine höhere Produktivität. Die Stromproduktion könnte 
aber auch durch lange Trockenperioden eingeschränkt werden. 
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7.1 Einleitung

In Bergregionen drohen Randlagen und Steilhänge, welche schwer 
zu bewirtschaften sind, zu verbrachen. Es wird auf einfacher zu 
bewirtschaftende und ertragreichere Landwirtschaftsflächen 
ausgewichen. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen werden ver-
kleinert und ein Verlust von Biotopen und ihrem Artenreichtum ist 
die Folge. Dies steht im Konflikt mit den geforderten Erwartungen 
der Touristen und Touristinnen, welche eine attraktive und vielfäl-
tige Landschaft fordern. Touristisch geforderte Qualität deckt sich 
nicht mit der Produktionsqualität der Landwirtschaftsbetriebe 
(Martin et al., 2016).

Die Studierenden der Teilanalyse Tourismus und Landwirtschaft 
haben sich dabei mit folgender Hauptfragestellung Welche Be-
deutung hatten und haben die Landwirtschaft und der Tourismus für 
die wirtschaftliche Entwicklung in der Gemeinde Luzein, was beein-
flusste diese Entwicklung und welche Herausforderungen ergeben 
sich daraus? auseinandergesetzt und sich in diesem Bereich einen 
Überblick der Lage in Luzein verschafft. Zusätzlich wurden auch 
Teilaspekte speziell zu Stakeholdern und Stakeholderinnen, der 
gesetzlichen Grundlage, die sozioökonomische Entwicklung, die 
Beschäftigung und Wertschöpfung in der Gemeinde, die Rolle von 
Förderungen (Subventionen, Direktzahlungen), ein räumlicher 
Überblick über Tourismusinfrastruktur und Landwirtschaft, ein 
Ausblick zum Naturpark Rätikon und zum Einfluss des Klima-
wandels einbezogen. All diesen Aspekten liegt eine ausführliche 
Erörterung der Lage in der Gemeinde Luzein zugrunde (vgl. UPL 
ETH Zürich, 2020a).

7.2 Resultate

7.2.1 Sozioökonomische Entwicklung
Die Besiedlung durch die Walser nimmt in der Geschichte Lu-
zeins eine zentrale Rolle ein. Sie gelangten um etwa 1000 nach 
Christus aus dem Wallis über mehrere Alpenpässe in die Region 
Graubünden. Erst im 14. Jahrhundert liessen sie sich dann auf 
dem heutigen Gemeindegebiet Luzeins nieder (Flütsch, 1976). 
Das Gebiet war zu dieser Zeit noch stark bewaldet. Durch den 
Bedarf an bewirtschaftbaren Nutzflächen, Bau- und Brennholz 
wurden grosse Teile gerodet. Grosse Lawinenschäden waren die 
Folge der aufkommenden Waldarmut. Diese Situation liegt heute 
immer noch vor und wird teils durch Lawinenverbauungen und 
Aufforstungen entschärft (siehe Kap. 4 Naturgefahren Lawinen; 
vgl. Historisches Lexikon Schweiz (HLS), 2016).

Die sozioökonomische Lage verhält sich in Luzein ähnlich wie 
in anderen peripheren Räumen in der Schweiz. Entscheidende 
Veränderungen sind seit den 1990er Jahren erkennbar (Cavelti & 

7 Tourismus und Landwirtschaft

Kopainsky, 2008). In den Jahren zwischen 1988 und 1996 stieg die 
Bevölkerungszahl deutlich. Zurzeit ist ein Trend zur Abwanderung 
und Überalterung erkennbar. Die Prognose des Kantons sieht in 
Zukunft jedoch eine erneute Zuwanderung vorher (STW AG für 
Raumplanung, 2020a). Die Gemeinde Luzein, wie sie heute besteht, 
entstand am 1. Januar 2016 durch die Fusion mit St. Antönien und 
weiteren kleineren Siedlungen im Tal (Gemeinde Luzein, 2020b). 
Sie umfasst 8385 Hektaren, wovon knapp die Hälfte als Landwirt-
schaftsland, ein Viertel als bestockte Fläche (Wald und Gehölze), 
ein Viertel als unproduktive Flächen und nur ca. 2% als Siedlungs-
fläche ausgewiesen sind (STW AG für Raumplanung, 2020a).

Die Gemeinde Luzein weist gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) 
(2020) eine grössere Beschäftigung im landwirtschaftlichen und 
dienstleistenden als im industriellen Sektor aus. Diese umfassen 
je ca. 40% der gesamten Arbeitnehmenden in der Gemeinde, 20% 
fallen auf den Industriesektor aus. Gemäss Flütsch (2020a) sind 
der erste und dritte Sektor etwa gleich stark im Umsatz bei je 
CHF 4 Mio., die Wertschöpfung daraus fällt aufgrund der hohen 
externen Kosten respektive Betriebskosten gering aus.

7.2.2 Tourismus
Bereits seit 1841 wurden im Sommer schon eine Kleinzahl an 
Gästen in Luzein bewirtschaftet, dies vermehrt in leerstehenden 
Häusern (Wikipedia.org, 2021). Während dem 20. Jahrhundert 
erfuhr Luzein einen Aufschwung im touristischen Sektor, auch un-
terstützt durch eine bessere Strassenanbindung des Tals. Gegen 
das letzte Viertel des Jahrhunderts gewann auch der Wintersport 
an grösserer Bedeutung (Bardill, 2006). Heutzutage vermarktet 
sich die Geschichte im Tourismussektor gut und wird durch di-
verse Angebote, wie «Walserwege» erfolgreich angeboten (Wal-
servereinigung Graubünden (WVG), 2020). Der Gemeinde stehen in 
heutigen Tagen etwa 500 Betten in Hotels und Ferienwohnungen 
zur Verfügung, was keinen Massentourismus erlaubt. Das Tal hat 
sich bei Tourengehern und Tourengeherinnen im Winter, wie auch 
Sommer gut etabliert (Wikipedia.org, 2021).

Der Tourismus konnte sich in der Gemeinde immer weiter festi-
gen. Die Schweizer Reisekasse (REKA) kaufte im Jahr 2000 das 
Tratza-Haus und wollte Pany zu einer der attraktivsten Reise-
destinationen machen. Sie investierte CHF 1 Mio. in den Standort 
mit einer Neupositionierung durch das Projekt «Re-Ra-Rätikon». 
Sie betrieb 51 Ferienwohnungen, musste diese aber 2015 wegen 
zu geringer Belegungen verkaufen (Regiosuisse, 2020; Schweizer 
Radio und Fernsehen (SRF), 2014). Diverse Projekte der Gemeinde 
sollten zusätzlich zur Standortförderung beitragen: die Sanierung 
des Schwimmbads Pany, der kinderwagengerechte Ausbau des 
Wanderwegs von Pany nach St. Antönien oder die Beschneiungs-
anlagen des Skilifts Pany (Regiosuisse, 2020).
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Der doch auch sehr ausgeprägte und beschäftigungsintensive 
Bau- und Industriesektor in der ganzen Region Prättigau ist stark 
vom Tourismus abhängig und zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
unverändert geblieben. Seit der Annahme der Zweitwohnungs-
initiative kann man jedoch einen Rückgang beobachten (vgl. Tisch-
hauser et al., 2015).

Luzein verfügt über ein umfangreiches Angebot an touristischen 
Aktivitäten, das auf den Nischentourismus und nicht auf den Mas-
sentourismus ausgelegt ist. Unberührte Berglandschaften und 
landwirtschaftlich geprägte Talgebiete sind neben Kulturangebo-
ten in Museen, Führungen, Besichtigungen und sportlichen Aktivi-
täten Teil des Tourismus in Luzein. Im Sommer kann man sich auf 
den vielen Wander- und Bikewegen vergnügen. Im Winter werden 
zwei kleine Skigebiete in Pany und St. Antönien betrieben, zudem 
bietet die Gemeinde Winterwanderwege an und ist für Skitouren 
beliebt. Das Tourismusgesetz der Gemeinde Luzein (TG) regelt 
den Tourismus und dessen Gästetaxen, auch Camper- und Zelt-
übernachtungen fallen in dieses Gesetz. Bei einer Übernachtung 
erhält man eine Gästekarte, die Pany-St. Antönien Card, wobei 
man damit von vielen Vergünstigungen in der Gemeinde und im 
ganzen Prättigau profitiert. Die Gemeinde ist per ÖV und Auto gut 
erreichbar und es wird versucht, diesen auch laufend auszubauen 
(vgl. Gemeinde Luzein, 2021d).

Gäste können in acht Hotels, einer SAC-Hütte oder diversen Fe-
rienwohnungen unterkommen. Restaurants sind jeweils in den 
Hotels untergebracht, wobei elf weitere in der Gemeinde verteilt 
sind. Alle Angebote sind jeweils im Winter und Sommer geöffnet, 
während in der Zwischensaison aufgrund der geringen Gästezah-
len auf eine Öffnung verzichtet wird (Flütsch, 2020b). Mehr als die 
Hälfte aller 1408 Wohnungen sind als Zweitwohnungen registriert, 
wo zusätzliche Touristen und Touristinnen in der Gemeinde Luzein 
unterkommen (ARE, 2020b).

7.2.3 Landwirtschaft
Das fortschrittliche Erbrecht der Walser bot durch die freie Erb-
leihe eine Möglichkeit Bauernhöfe und Alpen als Ganzes weiter zu 
vererben und verhinderte so eine Aufteilung der Ländereien und 
Gehöfte einer Familie in immer kleinere Parzellen. Aufgrund des 
alpinen Klimas, der Topografie und der Höhenlage ist die Region 
kaum bis gar nicht für ackerbauliche Landwirtschaft geeignet, 
weshalb man eine dominante Ausprägung der Viehwirtschaft 
ausmachen kann. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war die Land-
wirtschaft mehrheitlich die Haupteinnahmequelle der hiesigen 
Bevölkerung (vgl. Hartmann, 2020a).

Bis auf die Höhe von ca. 2000 m.ü.M. findet man abwechselnd 
Wiesen, Wälder und Weiden vor. Die landschaftlichen Gegeben-
heiten und das Klima prägen die Landwirtschaft in der Gemeinde 
stark. Das Tal befindet sich in einem Staugebiet, was zu grösseren 
Niederschlagsmengen, viel Schnee, sowie grossen Temperatur-
stürzen im Frühling und Herbst führt (Flütsch, 1976). Die land-
wirtschaftlichen Flächen der Gemeinde werden in drei Zonen, 
Bergzone III, IV und Sömmerungsgebiete, eingeteilt (Swisstopo, 
2020b). Die traditionelle Berglandwirtschaft wurde durch eine 
Stufenbewirtschaftung vollzogen (siehe auch 8.2.1 Frühe Ent-
stehungsgeschichte der Siedlungsstruktur und Kulturlandschaft 
Luzeins). Durch neue zentrale Ställe und bessere Meliorations-

strassen wird diese immer mehr aufgegeben (Martin et al., 2016). 
Im Jahr 1980 wurden in der Gemeinde 180 Betriebe gezählt, diese 
Anzahl hat sich bis 2010 halbiert (Forster et al., 2019). Die be-
stehenden Betriebe vergrössern die Viehanzahl, sowie die zu be-
wirtschaftende Fläche durch neue Pachtverträge in der Gemeinde, 
wobei diese mehrheitlich als Dauergrünland zum Futterbau be-
wirtschaftet werden (vgl. Darnuzer Ingenieure AG, 2013).

Ein gängiges Mittel in der Landwirtschaft sind Subventionen, wel-
che durch den Bund getätigt werden. Diese sollen die Landwirte 
und Landwirtinnen durch Direktzahlungen, Produktions- und 
Absatzförderungen, Förderung der Strukturverbesserung und 
soziale Massnahmen unterstützen (DZV; economiesuisse, 2019). 
Zudem sollen faire Wirtschaftsbedingungen erzielt werden, aus 
diesem Grund werden Bergregionen in diesem Fall auch stärker 
unterstützt. Die höheren Produktionskosten und der geringere 
Ertrag können so ausgeglichen werden (Flury, Gotsch, & Rieder, 
2005). Der Kanton und weitere Organisationen wie Pro Natura, 
unterstützen die Landwirtschaft zusätzlich. Das jährliche Mittel 
für die bezogenen Direktzahlungen in Luzein entsprachen im Jahr 
2015 etwa CHF 70 000 pro Betrieb und liegen aufgrund der Berg-
lage über dem Schweizerischen Durchschnitt (Röthlin & Huwi-
ler, 2016). Für die Biodiversität in Luzein ist es wichtig, dass dem 
Brachfallen und der Verbuschung von Stellen mit erschwerter 
Bewirtschaftung entgegengewirkt wird, dies mit der Sicherstel-
lung der finanziellen Attraktivität dieser biodiversitätsfördernden 
Massnahme (siehe Kap. 5 Biodiversität und ökologische Infra-
struktur; vgl. Martin u. a., 2016). Durch die zusätzliche Unterstüt-
zung des Bundes bei der Finanzierung der Gesamtmelioration 
wird die effizientere Bewirtschaftung und Zugänglichkeit in der 
Gemeinde gefördert (Darnuzer Ingenieure AG, 2013).

7.2.4 Klimawandel und Herausforderungen
Klimawandel, Politik und Wirtschaft werden die Zukunft der Land-
wirtschaft und des Tourismus prägen. In Abbildung 7.1 sind die 
wichtigen Herausforderungen und Chancen für die Gemeinde Lu-
zein dargestellt. Die Auswirkungen des Klimawandels und dessen 
Folgen, wie z.B. die steigende Schneefallgrenze, sind ungewiss 
und können die wirtschaftliche Attraktivität des Wintertourismus 
in Zukunft in Frage stellen. Die alpine Wintertourismusbranche 
ist auf die Schneesicherheit angewiesen, welche zurzeit bei 91% 
der bestehenden Skigebiete in den Alpen zutrifft. Diese wird im 
Falle eines Temperaturanstiegs von 2 °C auf 80% sinken. Die 
Regionen im Wallis und Graubünden werden demnach weniger 
beeinflusst aufgrund der allgemein höheren Lage. Es wird aber 
immer schwieriger werden, die Zwischensaisons finanziell zu 
überbrücken. Die Gegebenheiten der höheren Temperaturen und 
des geringeren Niederschlags bieten jedoch bessere Vorausset-
zungen für den Sommertourismus (vgl. ANU, 2015b; Müller & We-
ber, 2008; OECD, 2007).

Die Landwirtschaft wird nahezu fast keine Vorteile durch den 
Klimawandel erlangen, ausser dass die milderen Temperatu-
ren eventuell eine Bewirtschaftung der höheren Lagen zulassen 
könnten. Zudem kann der frühere Start und die Verlängerung der 
Vegetationsperiode eine höhere Ertragssicherheit im Futterbau 
bewirken. Die Landwirtschaft wird zukünftig mit einigen Heraus-
forderungen zu kämpfen haben, wie bspw. das erhöhte Risiko für 
Murgänge und Schäden an Infrastruktur durch auftauende Per-
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mafrostböden oder die frühere und schnellere Schneeschmelze 
(vgl. ANU, 2015b).

Gemäss Bardill setzen die Luzeiner Landwirte und Landwirtin-
nen vermehrt auf die Fleischproduktion, während die Betriebe 
in den Talregionen des Prättigaus auf die Produktion von Fut-
ter- und Ackerbau spezialisiert sind (UPL ETH Zürich, 2020e). Das 
hat grösstenteils damit zu tun, dass der Milchpreis in Kleinbe-
trieben nicht mehr kostendeckend ist und sich die Abholung in 
den Berggebieten im Winter als schwierig herausstellt. Durch die 
voranschreitende Integration der Schweiz in die globale Markt-
wirtschaft werden auch die Berggebiete vermehrt den Kräften 
des Marktes ausgesetzt. Bei den heute schon tiefen Produzenten-
preisen in der Landwirtschaft müssen viele Landwirte und Land-
wirtinnen einem Nebenverdienst nachgehen, um das Einkommen 
zu sichern (SBV, 2016). Die Direktzahlungen werden als wichtiger 
Bestandteil zur Sicherung der Berglandwirtschaft angesehen und 
durch die multifunktionalen Leistungen in der Nahrungsmittel-
produktion, sowie Kulturlandschaftspflege für den Tourismus ge-
stützt (Gazzarin, 2020). Der stärker werdende Druck auf die Politik 
zu einem sparsamen Umgang mit den öffentlichen Geldern kann 
eine Abnahme der Unterstützungsbeiträge für Forst- und Land-
wirtschaft mit sich ziehen (ANU, 2015b; Flury et al., 2005). Flächen 

im Talboden werden intensiver als jene am Berg in den höheren 
Lagen genutzt. Dabei werden die intensiv genutzten Flächen re-
gelmässiger und mit höheren Dosen gedüngt. Die unsachgemässe 
Düngung von Böden in der Landwirtschaft kann zu Auswaschung 
der Böden, Verschmutzung des Trinkwassers, Eutrophierung von 
Gewässern oder auch dem Verlust von Biodiversität führen (Dett-
wiler, Clément, & Chassot, 2006). Der Druck auf die ertragreichen 
und intensiv genutzten Flächen steigt durch die geringe Grösse 
und die Bodenknappheit in der Gemeinde. Dies erhöht die Ge-
fahr einer Überdüngung und kann langfristig zur Auslaugung der 
Böden beitragen. In Luzein kann man beobachten, dass intensiv 
genutzte Flächen zunehmend verarmen, man versucht diesem 
aber mit Bewirtschaftungsverträgen entgegenzuwirken. Auch 
die Moorlandschaften, welche von nationaler Bedeutung sind und 
in der Vergangenheit unter dem Druck der Landwirtschaft litten, 
werden durch Revitalisierungen wiederhergestellt (vgl. Martin 
et al., 2016).

Für eine kleine Gemeinde wie Luzein ist es nötig Synergien zu 
nutzen, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen 
(Flütsch, 2020a). Die beiden Branchen, Landwirtschaft und Tou-
rismus, sind sehr stark ausgeprägt. In Zukunft wird sich das 
Angebot in Richtung Sommertourismus mit einem nachhaltigen 

Abbildung 7.1
Auswirkungen des Klimawandels in Luzein (Wüthrich u. a. (2020) basierend auf ANU (2015a)).
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Abbildung 7.2
Leitbild der Gemeinde Luzein (zusammengefasst durch Wüthrich u. a. (2020) basierend auf Tischhauser u. a. (2015)).

Hintergrund verlagern. Unter diesem Begriff der «Nachhaltigkeit» 
wird eine Kollaboration des Tourismus und der Landwirtschaft 
unabdingbar sein (vgl. Hediger, 2016).

Für die Region Prättigau wurde auf der Basis vorheriger Konzep-
tionen eine Standortentwicklungsstrategie ausgearbeitet. Basie-
rend auf dieser wurde das Leitbild der Gemeinde Luzein publiziert. 
Dieses ist in Abbildung 7.2 zusammengefasst. Daraus geht hervor, 
dass sich die Gemeinde dabei in den drei Bereichen Ökologie, Öko-
nomie und Gesellschaft nachhaltig entwickeln möchte. Der Fokus 
steht dabei nicht auf Massentourismus. Zudem wird auf die Land-
wirtschaft nur sehr oberflächlich eingegangen, da diese stark 
durch Bund und Kanton geregelt werden. Die Handlungsspielräu-
me für die Gemeinde sind dabei begrenzt. Im Jahr 2021 erfolgte 
für St. Antönien die Auszeichnung als Bergsteigerdorf, aus einer 
Initiative der Alpenvereine. Zudem wurde Luzein zuvor von der 
UNESCO als immaterielles Kulturerbe zum Thema «Leben mit 
Lawinen» anerkannt. Beide Auszeichnungen sollen die Gemeinde 
touristisch stärken (vgl. Tischhauser et al., 2015).

Im März 2021 kam das Regionalentwicklungsprojekt «Naturpark 
Rätikon» vor das Volk und wurde durch das Stimmvolk der Ge-
meinde Luzein abgelehnt (Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 
2021). Das Projekt hätte eine engere Zusammenarbeit mit der Re-
gion Vorarlberg (Österreich), dem Fürstentum Lichtenstein und 
der Region Davos/Prättigau gefördert und hatte für alle Direkt-

beteiligten hohe Priorität, denn Ziel war, die Bereiche Landwirt-
schaft, Tourismus, Natur, Kultur und Bildung zu unterstützen (vgl. 
Forster et al., 2019).

7.2.5 Stakeholder und Stakeholderinnen
Die Stakeholder und Stakeholderinnen im Themenfeld Touris-
mus und Landwirtschaft bestehen aus verschieden Ämtern auf 
eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene. Zusätzlich 
werden auch Verbände und betroffene Gruppen eingeschlossen. 
Die beiden Bundesämter für Umwelt (BAFU) und Landwirtschaft 
(BLW) haben beide das Ziel die Zusammenarbeit, die Politik und 
den Dialog mit Kantonen, Gemeinden, Verbänden und Fachstellen 
zu fördern und etablieren. Das BAFU setzt zudem den Fokus auf 
den Erhalt und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressour-
cen, ganz allgemein betrifft die Agenda hauptsächlich den Schutz 
der Umwelt und Natur. Das BLW setzt den Fokus darauf die Ag-
rarpolitik aktiv mitzugestalten, die Versorgung der Bevölkerung 
und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und Pflege der 
Kulturlandschaft sicherzustellen (vgl. BAFU, 2021b; BLW, 2021).
Auf kantonaler Ebene übernehmen die Ämter die Aufgaben vom 
Bund und setzen diese aktiv um. Im Bereich Landwirtschaft und 
Tourismus nehmen das Amt für Natur und Umwelt (ANU), Land-
wirtschaft und Geoinformation (ALG), sowie Wirtschaft und 
Tourismus (AWT) des Kantons Graubünden eine wichtige Rolle 
ein. Das ANU ist zuständig für die Umsetzung der Bundes- und 
Kantonsgesetzte im Bereich des Umwelt-, Natur- und Land-
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schaftsschutzes. Sie sind auch stark im Bereich der Bewilligung 
von Bauten und Beiträgen involviert. Das ALG hat im Bereich der 
Landwirtschaft das Ziel zum Erhalt und der Förderung dieser und 
vollzieht die Agrarpolitik des Bundes. Es richtet hauptsächlich die 
Direktzahlungen an Landwirte und Landwirtinnen aus und erfüllt 
durch Beratungstätigkeiten, sowie landwirtschaftliche Struktur-
verbesserungen ihre Aufgaben. Das AWT sorgt für die Förderung 
der Tourismusstandorte und kann innovative Projekte mit fördern. 
Sie sind in der Beratung und Bewilligung von Beiträgen an Touris-
musorganisationen und Gemeinden involviert (vgl. ALG, 2021c; 
ANU, 2021b; AWT, 2021a).

Auf kommunaler Ebene will der Gemeindevorstand eine florie-
rende und attraktive Gemeinde fördern, welche im Einklang mit 
der Natur wirtschaftet. Über die Vorlagen stimmen an den Ge-
meindeversammlungen die Einwohner und Einwohnerinnen ab. 
Sie fordern gute Verdienstmöglichkeiten und genügend Arbeits-

plätze vor Ort und wollen, dass Wohnraum mit einer hohen Le-
bensqualität erhalten bleibt bzw. geschaffen wird (vgl. Gemeinde 
Luzein, 2021c).

Die Dienstleistenden in der Gemeinde, welche mehrheitlich die 
Landwirtschaft und den Tourismus betrifft, werden durch Ver-
bände oder übergeordnete strukturelle Organisationen vertreten. 
Dies sind in diesem Fall der Bündner Bauernverband (BBV) und 
Prättigau Tourismus GmbH. Beide möchten die lokale Wirtschaft 
durch die Umsetzung von Projekten und dem Ausbau, beispiels-
weise die voranschreitende Melioration oder den Ausbau der tou-
ristischen Infrastruktur, in eine positive Richtung entwickeln. Der 
Erhalt der Lebensgrundlage durch die Landwirtschaft und den 
Tourismus wird oft diskutiert und wird in den Bereichen mittels 
Werbung oder regionale Vermarktungen gefördert. Sie vertreten 
die einzelnen Betriebe in der Politik, um eine zielgerichtete Agen-
da zu erreichen, welche den Bedürfnissen der Beschäftigten in 

Bundesamt für Umwelt (BAFU) Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Prättigau Tourismus GmbH

Amt für Natur und Umwelt 
 Graubünden (ANU)

Amt für Wirtschaft und Tourismus 
 Graubünden (AWT)

Bündner Bauernverband (BBV)Gemeindevorstand  LuzeinAmt für Landwirtschaft und 
 Geoinformation Graubünden (ALG)

Skilift Junker AG & Skilift Pany AG
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der Landwirtschaft und im Tourismus gerecht werden. Durch die 
Arbeit aller oben genannten Stakeholder und Stakeholderinnen 
möchte man den Touristen und Touristinnen ein Ferienerlebnis 
zum optimalen Preis-Leistungsverhältnis bieten. Das wird von 
ihnen auch gefordert. Die Menge an der Auswahl der Angebote 
ist wichtig. Ein Teil davon sind auch die zwei Skiliftbetreiber (Ski-
lift Junker AG und Skilift Pany AG), welche im Winter Skianlagen 
betreiben. Sie sind auf die Schneesicherheit angewiesen, um ihre 
Skigebiete im Winter zu öffnen, ohne grosse Zusatzkosten durch 
künstliche Beschneiung zu generieren. Die Destinationswahl be-
einflusst das lokale touristische Angebot und die Wirtschaftlich-
keit des Ortes (vgl. BBV, 2021b; Prättigau-Tourismus, 2021; Skilift 
Junker AG, 2021). 

7.3 Diskussion

7.3.1 Entwicklung
Die früher zahlreichen Landwirtschaftsbetriebe in der Gemeinde 
nehmen stetig ab und vergrössern sich in der jeweiligen Flächen-
nutzung durch neue Pachtverträge. In der dominierenden Vieh-
wirtschaft kann zunehmend ein Umstieg von der Milchwirtschaft 
zu einer Fleischwirtschaft beobachtet werden. Der Tourismus 
hat sich seit den 1970er Jahren immer weiter etabliert und bringt 
heute gleich viel Umsatz wie die Landwirtschaft. Die Wertschöp-
fung in beiden Bereichen fällt klein aus.

7.3.2 Beeinflussung
Die schwierigen Bedingungen durch die Höhenlage und Boden-
beschaffenheit sorgen in der Landwirtschaft für hohe Nebenkos-
ten. Der Bund versucht diese mit Direktzahlungen auszugleichen. 
Diese machen grösstenteils ein Bestehen der Landwirtschaft in 
solchen Regionen möglich. Eine effiziente Bewirtschaftung durch 
die finanzielle Unterstützung des Bundes bei der Melioration, so-
wie die Absatz- und Produktionsförderung haben einen positiven 
Einfluss auf die Wertschöpfung in der Gemeinde. Mit den Direkt-
zahlungen zur Biodiversitätsförderung werden auch schwer zu-
gängliche Flächen vor dem Verbrachen und Verbuschen bewahrt. 
Die Landwirtschaft wird stark durch Bund und Kanton reguliert 
und gesteuert.

Im Gegensatz zur Landwirtschaft ist der Tourismus weniger gere-
gelt und liegt in der Hand der Gemeinde. Die Entwicklung gestaltet 
sich somit freier. Alleinstellungsmerkmale wie die Walser-Ver-
gangenheit oder Auszeichnungen «St. Antönien als Bergsteiger-
dorf» und der «Umgang mit den Lawinen» können den Tourismus 
fördern und Regionen können dadurch an Bekanntheit gewinnen. 
Das Leitbild der Gemeinde wird einen grossen Einfluss auf die 
Weiterentwicklung haben, denn in den Bereichen des Tourismus 
haben sie sich klare Ziele gesetzt
.

7.3.3 Herausforderung
In der Landwirtschaft kann man durch die Düngung der hoch-
ertragreichen Flächen eine Steigerung in der Tierfuttermenge 
und -qualität erreichen, eine Übernutzung muss jedoch verhindert 
werden. Zudem kann die Verbuschung in schwer bewirtschaft-
baren Gebieten Einbussen der Vielfalt der Biodiversität mit sich 
ziehen. Durch die höhere Gefahr von Starkniederschlägen, welche 
die Grünflächen vermehrt durchnässen können, wird die maschi-
nelle Bewirtschaftung in Zukunft erschwert werden.

Im Tourismus liegt eine grosse Herausforderung in den unregel-
mässig verteilten Gästezahlen. Zudem müssen die Gäste in der 
Hauptsaison untergebracht werden, was einen Ausbau der Über-
nachtungsmöglichkeiten fordert. Die Gestaltung des Tourismus 
in der Zukunft wird durch vermehrten Wettbewerb auch bei der 
steigenden Schneegrenze schwierig. Ein Ausbau des Aktivitäts-
angebots im Winter und bei schlechtem Wetter wird nötig werden.

7.4 Schluss folgerungen

Die Landwirtschaft bewegt sich durch äussere Einflüsse immer 
weiter in eine ökologische Richtung und die Pflege von ökologisch 
wichtigen Standorten und Lebensräumen wird durch Direktzah-
lungen und Melioration unterstützt. Eine gute Erschliessung die-
ser Standorte kann jedoch auch zu einer Intensivierten Landwirt-
schaft führen, was die Biodiversität gefährden kann. Handlungs-
bedarf liegt darin, die Landwirtschaft zu erhalten und attraktiver 
zu gestalten.

Die Gemeinde Luzein ist in Bezug auf nachhaltigen Tourismus 
durch ihren Fokus auf Nischentourismus gut aufgestellt. Sie ver-
markten ihre Natur, was in Zukunft vorteilhaft sein könnte. Die 
Konkurrenz mit anderen Regionen und Ländern wird sich in Zu-
kunft verstärken. Eine gute Positionierung im Markt ist dabei 
wichtig.

Synergien der beiden Bereiche Landwirtschaft und Tourismus 
werden in Zukunft immer wichtiger, um die Herausforderung des 
Erhalts der Gemeinde zu bewältigen. Es braucht neuartige Ange-
bote in den Aktivitäten und bei den Übernachtungsmöglichkeiten. 
Diese können mit Agrotourismus oder ähnlichen Ansätzen an-
gegangen werden. Eine Frage, die weiter evaluiert werden muss, 
ist, wie gross das Potential in diesen Synergien ist und inwiefern 
dieses genutzt werden kann
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8.1 Einleitung

Die Befriedigung vieler menschlicher Bedürfnisse, wie beispiels-
weise das Wohnen oder die Ernährung, fordert raumwirksame 
Tätigkeiten. Boden kann daher als Ressource betrachtet werden. 
Die Siedlungsentwicklung und die Nutzung der Landschaft sind 
immer mit der Nutzung der Ressource Boden, also mit einem Ein-
griff in die Natur, verbunden. Bezüglich des Themas eines «Nach-
haltigen Umgangs mit der Natur in der Gemeinde Luzein» stellt 
sich die Frage, wie dieser Eingriff im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung geschehen kann. Dabei führt die Begrenztheit der 
Ressource Boden zwangsläufig zu Konflikten zwischen den ver-
schiedenen Nutzungsformen.

Die Fragestellung der Teilanalyse Siedlungsentwicklung und Kul-
turlandschaft lautet: Welche Bedeutung hatten und haben Sied-
lung und Landschaft in der Gemeinde Luzein, was beeinflusst diese 
Entwicklung und welche Herausforderungen ergeben sich daraus? 
Die Studierenden der Teilanalysegruppen haben sich deshalb mit 
verschiedenen Teilaspekten auseinandergesetzt. Dazu gehört die 
Entstehungsgeschichte der charakteristischen Siedlungsstruktur 
und Kulturlandschaft und die Frage, welche Bedeutung sie gegen-
wärtig innehat. Zudem wurde die raumplanerische Gesetzgebung 
aufgearbeitet, die Folgen des Klimawandels auf die Raumnut-
zung beurteilt und schliesslich basierend auf den Interessen der 
Stakeholder und Stakeholderinnen Konflikte in der zukünftigen 
Siedlungsentwicklung aufgezeigt.

Im Folgenden wird häufig der Begriff Kulturlandschaft verwendet. 
Kulturlandschaft bezeichnet die vom Menschen geprägte Land-
schaft, welche die Entwicklung der Gesellschaft unter Einfluss 
von sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Kräften veran-
schaulicht (Rodewald, Schwyzer, & Liechti, 2014).

8.2 Resultate

Siedlungsstruktur und Kulturlandschaft sind Zeugnisse histori-
scher Entwicklungen und gleichzeitig Spielfeld gegenwärtiger He-
rausforderungen. In diesem Kapitel wird auf folgende Teilaspekte 
der Siedlungsentwicklung und Kulturlandschaft der Gemeinde 
Luzein eingegangen:

• Die frühe Entstehungsgeschichte der charakteristischen Sied-
lungsstruktur und Kulturlandschaft Luzeins.

• Die Einflüsse des Strukturwandels im 20. Jahrhundert auf die 
Gemeinde.

• Die massgeblichen gesetzlichen Grundlagen, namentlich die 
Raumplanung im Sinne des Landschafts- und Ortsbildschut-
zes.

8 Siedlungsentwicklung und  
 Kulturlandschaft

• Die aktuellen Einflüsse, einschliesslich des Klimawandels, auf 
die Siedlungsentwicklung Luzeins. Hier werden die betroffe-
nen Stakeholder und Stakeholderinnen erwähnt.

8.2.1 Frühe Entstehungsgeschichte der Siedlungsstruktur und 
Kulturlandschaft Luzeins
Wie in vorigen Kapiteln bereits erwähnt, befindet sich das Gebiet 
der heutigen Gemeinde Luzein im Mittelprättigau und erstreckt 
sich über eine Höhendifferenz von 690 bis 2824 m.ü.M. Die Land-
schafts- und Siedlungsstrukturen sind von den alpinen topografi-
schen Verhältnissen beeinflusst (Gemeinde Luzein, 2021a).

Besiedelung und Lebensweise der Walser Bevölkerung
Im 13. Jahrhundert wanderten Walser und Walserinnen in das, 
bereits teilweise romanisch besiedelte, Gebiet ein. Da die, aus 
landwirtschaftlicher Sicht, günstiger gelegenen Gebiete bereits 
von der romanischen Bevölkerung bewohnt waren, liessen sich 
die Walser und Walserinnen in den höher gelegenen Gebieten nie-
der (Internationale Vereinigung für Walsertum, 2021). Der Haupt-
versorgungszweig der Walser Bevölkerung war die Viehwirtschaf, 
deren Jahresablauf stark von den geografischen Gegebenheiten 
geprägt war (Erwin Flütsch, 1976). Charakteristisch für ihre Vieh-
wirtschaft war die, in Abbildung 8.1 dargestellte, dreistufige Be-
wirtschaftung der Weideflächen (Tobias, 2020). Im Frühsommer 
zogen die Bauern und Bäuerinnen mit ihrem Vieh auf die Voralp 
zu den Wetterweiden. Während dieser Zeit wohnten sie in den 
sogenannten Maiensässen. Für die Sommermonate wechselten 

Abbildung 8.1
Dreistufige Alplandwirtschaft (aus Brunner et al., 2020, p. 14 basierend auf 
Flütsch, 1976).
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sie hoch auf die Alpweide, bis sie schliesslich Mitte September 
wieder auf die Wetterweiden zurückkamen, ehe sie für die Einwin-
terung zur Dauersiedlung heimkehrten (Flütsch, 1976). Während 
der gesamten Vegetationsperiode waren die Bauern und Bäue-
rinnen mit der Gewinnung von Heu beschäftigt, welches sie dem 
Vieh während den Wintermonaten verfütterten. Dazu erweiterten 
sie durch Rodung von Wald ihre Gras- und Weideflächen (Elsas-
ser-Rusterholz, 1969). Das geschlagene Holz wiederum wurde 
«zur Befriedigung der fast unstillbaren Bedürfnisse nach Brenn-, 
Zaun-, Brunnen-, Dach- und Bauholz» verwendet (Hansemann-
Bergamin, Senn-Stapfer, & Schneider, 1999, p. 103).

Walserische Siedlungsstrukturen
Die Maiensässe ermöglichten die Nutzung der Weiden auf allen 
Höhenlagen und dienten dadurch der Ertragsmaximierung in der 
Viehwirtschaft. Zudem waren sie auch als logistische Station 
zwischen der Alp und der Dauersiedlung von Bedeutung (Knab, 
2006). Die typische Siedlungsform walserischer Siedlungen ist 
die Streusiedlung, bei welcher das Dorf aus weit auseinander-
liegenden Einzelhöfen besteht (Abbildung 8.2, Bild 1). Diese Form 
ist einerseits Folge der Wirtschaftsweise, da die Viehwirtschaft 
grosse Gras- und Weideflächen bedarf, andererseits wurden für 
den Siedlungsbau auch topografische Terrassenflächen bevor-
zugt (Elsasser-Rusterholz, 1969).

Ende des 16. Jahrhunderts nahm die aristokratische Familie von 
Sprecher Einfluss auf das Erscheinungsbild Luzeins. Ihre statt-
lichen Häuser (Abbildung 8.2, Bild 4) im Dorf Luzein sind noch 
heute ortsbildprägend (Hitz, 2008).

8.2.2 Auswirkungen des Strukturwandels in Luzein
Veränderungen in der Land- und Forstwirtschaft
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft setzte im 19. Jahrhun-
dert mit der Industrialisierung ein. Um 1960 wurde er durch die 
Intensivierung der Landnutzung, Mechanisierung und verbes-
serten Erschliessung beschleunigt. Weil die Alpwirtschaft dem 
steigenden in- und ausländischen Druck nicht standhalten konnte, 
verlor sie im 20. Jahrhundert schweizweit an Bedeutung. Durch 
die bessere Erschliessung nahm insbesondere die Wichtigkeit der 
Maiensässe ab, weil das Heu nun nicht mehr zwischengelagert 
werden musste, sondern direkt ins Tal transportiert werden konn-
te (vgl. Knab, 2006). Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe 
ist aktuell leicht rückläufig. Es wird aber weiterhin ungefähr die 
gleiche Fläche bewirtschaftet, weil die verbleibenden Betriebe 
grösser geworden sind (UPL ETH Zürich, 2020f).

Aufkommen des Tourismus
Der Aufschwung des Tourismussektors begann nach dem 2. Welt-
krieg mit dem Aufkommen des Massentourismus (Knab, 2006). 
Die heutige Wichtigkeit der Tourismusbranche zeigt sich darin, 

Abbildung 8.2
Übersicht der Kulturlandschaft Luzeins (Guttropf et al., 2020, p. 19).
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dass rund 43% der regionalen Wertschöpfung direkt oder indirekt 
mit dem Tourismus zusammenhängt (Fromm & Göpfert, 2019). 
Im Zusammenhang mit dem Tourismus ist für die Siedlungsent-
wicklung der Bau von Zweitwohnungen von besonderem Inter-
esse. Ab 1960 wurden vor allem in Pany viele Zweitwohnungen 
gebaut (Tischhauser et al., 2015), bis schliesslich die Annahme der 
Zweitwohnungsinitiative zu einem Baustopp führte (UPL ETH Zü-
rich, 2020d). Der Zweitwohnungsanteil der Gemeinde Luzein liegt 
momentan bei 52% (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2020a).

Folgen des Strukturwandels
Im Gegensatz zum primären Sektor, zu welchem die Land- und 
Forstwirtschaft zählen, gewann der Dienstleistungssektor, insbe-
sondere die Tourismusbranche, zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
zunehmend an Bedeutung (Knab, 2006). Dieser Strukturwandel 
führte zu einer Veränderung der Beschäftigungsstruktur (Peng, 
2018). Durch den Rückgang des Arbeitsplatzangebotes im ländli-
chen Raum und dem Entstehen von Dienstleistungszentren haben 
sich ländliche Gemeinden entweder zu Pendlergemeinden entwi-
ckelt oder entvölkert (Pfenninger, Simonett, & Badilatti, 1995). In 
Luzein passierte ersteres. Die Gemeinde weisst eine stark nega-
tive Pendlerbilanz auf (ARE (GR), 2007). Eine ähnliche Entwicklung 
zeigt sich auch in der demographischen Verteilung. Als Folge der 
Abwanderung, weist die Altersstruktur der Gemeinde laut BFS 
(2021) heute auf eine überalterte Gesellschaft hin. In der Land-

Abbildung 8.3
Landnutzung in Luzein im Vergleich (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2020a, 2020b)

nutzung lässt sich dieser Wandel ebenfalls beobachten. Die Sied-
lungsfläche der Gemeinde nahm von 1979 bis 2020 um 37.6% zu. 
Im gleichen Zeitraum nahm auch die Waldfläche zu, wohingegen 
die landwirtschaftliche Nutzfläche um 3.8% zurückging (Finger 
& Weibel, 2001; Gemeinde Luzein, 2020d). Für die Zunahme der 
Waldfläche ist einerseits der Anstieg der Waldgrenze und ande-
rerseits die Vergandung, das heisst die Überwucherung ehemals 
landwirtschaftlich genutzter Flächen, verantwortlich (Peng, 2018). 
Abbildung 8.3 vergleicht die Landnutzung von 1979/85 mit jener 
von 2004/09.

8.2.3 Gesetzliche Grundlagen der Raumplanung
Der im vorangehenden Kapitel erwähnte Strukturwandel betraf 
auch die Baubranche. Das Wirtschaftswachstum nach dem zwei-
ten Weltkrieg zeigte sich in einer gesteigerten Bautätigkeit (Bundi, 
2007). Dies führte zu einer, unter dem Begriff Zersiedlung bekann-
ten, ungeordneten Ausweitung des Siedlungsgebiets (Spektrum 
Akademischer Verlag, 2020).

Um dem anhaltenden Trend der Überbauung und Siedlungserwei-
terung nach dem 2. Weltkrieg Einhalt zu gebieten wurde in der 
Schweiz im Jahr 1979 das Bundesgesetz über Raumplanung (RPG) 
erlassen. Ziel dieses Gesetzes ist es, dass «Bund, Kantone und 
Gemeinden dafür sorgen, dass der Boden haushälterisch genutzt 
wird und das Baugebiet von Nichtbaugebiet getrennt wird. Sie 
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stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und 
entwickeln eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes aus-
gerichtete Ordnung der Besiedelung» (Art. 1 Abs. 1 RPG).

Auf Kantonsebene setzt der Kanton Graubünden die vom Bund 
vorgegebenen Richtlinien für die Nutzung des Bodens im kantona-
len Raumplanungsgesetz fest. Dieses Gesetz bildet die rechtliche 
Grundlage für die kantonale Raumplanung und den damit verbun-
denen Richtplan des gesamten Kantongebiets (Art. 1 KRG). Der 
Richtplan ist das zentrale Planungsinstrument des Kantons für 
die Umsetzung der kantonalen Raumplanungsstrategie. Er stimmt 
die einzelnen raumwirksamen Tätigkeiten wie Siedlungs-, Ver-
kehrs- und Infrastrukturentwicklung aufeinander ab (ARE, 2020a).
Auf Gemeindeebene regelt das Baugesetz der Gemeinde Luzein 
den raumplanerischen Zuständigkeitsbereich der Gemeinde (Art. 
1 Abs. 1 Baugesetz der Gemeinde Luzein). Dazu gehört der Nut-
zungsplan, welcher eine parzellenscharfe Einteilung in Zonen 
vornimmt und ihre Nutzung festlegt (Krebs, Egli, Schulin, & Tobias, 
2017). Ein Beispiel für die Zonierung in Luzein ist die Dorfzone. 
Diese ist für die Wohnnutzung und Gewerbe, ausgenommen der 
Landwirtschaft, bestimmt. Bauvorhaben in dieser Zone haben 
sich bezüglich Stellung, Proportionen, Dachform und Gestaltung 
gut in die bestehende Siedlung einzufügen (Art. 22 Baugesetz der 
Gemeinde Luzein). Ein weiterer Teil des Baugesetzes ist der Er-
schliessungsplan, welcher die Verkehrs-, Wasser-, Energie- und 
Telekommunikationsversorgung regelt (Art. 61 Abs. 1 Baugesetz 
der Gemeinde Luzein). Von speziellem Interesse für die Gemeinde 
Luzein sind zudem die Gefahrenzonen, welche zusätzliche Bau-
vorschriften mit sich bringen. Die Gefahrenzonen werden von der 
Gefahrenkommission des Kantons festgelegt und unverändert in 
den Zonenplan der Gemeinde übernommen (Krebs et al., 2017).

Raumplanung am Beispiel des Ortsbildschutzes
Im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
von nationaler Bedeutung (ISOS) finden sich Einträge über schüt-
zenswerte Siedlungsstrukturen (Art. 6 NHG). Ein solcher Eintrag 
dient dem Schutz von Bauten mit besonderer künstlerischer, 
historischer, architektonischer oder landschaftsprägender Be-
deutung (Art. 43 KRG). Für die Umsetzung des Schutzes wurden 
drei Kategorien definiert: generell geschützter Siedlungsbereich 
(Art. 73 KRG), generell geschützte Einzelbauten (Art. 73 KRG) und 
erhaltenswerte Baugruppen (Art. 53 Baugesetz Luzein). Bauliche 
Änderungen an generell geschützten Einzelbauten oder Gebäude 
im generell geschützten Siedlungsbereich sind meist nicht zu-
lässig. Möglich sind hingegen bauliche Veränderungen an Ge-
bäuden innerhalb schützenswerter Baugruppen, sofern sie zum 
bestehenden Siedlungscharakter passen (STW AG für Raumpla-
nung, 2020b). Zu den schützenswerten Gebäuden in Luzein ge-
hören unter anderem einige alte Ställe und die Sprecherhäuser 
(Darnuzer Ingenieure AG, 2021).

Bauen ausserhalb der Bauzonen
Durch die Streusiedlungsstruktur gibt es in der Gemeinde Lu-
zein viele Gebäude, die sich in der Landwirtschaftszone befinden 
(Darnuzer Ingenieure AG, 2021). Ausserhalb der Bauzone gelten 
strenge Auflagen für Neu- und Umbauten (Jud, 2018). Der Kanton 
Graubünden ordnet zum Beispiel die Maiensässgebiete entweder 

der Erhaltungs- oder der Landwirtschaftszone zu (Knab, 2006). 
Bauten in der Erhaltungszone müssen in ihrem Charakter und 
ihrer Substanz erhalten bleiben (Art. 31 KRG). Eine Umnutzung ist 
nur in Ausnahmefällen unter strengen Auflagen und der Wahrung 
der baulichen Grundstruktur sowie dem äusseren Erscheinungs-
bild möglich (Art. 24d RPG). Laut Baugesetz der Gemeinde Luzein 
ist es nicht zulässig, Bauten in der Erholungszone abzureissen 
(Art. 28 Baugesetz Luzein). Für den Umgang mit diesen Bauten 
bedeutet das, dass sie entweder, unter strengen Regulierungen, 
umgenutzt oder ansonsten dem Zerfall überlassen werden (UPL 
ETH Zürich, 2020f).

8.2.4 Gegenwärtige Einflüsse auf die Siedlungsentwicklung 
Luzeins
In diesem Kapitel werden verschiedene raumplanerische Inte-
ressen aufgezeigt und die betroffenen Stakeholder und Stake-
holderinnen benannt. 

Räumliche Strategie der Gemeinde
Die Gemeinde Luzein definiert in ihrem kommunalen räumlichen 
Leitbild (KRL) ihre langfristigen Entwicklungsziele. Dabei strebt 
die Gemeinde einen nachhaltigen demographischen Wandel an. 
Das heisst, sie will der Abwanderung entgegenwirken und ihre 
Attraktivität für Familien steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, 
will sie den Ausbau von Infrastruktur, Wohnraum und Arbeits-
platzangebot koordinieren. Im Bereich Infrastruktur soll die Er-
schliessung mit dem öffentlichen Verkehr verbessert werden, um 
für Pendler und Pendlerinnen sowie für den Tourismus attraktiv 
zu sein. Ein Konflikt ergibt sich bei der Schaffung von Wohnraum. 
Einerseits soll durch verdichtetes Bauen das Bauland besser aus-
geschöpft werden, andererseits soll aber auch die Ortsbildquali-
tät erhalten bleiben. In Bezug auf das Arbeitsplatzangebot will die 
Gemeinde das lokale Gewerbe fördern. Grosses Potenzial sieht 
sie zudem im Ausbau des touristischen Angebots. Konkrete Pro-
jekte sind beispielsweise die Umnutzung des alten Schulhauses 
in St. Antönien als Informationszentrum zum Thema Lawinen (vgl. 
STW AG für Raumplanung, 2020b).

Klimawandel
Die Entwicklung der Gefahren und Effekte durch den Klimawandel 
wurde im Kapitel 3 ausführlich beschrieben. Für die Siedlungsent-
wicklung und den Umgang mit der Kulturlandschaft sind vor allem 
folgende Aspekte wichtig: der Temperaturanstieg, die Zunahme 
von Hitzetagen, die Veränderung des Niederschlags bezüglich 
Jahresverteilung und Form sowie das Auftauen des Permafrosts. 
Aufgrund dieser Veränderungen ist mit einer Erhöhung der Inten-
sität und Frequenz von Hochwassern und Murgängen zu rech-
nen (ANU, 2015c). Dadurch können die Gefahren und Effekte des 
Klimawandels einen direkten Einfluss auf die Infrastruktur und 
Gebäude haben. Durch das Ausscheiden von Gefahrenzonen und 
durch die damit verbundenen Bauvorschriften wird versucht die 
Verletzlichkeit von Gebäuden und Infrastruktur zu senken (ANU, 
2015c). Zudem hat der Klimawandel, aufgrund einer veränderten 
Bodennutzung durch die Landwirtschaft und den Tourismus, ei-
nen indirekten Einfluss auf die Gemeinde. Für die Landwirtschaft 
bringt der Klimawandel sowohl Chancen wie auch Gefahren mit 
sich. Durch den Anstieg der Mitteltemperatur, den Rückgang der 
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8.2.5 Stakeholder und Stakeholderinnen
Als Legislative legen die Bundesversammlung und der Grosse Rat 
auf kantonaler Ebene die raumplanerischen Gesetze fest. Deren 
Vertreter und Vertreterinnen werden von der Schweizer respek-
tive der Graubündner Stimmbevölkerung gewählt.

Die Exekutive ihrerseits ist durch die betreffenden Ämter für die 
Um- und Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen ver-
antwortlich. Die verschiedenen Ämter haben innerhalb ihres 
Ressorts einen Vollzugsauftrag inne. Für diese Teilanalyse sind 
folgende kantonale Ämter von Bedeutung: das Amt für Natur und 
Umwelt (ANU), das Amt für Raumentwicklung (ARE), das Amt für 

Anzahl Frosttage und der Verlängerung der Vegetationsperiode 
steigt die landwirtschaftliche Produktivität (OcCC, 2007). Dem-
gegenüber stehen die Risiken von Trockenperioden im Sommer, 
einer verstärkten Bodenerosion durch Starkregenereignisse und 
einer Zunahme von invasiven Pflanzen und Schadorganismen 
(Perroud & Bader, 2013). Der Einfluss des Klimawandels auf den 
Tourismus muss saisonal betrachtet werden. Während der Som-
mertourismus für Touristen und Touristinnen aus dem Flachland 
durch das vergleichsweise kühlere Bergklima an Attraktivität 
gewinnt, wird hingegen der Wintertourismus unter der vermin-
derten Schneesicherheit und der verkürzten Wintersaison leiden 
(ANU, 2015c; Köllner et al., 2017).

Amt für Raumentwicklung 
 Graubünden (ARE)

Prättigau Tourismus GmbH

Amt für Natur und Umwelt  Graubünden 
(ANU)

Denkmalpflege Graubünden

Bündner Bauernverband (BBV)Gemeinde  LuzeinRegion Prättigau/Davos

Hauseigentümerverband (HEV)

Amt für Wald und Naturgefahren (AWN)
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Wald und Naturgefahren (AWN) und die Denkmalpflege Grau-
bünden. Das ANU vollzieht die Gewässer-, Natur-, Umwelt- und 
Landschaftsschutzgesetzgebung. Dabei ist das ANU an Kontrollen 
und Bewilligungen beteiligt (vgl. ANU, 2021c). Das ARE ist für die 
Umsetzung der kantonalen Raumordnungspolitik zuständig und 
analysiert dafür die räumliche Entwicklung (ARE (GR), 2021). Zu-
dem begleitet das ARE die Regionalplanung, welche im Fall von 
Luzein der Körperschaft Region Prättigau/Davos unterliegt (Re-
gion Prättigau/Davos, 2020). Das AWN ist die kantonale Fachstelle 
für den Wald und den Schutz vor Naturgefahren. Durch das Aus-
scheiden von Gefahrenzonen hat das AWN Einfluss auf die Raum-
planung (vgl. AWN, 2020a, 2021c). Die Denkmalpflege Graubünden 
setzt sich für den Erhalt von ortsbildprägenden Gebäuden und 
Siedlungsstrukturen ein (vgl. Denkmalpflege Graubünden, 2021).
Auf kommunaler Ebene vertritt der Gemeindevorstand, als de-
mokratisch gewähltes Gremium, die Interessen der Bevölkerung 
Luzeins. Das Bauamt Luzein ist, als Teil der Gemeindeverwaltung, 
für die Erstellung des Nutzungsplanes und für die Infrastruktur-
planung auf dem Gemeindegebiet verantwortlich (Baugesetz der 
Gemeinde Luzein, 2019).

Der Tourismus und die Landwirtschaft haben, als die beiden wich-
tigsten Wirtschaftssektoren, eine ökonomische und soziale Be-
deutung für die Gemeinde. Ihre Interessen werden insbesondere 
durch die Tourismus Prättigau GmbH und den Bündner Bauern-
verband vertreten. Der Hauseigentümerverband (HEV) seiner-
seits fördert eine Politik im Interesse der Immobilienbesitzer und 
Immobilienbesitzerinnen (HEV (GR), 2021), zu welchen auch die 
Eigentümer und Eigentümerinnen von Zweitwohnungen gehören.

5.3 Diskussion

Die Siedlungsstruktur und die Kulturlandschaft Luzeins sind von 
ihrer historischen Entstehungsgeschichte durch die walserische 
Besiedelung geprägt. Dieses kulturelle Erbe ist heute identitäts-
stiftend für die Gemeinde und auch für den Tourismus von hohem 
Wert. Dessen ist sich auch die nationale und kantonale Gesetz-
gebung bewusst und stellt deshalb die Ortsbilder und Kulturland-
schaft unter Schutz. Im 19. Jahrhundert verlor die Alp- und Forst-
wirtschaft an Bedeutung, während der Dienstleistungssektor, im 
Besonderen der Tourismus, wuchs. Damit veränderte sich auch 
die Beschäftigungsstruktur und mit ihr die Ansprüche an Infra-
struktur und Wohnraum. Um der Abwanderung und Überalterung 
entgegenzuwirken, will die Gemeinde für Familien attraktiv sein. 
Ziel ist es Infrastruktur, Wohnraum und Arbeitsplatzangebot auf-
einander abzustimmen. Moderne Infrastruktur ist ein Bedürfnis 
der Bevölkerung Luzeins und auch ein Verkaufsargument für den 
Tourismus. Insbesondere im Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
sieht die Gemeinde Handlungsbedarf.

Verdichtetes Bauen im Sinne des Raumplanungsgesetzes trifft auf 
den Ortsbildschutz und muss sich deshalb sanft ins bestehende 
Ortsbild einbetten. Auch bei der Umnutzung von alten, ungenutz-
ten Gebäuden sind durchdachte Lösungen gefragt, welche die 
Bauten vor dem Zerfall bewahren und so das Siedlungsbild er-
halten. Gleichzeitig soll aber auch Innovation, wie beispielsweise 
eine agrotouristische Nutzung, möglich sein, um Investitionen 
überhaupt Interessant zu machen. Bei der Umnutzung und dem 
verdichteten Bauen fühlt sich die Gemeinde durch die Gesetzes-
lage eingeschränkt. Christian Kasper sagt: «[…] von einem Mit-
spracherecht der Bevölkerung und der Gemeinde zu sprechen ist 
eine Farce, die gesetzlichen Vorgaben vom Bund sind restriktiv, 
die Gemeindeautonomie wird mit Füssen getreten» (UPL ETH 
Zürich, 2020f). Diese Unzufriedenheit widerspiegelt den Konflikt 
zwischen einer modernen Raumentwicklung und der gesetzlich 
verordneten Erhaltung des traditionellen Ortsbildes. Hier gilt es 
eine Balance zu finden, welche ökonomisch, ökologisch und sozial 
nachhaltig ist.

Zunehmend wird der Klimawandel zu einem wichtigen Einfluss-
faktor auf die Siedlungsentwicklung. Der Klimawandel erfordert 
eine Anpassungsfähigkeit. Die veränderte Gefahrenlage bedarf 
einer Ausweitung der Schutzzonen. Die damit einhergehenden 
Bauvorschriften und Einschränkungen führen aber zu Konflikten 
mit Hausbesitzern und Hausbesitzerinnen und schränken verfüg-
bares Bauland ein. Für die Landwirtschaft bietet der Klimawandel 
im Anbau von Kulturpflanzen neue Möglichkeiten. Gleichzeitig 
werden aber häufigere Trockenheit, verstärkte Bodenerosion und 
eine Zunahme von Schadorganismen zu Risikofaktoren. Hinsicht-
lich des Klimawandels muss auch die Tourismusbranche anpas-
sungsfähig sein und die Unsicherheiten im Wintertourismus durch 
einen Ausbau des Sommertourismus kompensieren.

5.4 Schluss folgerungen

Während die Entstehung der charakteristischen Siedlungsstruktur 
und Kulturlandschaft hautsächlich von ökonomischen Interessen 
getrieben war, hat sie heute einen hohen soziokulturellen und 
ökologischen Wert. Die Gemeinde Luzein ist bestrebt mit einem 
ausgewogenen Angebot an Infrastruktur, Wohnraum und Arbeits-
plätzen für Familien attraktiv zu sein. Hier gilt es einen Mittelweg 
zwischen moderner Raumentwicklung und der Bewahrung des 
traditionellen Ortsbildes zu finden. 
Der Klimawandel hat durch Naturgefahren direkten Einfluss auf 
die Siedlungsentwicklung. Indirekt, durch Veränderungen in Land-
wirtschaft und Tourismus, nimmt der Klimawandel auch Einfluss 
auf die Kulturlandschaft. Die Gefahren und Effekte des Klima-
wandels sind weitgehend bekannt. Die Gemeinde tut gut daran, 
sich mit den Auswirkungen des Klimawandels zu beschäftigen 
und Vorkehrungen zu treffen.
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In diesem Kapitel wird ein Überblick über die wichtigsten Gesetz-
te und (Vollzugs-)Verordnungen auf nationaler, kantonaler und 
kommunaler Ebene gegeben. Es werden die Grundlagen erwähnt 
und aufgezeigt. In den Tabellen 9.1 bis 9.3 werden die Relevanz 
für die verschiedenen Teilanalysen zusätzlich vermerkt, um Ver-
bindungen und Überschneidungen zu erkennen. In einzelnen Teil-
analysen wird gegebenenfalls noch konkreter auf die rechtlichen 
Grundlagen eingegangen, wie zum Beispiel bei der TA Siedlungs-
entwicklung und Kulturlandschaft. Die nachfolgenden Abschnitte 
bieten einen Überblick, aber nicht abschliessende Grundlage zum 
Verständnis der entsprechenden Gesetzgebung und deren Funk-
tionen. Wichtig ist, dass die einzelnen Gesetze stark verknüpft 
sind und im Grossen und Ganzen auch über die Ebenen hinaus 
betrachtet werden müssen.

9.1 Bundesebene

Die Schweizerische Bundesverfassung (BV) bietet die Grundlage 
für die erlassenen Gesetze und Verordnungen des Bundes und 
der Kantone. Auf Verfassungsebene werden in den Art. 42 bis Art. 
50 BV die Verhältnisse zwischen Bund, Kanton und Gemeinde ge-
regelt. Die Kompetenzen werden in der BV oder in den jeweiligen 
Bundesgesetzen konkret delegiert. Art. 3 BV besagt, dass die Sou-
veränität den Kantonen gelte und sie alle Rechte ausüben, ausser 
sie seien gesetzlich direkt dem Bund übertragen. In diesem Fall 
ist eine lückenlose Kompetenzregelung gegeben. 

Die Grundsätze werden in der BV festgelegt und im Umwelt-
schutzbereich durch das Umweltschutzgesetzt (USG) ein erstes 
Mal präzisiert. In weiteren fachspezifischen Gesetzen und Ver-
ordnungen werden die Grundsätze aus der BV und auch dem USG 
weiter konkretisiert. Die Fallthematik zur Gemeinde Luzein wird 
durch verschiede gesetzliche Grundlagen gestützt und zeigt auch 
Überschneidungen und Vernetzungen zwischen den Bereichen 
auf (siehe Tabelle 9.1).

Aus der Sicht der einzelnen Teilanalysen bietet sich jeweils eine 
diverse Grundlage. In den Bereichen Biodiversität, Landwirtschaft 
und Siedlungsentwicklung sind das Natur- und Heimatschutzge-
setz (NHG) und die dazu gehörige Verordnung über den Natur- und 
Heimatschutz (NHV) von grosser Relevanz. Generell wird bei Ge-
setzen im ersten Teil die Grundlage für das Gesetz und der Zweck 
erwähnt. So ist es auch im NHG der Fall. Im Art. 1 lit. a NHG wird 
beschrieben, dass das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, 
geschichtliche Stätten, Natur- und Kulturdenkmäler des Landes 
geschont, geschützt, gefördert und erhalten werden müssen. Der 
darauffolgenden Buchstaben Art. 1 lit. d und lit. dbis NHG sehen 
zudem auch den Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt 
sowie deren biologische Vielfalt und Lebensraums in Einklang mit 

9 Rechtliche Grundlagen

der nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile vor. Für die Förde-
rung der Landwirtschaft in Einklang mit der Biodiversität spielen 
das Landwirtschaftsgesetz (LwG) und die Direktzahlungsverord-
nung (DZV) eine substanzielle Rolle. Art. 1 LwG steckt wiederum 
den Zweck des Gesetzes im Bereich der sicheren Versorgung der 
Bevölkerung, der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, 
der Pflege der Kulturlandschaft, der dezentralen Besiedelung 
des Landes und der Gewährleistung des Tierwohls ab. Die DZV 
sollte die Förderung der Biodiversität vorantreiben und legt da-
bei die Voraussetzungen, das Verfahren für die Ausrichtung von 
Direktzahlungen und die Höhe der Beiträge fest. Für spezielle 
Biotope werden in den meisten Fällen gesonderte Gesetze und 
Verordnungen erlassen, wie die Verordnung über den Schutz der 
Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (TwwV) 
oder auch spezifisch zu dem Schutz der verschiedenen Moore.

Wenn es um das Thema Wasser oder Wald geht, bilden wieder 
andere Gesetze einen Gegenstand für die rechtliche Beurteilung, 
wie das Gewässerschutzgesetz (GSchG) oder das Waldgesetz 
(WaG). Auch hier verfolgen die Gesetze jeweils verschiedene Zwe-
cke. Beim Art. 1 Abs. 1 lit. c WaG ist speziell zur erwähnen, dass 
der Wald so genutzt wird, damit er seine Funktionen, namentlich 
seine Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion erfüllen kann. In 
Art. 1 Abs. 2 WaG wird speziell noch darauf eingegangen, dass er 
zusätzlich dazu beitragen sollte, dass Menschen und erhebliche 
Sachwerte vor Lawinen, Rutschungen, Erosion und Steinschlag 
(Naturereignisse) geschützt werden können. Im GSchG verhält 
sich das ähnlich, denn es bezweckt, dass die Gewässer vor nach-
teiligen Einwirkungen geschützt werden (Art. 1 GSchG). Dieses 
Gesetz ist sehr breit gefächert, denn es behandelt den Erhalt von 
Arten in diesem Lebensraum, die Nutzung des Wassers in der 
Landwirtschaft oder auch den Erhalt der Qualität zum Schutz für 
den Menschen. Diese werden in den einzelnen Verordnungen und 
Gesetzen auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene genauer 
und im Rahmen des GSchG konkretisiert.

Die Raumplanung ist in der TA Siedlungsentwicklung und Kultur-
landschaft von grosser Bedeutung. Diese wird durch das Bundes-
gesetz über die Raumplanung (RPG) auf Bundesebene geregelt. 
Die einzelnen Kompetenzen werden festgelegt und im Rahmen 
des RPG und der dazugehörigen Raumplanungsverordnung (RPV) 
präzisiert und ausgeführt. Art. 1 RPG beschreibt das Ziel, dass 
Bund, Kantone und Gemeinden dafür sorgen, dass der Boden 
haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet 
getrennt wird. Art. 3 Abs. 2 RPG enthält Grundsätze, welche die 
Landschaft schonen sollen, wie dass der Landwirtschaft genü-
gende Flächen geeigneten Kulturlandes erhalten bleiben, Sied-
lungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen, 
See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und 
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Gesetzliche Grundlagen des Bundes Betroffene 
 Teilanalysen

BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101)
KwS, NL, BD, 
TL, RW, SK

NHG Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (SR 451) BD, SK

NHV Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991 (SR 451.1) BD, SK

Verordnung über den Schutz der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung (Hochmoor-
verordnung) vom 21. Januar 1991 (SR 451.32)

BD

Verordnung über den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung (Flachmoorverordnung) vom 
7. September 1994 (SR 451.33)

BD

Verordnung über den Schutz der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler 
Bedeutung (Moorlandschaftsverordnung) vom 1. Mai 1996 (SR 451.35)

BD

TwwV Verordnung über den Schutz der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (Tro-
ckenwiesenverordnung) vom 13. Januar 2010 (SR 451.37) BD

Bundesbeschluss über Finanzhilfen zur Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaf-
ten vom 3. Mai 1991 (SR 451.51) BD, TL

GSchG Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz) vom 24. Januar 1991 
(SR 814.20) RW

GSchV Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (SR 814.201) RW

WRG Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz) vom 22. 
Dezember 1916 (SR 721.80) RW

WBG Bundesgesetz über den Wasserbau vom 21. Juni 1991 (SR 721.100) RW
EnG Energiegesetz vom 30. September 2016 (SR 730.0) RW

Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz) vom 23. Dezember 2011 
(SR 641.71) KwS

LwG Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz) vom 29. April 1998 (SR 910.1) TL
GebV-
BLW

Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft vom 16. Juni 2006 (SR 
910.11) TL

DZV Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung,) 
vom 23. Oktober 2013 (SR 910.13) TL, BD

BAlV
Verordnung über die Verwendung der Bezeichnungen «Berg» und «Alp» für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse und daraus hergestellte Lebensmittel (Berg- und Alp-Verordnung) vom 25. 
Mai 2011 (SR 910.19)

TL

WaG Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz) vom 4. Oktober 1991 (SR 921.0) NL, BD
WaV Verordnung über den Wald (Waldverordnung) vom 30. November 1992 (SR921.01) NL, BD

JSG Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz) 
vom 20. Juni 1986 (SR 922.0) BD, TL

RPG Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz) vom 22. Juni 1979 (SR 700) NL, SK, TL
RPV Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (SR 700.1) NL, SK, TL
ZWG Bundesgesetz über Zweitwohnungen (Zweitwohnungsgesetz) vom 20. März 2015 (SR 702) TL, SK

Bundesgesetz über Regionalpolitik vom 6. Oktober 2006 (SR 901.0) SK
VRP Verordnung über Regionalpolitik vom 28. November 2007 (SR 901.021) SK

Tabelle 9.1
Übersicht zu den eidgenössischen Gesetzen (Abkürzungen der Teilanalysen: KwS = Klimawandel und Schnee, NL = Naturgefahren Lawinen, BD = Biodiversität und 
ökologische Infrastruktur, TL = Tourismus und Landwirtschaft, RW = Ressource Wasser, SK = Siedlungsentwicklung und Kulturlandschaft).

Begehung erleichtert werden, naturnahe Landschaften und Er-
holungsräume erhalten bleiben und die Wälder ihre Funktionen 
erfüllen können. Zusätzlich sind in Art. 3 Abs. 3 und Abs. 4 RPG 
beschrieben, dass auch die Siedlungen nach den Bedürfnissen der 

Bevölkerung zu gestalten, in ihrer Ausdehnung zu begrenzen oder 
für öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten 
und Anlagen sachgerechte Standorte zu bestimmen sind.
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9.2 Kantonale Ebene

Die Bundesgesetze werden, falls so darin vermerkt, präzisiert 
und bilden so zusammen mit den kantonalen Gesetzen und Ver-
ordnungen die Rechtsgrundlage. Der Kanton soll exekutiv arbei-
ten und seine Aufgaben wahrnehmen. Wichtig ist zudem, dass 
hier wieder Kompetenzregelung zwischen dem Kanton und den 
Gemeinden getätigt wird. Diese ist wiederum lückenlos gewähr-
leistet. Mögliche Widersprüche zwischen auf verschiedenen 
Ebenen erlassenen Gesetzen, werden immer durch die oberen 
Instanzen ausgehebelt. 

Es existiert auch auf kantonaler Ebene eine Kantonsverfassung, 
die den Grundsatz regelt und in Gesetzen und Verordnungen 

präzisiert wird. Die Verordnungen dienen dabei als beste Aus-
gangslage für die Umsetzung der Vorgaben. In der Landwirtschaft 
sind beispielsweise das kantonale Landwirtschaftsgesetz und die 
Landwirtschaftsverordnung, wie auch die sehr präzise Verord-
nung über den Gewässerschutz in der Landwirtschaft von Bedeu-
tung. Sie regeln die Grundlage, welche gesetzlichen Richtlinien 
gelten. Auch die Raumplanung ist mehrheitlich in den Händen der 
Kantone und wird durch das Raumplanungsgesetz für den Kanton 
Graubünden (KRG) geregelt. Dabei gibt es zusätzlich auch wieder 
eine Verordnung über das Raumplanungsgesetz (KRVO), worin 
der Kantonale Richtplan (KRIP) seinen Ursprung findet. Wichtige 
kantonale Geschäfte, welche durch den Bund übertragen wurden, 
werden durch die kantonalen Gesetze und Verordnungen geregelt. 
Man kann so auch erkennen, welche Bereiche mehrheitlich auf 
Bundes- oder Kantonsebene geregelt werden. 

Gesetzliche Grundlagen des Kantons Graubünden Betroffene 
 Teilanalysen

GG Gemeindegesetz des Kantons Graubünden vom 17. Oktober 2017 (BR 175.050) SK

KNHG
Gesetz über den Natur- und Heimatschutz im Kanton Graubünden (Kantonales Natur- und Heimat-
schutzgesetz) vom 19. Oktober 2010 (BR 496.000)

BD, SK

KNHV Kantonale Natur- und Heimatschutzverordnung vom 18. April 2011 (BR 496.100) BD, SK

KGSchG
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonales Gewässerschutz-
gesetz) vom 8. Juni 1997 (BR 815.100)

RW

KGSchV
Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonale 
Gewässerschutzverordnung) vom 27. Januar 1997 (BR 815.200)

RW

BWRG Wasserrechtsgesetzes des Kantons Graubünden vom 12. März 1995 (BR 810.100) RW

KWBG Gesetz über den Wasserbau im Kanton Graubünden (Wasserbaugesetz) vom 27. August 2008 
(BR 807.700) RW

Gesetz über die Erhaltung und Förderung der Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz) vom 
25. September 1994 (BR 910.000) BD, TL

Landwirtschaftsverordnung vom 28. März 2000 (BR 910.050) TL

KGSchVL Verordnung über den Gewässerschutz in der Landwirtschaft vom 19. November 2019 (BR 
910.150) TL

Meliorationsgesetz des Kantons Graubünden vom 05. April 1981 (BR 915.100) TL, BD

KRG Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden vom 6. Dezember 2004 (BR 801.100) KwS, NL, 
SK

KRVO Verordnung über das Raumplanungsgesetz NL, SK
KWaG Kantonales Waldgesetz vom 11. Juni 2012 (BR 920.100) NL, BD
KJG Kantonales Jagdgesetz vom 04.06.1989 (BR 740.000)

GebVG Gesetz über die Gebäudeversicherung im Kanton Graubünden (Gebäudeversicherungsge-
setz) vom 15. Juni 2010 (BR 830.100) NL, SK, TL

VOzGebVG Verordnung zum Gesetz über die Gebäudeversicherung im Kanton Graubünden (VO zum Ge-
bäudeversicherungsgesetz) vom 26. Oktober 2010 (BR 830.110) NL, SK, TL

GVE Gesetz über die Vergütung nicht versicherbarer Elementarschäden vom 23. September 1984 
(BR 835.100) NL

Kantonale Richtplanung (KRIP) des Kantons Graubünden
(https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/dienstleistungen/richtplanung/Sei-
ten/richtplanung.aspx)

NL, SK

Tabelle 9.2
Übersicht zu den kantonalen Gesetzen (Abkürzungen der Teilanalysen: KwS = Klimawandel und Schnee, NL = Naturgefahren Lawinen, BD = Biodiversität und ökologi-
sche Infrastruktur, TL = Tourismus und Landwirtschaft, RW = Ressource Wasser, SK = Siedlungsentwicklung und Kulturlandschaft).
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9.3 Kommunale Ebene
Auch auf kommunaler Ebene werden die ihnen zugeschriebenen 
Kompetenzen durch Gemeindegesetze geregelt. Zu erwähnen ist 
hier das Baugesetz. Dieses besagt, dass für den Erlass und die 
Änderung des Baugesetzes der Gemeinde Luzein, Zonenplan, Ge-
staltungs- und Erschliessungsplänen die Gemeindeversammlung 

zuständig ist und steckt den raumplanerischen Zuständigkeitsbe-
reich der Gemeinde ab. Oft werden in den kommunalen Gesetzen 
noch die genauen Zuständigkeiten und Abläufe präzisiert, damit 
klar ist, wer für welche Aufgabe zuständig ist und kontrolliert, 
dass diese auch richtig ausgeführt werden. Auch hier gilt, dass 
wenn ein Gemeindegesetz gegen Kantonsgesetz verstösst, das 
Gesetz der höheren Instanz gilt.

Gesetzliche Grundlagen der Gemeinde Luzein Betroffene 
 Teilanalysen

Baugesetz (der Gemeinde Luzein) vom 23. April 2019 NL, SK

Gesetz über die Abwasserbehandlung (der Gemeinde Luzein) vom 13. April 2018 RW

Gesetz über die Wasserversorgung (der Gemeinde Luzein) vom 13. April 2018 RW

Gesetz über die Wildruhezonen (der Gemeinde Luzein) vom 1. Dezember 2016 BD, TL

TG Gesetz über Gästetaxen (Tourismusgesetz) (der Gemeinde Luzein) vom 18. Juni 2014 TL

Alp-, Weide- und Flurgesetz (der Gemeinde Luzein) vom 13. April 2018 BD, SK

Weisung: Lawinenschutzorganisation (LSO) St. Antönien, 2016 NL

Tabelle 9.3
Übersicht zu den kommunalen Gesetzen (Abkürzungen der Teilanalysen: KwS = Klimawandel und Schnee, NL = Naturgefahren Lawinen, BD = Biodiversität und öko-
logische Infrastruktur, TL = Tourismus und Landwirtschaft, RW = Ressource Wasser, SK = Siedlungsentwicklung und Kulturlandschaft).
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Die folgende Tabelle enthält jeweils eine kurze Beschreibung von Stakeholdern und Stakeholderinnen, die in den einzelnen Teilana-
lysen relevant sind. Die Stakeholder und Stakeholderinnen sind nach verschiedenen Kategorien geordnet.

10 Stakeholder und Stakeholderinnen

Stakeholder-Icon Name und Beschreibung  Teilanalyse

Öffentliche Ämter (Bund, Kantone, Gemeinde)

Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
Das BAFU ist die Umweltfachbehörde des Bundes. Es befasst sich mit der Erhaltung und 
der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen in der Schweiz. Dazu gehören Themen wie Kli-
maschutz, Erhalt der Biodiversität, Schutz vor Naturgefahren und Schutz von Mensch und 
Umwelt vor übermässigen Belastungen (vgl. BAFU, 2021b).

KwS, NL, 
BD, RW, TL 

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
Das BLW ist auf Bundesebene für den Vollzug der Agrarpolitik verantwortlich und gestaltet 
diese aktiv mit. Es setzt sich dabei für eine nachhaltige, effiziente und qualitativ hochwertige 
Nahrungsmittelproduktion ein. Zusätzlich will das BLW für Schweizer Produkte eine hohe 
finanzielle Wertschöpfung am Markt erzielen (vgl. BLW, 2021).

KwS, BD, 
TL

Amt für Natur und Umwelt (ANU) 
Das ANU ist das Kompetenzzentrum Graubündens in Fragen rund um Umwelt, Natur, Land-
schaft und das Klima. Es ist zuständig für die Umsetzung der Bundesgesetze zum Gewässer-
schutz, Umweltschutz sowie Natur- und Landschaftsschutz. Es kontrolliert die Einhaltung 
umweltrechtlicher Bestimmungen, stellt Beiträge und Zusatzbewilligungen aus und beschäf-
tigt sich mit Umweltbeobachtung und Umweltbildung (vgl. ANU, 2021c). 

KwS, BD, 
RW, TL, SK

Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden (AWN)
Das Amt für Wald und Naturgefahren pflegt die Schutzwälder des Kanton Graubünden. Es 
setzt sich für die Bedürfnisse der Gesellschaft am Wald und für den nachhaltigen Umgang 
mit dem Wald ein. Der Schutz vor Naturgefahren, der effiziente Umgang mit den Rohstoffen 
im Wald und der Erhalt eines vielfältigen Lebensraums und Erholungsraums gehören zu 
den Aufgaben des AWN (vgl. AWN, 2020a, 2021c).

KwS, NL, 
BD, SK

Amt für Landwirtschaft und Geoinformation Graubünden (ALG)
Das Amt für Landwirtschaft und Geoinformation ist ein Dienstleistungsbereich des Kantons 
Graubünden und ist zuständig für den Erhalt und die Förderung einer wettbewerbsfähigen 
Landwirtschaft. Es stimmt den Vollzug der Agrarpolitik des Bundes auf die kantonalen Ver-
hältnisse ab. Es richtet die Direktzahlungen aus und ist im Bereich der landwirtschaftlichen 
Strukturverbesserungen, Information und Beratung tätig. Im weiteren dient es als Kontroll-
stelle für Seilbahnen und Skilifte, sowie als Dienststelle für die amtlichen Vermessungen mit 
dem angegliederten GIS-Kompetenzzentrum (vgl. ALG, 2021c).

TL

Tabelle 10.1
Übersicht der Stakeholder und Stakeholderinnen (Abkürzungen der Teilanalysen: KwS = Klimawandel und Schnee, NL = Naturgefahren Lawinen, BD = Biodiversität 
und ökologische Infrastruktur, TL = Tourismus und Landwirtschaft, RW = Ressource Wasser, SK = Siedlungsentwicklung und Kulturlandschaft). Referenz für alle Sta-
keholder-Icons: (Montigni, 2021 (eigene Bearbeitung)).
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Stakeholder-Icon Name und Beschreibung  Teilanalyse

Amt für Raumentwicklung Graubünden (ARE)
Das ARE Graubünden ist eine Amtsstelle des Kantons Graubünden, die für die Aufbereitung 
und Umsetzung der Raumordnungspolitik zuständig ist. Das ARE will langfristigen volkswirt-
schaftlichen Nutzen fördern, wobei mit den natürlichen Ressourcen schonend umgegangen 
werden soll. Es analysiert die räumliche Entwicklung und begleitet Orts- und Regionalplanun-
gen (ARE (GR), 2021).

TL

Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden (AWT)
Das Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden setzt sich für die Stärkung des Wirt-
schafts- und Tourismusstandortes Graubünden ein. Dafür steht es Unternehmen, Touristenor-
ganisationen und Gemeinden beratend zur Seite und unterstützt innovative Projekte finanziell 
(vgl. AWT, 2021b). 

KwS, TL 

Denkmalpflege Graubünden
Die Fachstelle des Kantons Denkmalpflege Graubünden berät Bauherrschaften beim Um-
setzen von Baugesetzen. Neben der Erhaltung von Ortsbildern wie jenes von Luzein beschäf-
tigt sie sich ausserdem mit Fragestellungen bezüglich Bauten ausserhalb der Bauzone (vgl. 
Denkmalpflege Graubünden, 2021).

SK

Region Prättigau/Davos
Die Körperschaft Region Prättigau/Davos ist dafür zuständig, einen regionalen Richtplan zu 
erstellen (Region Prättigau/Davos, 2021).

SK

Gemeinde Luzein
Der Gemeindevorstand Luzein setzt verschiedene Vorgaben von Bund und Kanton um. Er 
strebt eine touristisch attraktive, spannende Wohngemeinde an, die im Einklang mit der Natur 
bewirtschaftet wird sowie eine gute Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden hat (vgl. 
Gemeinde Luzein, 2021c).
Das Bauamt Luzein ist, als Teil der Gemeindeverwaltung, für die Erstellung des Nutzungspla-
nes und für die Infrastrukturplanung auf dem Gemeindegebiet verantwortlich (Baugesetz der 
Gemeinde Luzein, 2019).
Die Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde Luzein können sich als Stimmbürger und 
-bürgerinnen in den politischen Prozess einbinden. Sie wünschen sich eine hohe Lebens-
qualität und somit genügend Verdienstmöglichkeiten vor Ort und ausreichend Wohnraum (vgl. 
Gemeinde Luzein, 2021c)..

NL, BD, RW, 
TL, SK

Verbände und Vereine

Prättigau Tourismus GmbH
Prättigau Tourismus fördert den Tourismus im Prättigau durch die Vermarktung regionaler 
Tourismusangebote. Die Marketingorganisation ist Ansprechpartner für die Tourismusbranche 
im Prättigau und vertritt deren Interessen nach aussen (vgl. Prättigau-Tourismus, 2021).

KwS, BD, 
RW, TL, SK

Pro Natura
Pro Natura steht stellvertretend für die Naturschutzverbände und engagiert sich in der Natur-
schutz- und Umweltpolitik (Pro Natura Graubünden, 2021b). 

KwS, BD, 
RW
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Stakeholder-Icon Name und Beschreibung  Teilanalyse

Bündner Bauernverband (BBV)
Prättigau Tourismus fördert den Tourismus im Prättigau durch die Vermarktung regionaler 
Tourismusangebote. Die Marketingorganisation ist Ansprechpartner für die Tourismusbranche 
im Prättigau und vertritt deren Interessen nach aussen (vgl. Prättigau-Tourismus, 2021).

Risiken 
durch Was-

ser

Hauseigentümerverband Graubünden (HEV)
Der Hauseigentümerverband vertritt die Interessen der Hauseigentümer und -eigentümerin-
nen im Kanton Graubünden und setzt sich für eine eigentumsfreundliche Politik ein (HEV (GR), 
2021).

NL, SK

Sonstige Stakeholder und Stakeholderinnen (Unternehmen, Firmen, Forschung, etc.)

Gebäudeversicherung Graubünden (GVG)
Nach Art.3 Abs.1 Gebäudeversicherungsgesetz (GebVG) hat die GVG eine Monopolstellung in 
der Gebäudeversicherung. Sie versichert private und öffentliche Gebäude gegen Feuer und 
Elementarschäden. Durch ihre Monopolstellung kann sie Entscheide massgeblich beeinflus-
sen, indem sie den Nutzungsplan absegnet oder bei Baubewilligungen mitentscheidet (vgl. 
GVG, 2021; Lunz et al., 2017).

NL

Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF)
Das SLF stellt für Behörden und Bevölkerung Vorhersagen, Informationen und Warnungen 
bezüglich Extremereignissen zur Verfügung (SLF, 2020b).

NL

Skilift Junker AG & Skilift Pany AG
Betreiben die beiden Skilifte St. Antönien und Pany in der Gemeinde Luzein. Sie sind an einem 
reibungslosen Betrieb interessiert (Skilift Junker AG, 2021).

KwS, TL

Abwasserverband Vorderes Prättigau (AVVP)
Die ARA Vorderes Prättigau in Seewis (Grüsch) reinigt das Abwasser von ca. 9000 Einwoh-
nern aus den sieben Verbandsgemeinden Fideris, Furna, Grüsch, Jenaz, Luzein, Schiers und 
Seewis (Aqua & Gas, 2017).

RW

Kraftwerk Schanielabach AG
Das Kraftwerk Schanielabach ist im Besitz der Gemeinde und eines privaten Investors und 
wird durch die Kraftwerk Schanielabach AG betrieben. Diese ist an einem durchgehenden 
Betrieb des Kraftwerks interessiert, um möglichst viel Energie zu produzieren (vgl. Kraftwerk 
Schanielabach AG, 2019; Punkt 4 Info, 2019).

RW
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